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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status:

2018/BV/4109
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Bauamt

Beteiligte Ämter:
Zentrale Steuerung
Finanzverwaltungsamt (vor 
31.10.2018)
Rechtsamt
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft
Kataster-, Vermessungs- und 
Liegenschaftsamt
Amt für Verkehrsanlagen
Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. 
Landschaftspflege
Amt für Umweltschutz

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

16.10.2018

S 4, Holger Matthäus

Vertrag über die Herstellung der öffentlichen Erschließungs- und 
Grünanlagen für das Vorhaben "Wohnen am Werftdreieck"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

06.11.2018 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
22.11.2018 Finanzausschuss Vorberatung
05.12.2018 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Vertrag über die Herstellung der öffentlichen 
Erschließungs- und Grünanlagen für das Vorhaben „Wohnen am Werftdreieck“ (Anlage) 
abzuschließen. 

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
- 
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Sachverhalt:

Der vorliegende Vertrag sichert die Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlagen in 
dem geplanten innerstädtischen Wohngebiet „Wohnen am Werftdreieck“. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ sollen 
derzeit baulich ungenutzte Flächen für die Errichtung eines hochwertigen und attraktiven 
innerstädtischen Wohngebietes zur Verfügung gestellt werden. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 25.03.2015 
gefasst. Auf der Grundlage dieses B-Planes ist der Bau von ca. 700 Wohnungen geplant, 
um damit der stetig wachsenden Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum maßgeblich 
Rechnung zu tragen. Neben der Wohnnutzung bietet der B-Plan die Grundlage für weitere 
Nutzungen, wie z. B. Einzelhandel, Dienstleistung, Büro- und Kleingewerbe sowie kulturelle 
Nutzungen, die die Wohnnutzung sinnvoll ergänzen, so dass ein durch die Nutzungsvielfalt 
lebendiges Gebiet entsteht. Eine hochwertige Grünfläche im Zentrum des Plangebietes 
sowie entlang der Uferbereiche des im Zuge des Rückbaus der Max-Eyth-Straße zu 
öffnenden bzw. wiederherzustellenden Kayenmühlengrabens dienen der Wohn- und 
Arbeits- sowie Aufenthaltsqualität in diesem innerstädtischen Quartier. Das Plangebiet 
befindet sich im Vorranggebiet für Fernwärme entsprechend Rostocker 
Fernwärmesatzung.

Im Plangebiet soll das übergeordnete Verkehrsnetz neu geordnet werden. Dies beinhaltet 
den Neubau der Planstraße A mit entsprechenden Knotenpunkten an der Lübecker Straße 
und der Werftstraße, den Rückbau der Max-Eyth-Straße und der Werftstraße (im Bereich 
Platz des 17. Juni) sowie einen Radschnellweg entlang der Bahntrasse im Westen und der 
Lübecker Straße. Da für den Bau der Planstraße A der Ausbau des Rechtsabbiegestreifens 
an der Lübecker Straße zwischen Kabutzenhof und Werftstraße zwingend erforderlich ist 
und für den Ausbau der neuen und die Anpassung der bestehenden Knotenpunkte jeweils 
die gesamten Knotenbereiche einzubeziehen sind, erstreckt sich das 
Erschließungsvertragsgebiet auch auf den Planungsbereich für die Planfeststellung. Die 
Erschließung umfasst daher den grundhaften Ausbau der vorhandenen sowie die 
Herstellung von neuen Verkehrs- und Grünanlagen.

Für die Herstellung der Planstraße E sowie für den Ausbau der Werftstraße wurden Kosten 
in Höhe von voraussichtlich 1.470.000 EUR ermittelt. Hierfür ist die teilweise 
Refinanzierung über die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträgen möglich. 
Die Stadt kann Beiträge nur erheben, wenn ihr Kosten entstanden sind. Deshalb 
verpflichtet sie sich vertraglich zur Tragung der beitragsfähigen Kosten, die dann nach der 
Erschließungs- bzw. Straßenbaubeitragssatzung umgelegt werden. Die nicht 
beitragsfähigen Kosten trägt die WIRO. Die Übernahme des städtischen Anteils hat die 
WIRO aus steuerlichen Gründen ausgeschlossen. Den entstandenen umlagefähigen 
Aufwand wird die Stadt nach Maßgabe ihrer Beitragssatzungen auf die durch die 
Maßnahme bevorteilten, beitragspflichtigen Grundstücke verteilen und eine 
Beitragsveranlagung durchführen. Der danach auf die Grundstücke des 
Erschließungsträgers entfallende Beitrag sowie die nicht beitragsfähigen Kosten werden 
mit der Erstattungsforderung verrechnet und sind damit abgegolten. 

Wie bereits beim städtebaulichen Vertrag Thierfelderstraße fordert die WIRO aus 
steuerlichen Gründen eine Verzinsung der vorfinanzierten Beträge. Die Zinshöhe ist ein 
Verhandlungsergebnis. Um die Zinszahlungen zu begrenzen, erfolgt die Refinanzierung bis 
zu einem Prozentsatz, der dem Anteil der von der Stadt zu tragenden Kosten entspricht 
sofort nach Vorlage der Abschlagsrechnungen innerhalb von drei Monaten. Die restlichen 
Kosten werden nach Abnahme und Anerkennung der Schlussrechnungen erstattet. Durch 
diese Regelungen wird das Risiko der Überzahlung begrenzt und eine Verzinsung der 
endgültig von der WIRO zu tragenden Beiträge und nicht beitragsfähigen Kosten.
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Der mit der teilweisen Öffnung des Kayenmühlengrabens verbundene Kostenaufwand 
wird durch den Erschließungsträger und durch die Stadt anteilig getragen. Der von der 
Stadt an den Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 1.650.000 EUR zu tragende Anteil 
beläuft sich auf voraussichtlich 230.000 EUR.

Der Vertrag bedarf nach § 52 Abs. 5 KV M-V der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Finanzielle Auswirkungen:
Teilhaushalt: 66 – Amt für Verkehrsanlagen

Produkt: 54101 - Gemeindestraßen

Maßnahme: 6654101201801716 – Städtischer Anteil für 
Wohnungsbauerschließung Werftdreieck

Haushalts-
jahr

Konto

/Bezeichnung

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Erträge Aufwendun-
gen

Ein-
zahlungen

Auszahlungen

2019 78532000/ 
09612000 
Auszahlung für 
Baumaßnahmen 
(Herstellungskost
en)

1.100.000,00 €

2020 78532000/ 
09612000 
Auszahlung für 
Baumaßnahmen 
(Herstellungskost
en)

1.000.000,00 €

2021 78532000/ 
09612000 
Auszahlung für 
Baumaßnahmen 
(Herstellungskost
en)

1.000.000,00 €

2022 78532000/ 
09612000 
Auszahlung für 
Baumaßnahmen 
(Herstellungskost
en)

500.000,00 €

Verpflichtungser
mächtigung 
gesamt in 2018

3.600.000,00 €

Roland Methling

- Anlage Erschließungsvertrag am 13.11.2018 ausgetauscht aufgrund redaktioneller 
Änderungen in § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 2
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empfohlender StraßenquerschnittSATZUNG DER HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK
über den Bebauungsplans Nr. 10.W. 63.1 "Wohnen am Werftdreieck"

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN   (PLANZEICHNUNG  -  TEIL A)

Planzeichenerklärung

über den Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 "Wohnen am Werftdreick"

- Vorentwurf-
Stand 23.04.2018

SATZUNG DER HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK

.......................         ..........................................

ORT, DATUM     SIEGEL                   OBERBÜRGERMEISTER

PLANVERFASSER

wagner Planungsgesellschaft

Fischerbruch 8

18055 Rostock

Tel.: 0381 | 377069-40

Fax: 0381 | 377069-49

info@wagner-planungsgesellschaft.de

www.wagner-planungsgesellschaft.deStadtentwicklung . Tourismus . Projektmanagement

Die Satzung über den Bebauungsplan Nr.10.W.63.1 "Wohnen am Werftdreieck" der Hansestadt

Rostock, bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen, wird aufgestellt

auf Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBl. I S. 36349), i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786); Planzeichenverordnung (PlanZV) vom

18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017

(BGBl. I S. 1057), Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des

Bundesnaturschutzgesetztes (Naturschutzausführungsplanung - NatSchAG M-V) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 66), mehrfach geändert durch Artikel 15

des Gesetzes vom 27.05.2016 (GVOBl. M-V S. 431, 436).

Die Vermessungsgrundlage wurde vom Vermessungsbüros Manthey und Schmidt am

27./28.05.2015 gemessen, ihr liegt die automatisierte Liegenschaftskarte vom ....................... des

Kataster- und Vermessungsamt der Hansestadt Rostock zu Grunde.

Lagebezug: Gauß-Krüger 42/83
Höhenbezug: HN 76

PRÄAMBEL

KATASTERMÄSSIGER BESTAND

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
Die festgesetzten max. Gebäudehöhen (Hmax) beziehen sich auf das in der Planzeichnung Teil

A verwendete Höhensystem (siehe katastermäßiger Bestand).

3. BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)

Das Überschreiten von festgesetzten Baulinien und Baugrenzen durch Balkone und Loggien ist in

nachfolgendem Umfang zulässig:

     -  im MU1 am südlichen Baufenster durch Balkone und Loggien bis zu 1,7 m auf der Nordseite

        und bei den übrigen Baufenstern an allen Fassaden,

- an Außenfassaden durch Balkone und Loggien im MU2 bis auf die zu Planstraße E und

Werftstraße orientierten Fassaden,

- gleiches gilt im MU3 und MU7 an den zum Innenhof hin orientierten Fassaden und der

Ostfassade im Bereich des nordöstlichen Baufensterns, jedoch an den Fassaden an der

Nordgrenze des Baugebiets nur bis zu 1,0 m,

- gleiches gilt im MU4 für an den zum Innenhof hin orientierten Fassaden und an der

Westfassade im Bereich des südwestlichen Baufensterns, jedoch an den Fassaden an der

Südgrenze des Baugebiets nur bis zu 1,0 m,

- gleiches gilt im MU5 an den zum Innenhof orientierten Fassaden, an den Fassaden an der

Südgrenze des Baugebiets nur bis zu 1,0 m,

- gleiches gilt im MU6 für die zum Innenhof orientierten Fassaden zuzüglich der

Nordwestfassade im Bereich des nordwestlichen Baufensters, jedoch an den Fassaden an

der Südgrenze des Baugebiets nur bis 1,0 m,

- gleiches gilt im MU8 für die zum Innenhof orientierten Fassaden, an den Fassaden an der

nördlichen Grenze des Baugebiets nur bis 1,0 m

6. FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Auf der entsprechend gekennzeichneten Fläche sind ausschließlich Gebäude und Einrichtungen mit der

Zweckbestimmung "Kindertagesstätte" zulässig.

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN SOWIE FLÄCHEN FÜR GEMEINSCHAFTSANLAGEN FÜR BESTIMMTE

RÄUMLICHE BEREICHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

In allen Baugebieten sind Nebenanlagen und Einrichtungen für die Tierhaltung, einschließlich der Kleintierzucht sowie

oberirdische Gas- und Ölbehälter, Kleinwindkraftanlagen und Antennenmasten nicht zulässig. Anlagen zur Nutzung von

Sonnenenergie sind ausschließlich auf den Dachflächen von Gebäuden zulässig.

5. STELLPLÄTZE UND GARAGEN
(§ 12 Abs. 6 BauNVO)

In den Baugebieten sind Stellplätze ausschließlich in den hierfür festgelegten Bereichen sowie in den Sondergebieten

SO Parkhaus Ost und SO Parkhaus West zulässig.

Die Stellplätze im MK werden ausschließlich der EUFH med. zugeordnet, die Stellplätze innerhalb des MU 9 der

dortigen baulichen Nutzung. Die Stellplätze im SO "Parkhaus West" werden den Baufeldern MU 1, 2, 3, 4 und die

Stellplätze im SO "Parkhaus Ost" werden den Baufeldern MU 5, 6, 7, 8  zugeordnet.

8. GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die entsprechend gekennzeichnete Fläche mit der Zweckbestimmung "Spielplatz" im zentralen Grünzug, westlich des

Kayenmühlengrabens ist vorrangig als Sandspielfläche mit Spielgerätekombinationen für die Altersklasse 7 bis 13

Jahre bedarfsgerecht herzustellen.

Im entsprechend gekennzeichneten Bereich der zentralen öffentlichen Grünfläche ist ein Mehrgenerationenspielplatz

für die Alterklasse 0 bis 99 Jahre anzuordnen.

N
o

rd

Flur 1, Flurbezirk IV

Flurstücke: 370/11, 370/12, 418/3, 419/1,
421/2, 421/3, 421/4, 422/1, 423/1, 424,

425/1, 426/1, 427/7, 427/8 (tlw.), 437/15,

437/51 (tlw.), 437/70 (tlw.), 438/3, 438/4,

438/5, 439/3, 439/4, 447/2, 447/3 447/6,

447/7, 447/8, 447/10, 447/11, 447/12,

447/13, 454/1, 454/3, 454/4 (tlw.) 455, 468,

469, 476, 477, 484, 485, 492, 509 (tlw.), 510

(tlw.), 511/1 (tlw.), 512/3 (tlw.), 513, 531/5

(tlw.), 547/12 (tlw.)

Art der baulichen Nutzung

§ 4 BauNVOAllgemeines Wohngebiet

§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB

WA

§ 6a BauNVOUrbanes GebietMU

§ 11 BauNVOSonstiges Sondergebiet  mit der ZweckbestimmungSO

Parkhaus Ost

Differenzierung der Baugebiete nach Art der baulichen Nutzung,

siehe textliche Festsetzung

§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m.
§§ 16, 18, 19 BauNVO

Grundflächenzahl

Maß der baulichen Nutzung, Höhe baul. Anlagen

max. zulässige Höhe der baulichen Anlage über HNH max.

GRZ

Zahl der Vollgeschosse, als Mindest- und

Höchstgrenze
IV - V

GeschossflächenzahlGFZ

Zahl der Vollgeschosse, zwingendV

Baugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
§§ 22 und 23 BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

g geschlossene Bauweise

Baulinie

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGBFlächen für den Gemeinbedarf

sozialen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen; hier:

Kindertagesstätte (KITA)

Verkehrsflächen § 9 Abs.1 Nr. 4 und 11
BauGB

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:

V1

V2

Radschnellweg

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen
an die Verkehrsfläche, hier:

P

R

ö öffentlich

Unterhaltungsweg Kayenmühlengraben,  Liefer- und Entsor-
gungsfahrzeuge sowie öffentlich nutzbarer Fuß- und Radweg

Parkplatz Kurzzeitparken (KITA)

Fußgängerbereich "Promenade", befahrbar ausschließlich für
Liefer- und Entsorgungsfahrzeuge

Straßenbegrenzungslinie begrenzt Verkehrsflächen und Ver-
kehrsflächen bes. Zweckbestimmung gegeneinander sowie
Flächen anderer Nutzung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Straßenbahnanlage

Grünflächen mit der Zweckbestimmung

Grünflächen § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

Schutz- und Begleitgrün

öffentlich

7-13

Parkanlage

0-99

Spielplatz, für Altersgruppe 7 - 13 Jahre, Abstand zur Wohnbebauung
mind. 20 m

Spielplatz, Mehrgenerationenspielplatz, Abstand zur Wohnbebauung

mind. 20 m

SBG

ö

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 Abs.1 Nr. 20 und 25
BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

M1
Öffnung des Kayenmühlengrabens und naturnahe Gestaltung
der Uferbereiche, wird im Laufe des Verfahrens ergänzt

P1 .. P2 Pflanzgebote siehe textliche Festsetzungen, wird im Laufe

des Verfahrens ergänzt

Nachrichtliche Übernahmen § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m.

D Einzelanlagen (unbewegliches Kulturdenkmal), die

dem Denkmalschutz unterliegen

§ 2 Abs. 2 DSchG M-V

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes Nr. 10.W.63.1  der Hansestadt

Rostock

§ 9 Abs.7 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze;
Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung hier:

§ 9 Abs. 1 Nr. 22  BauGB

Kennzeichnung

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind,
davon:

§ 9 Abs. 5 Nr. 3  BauGB

Umgrenzung der Flächen, deren Böden im Rahmen der
orientierenden Erkundung, erhebliche Schadstoffkonzentrationen

nachgewiesen wurden und für die weiterer Untersuchungsbedarf
besteht.

vorhandene bauliche Anlagen

vorhandene Flurstücksgrenzen

vorhandene Flurgrenzen

Flurstückbezeichnung

Geländehöhe über HN Zaun

Trafohäuschen

Planzeichen ohne Normcharakter

Laubbaum

Nadelbaum

Einzelgebüsch

437
174 Rasen

Hecke

Sichtdreiecke

TEXTLICHE FESTSETZUNG   (TEIL B)

1. ART  DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Zulässig sind:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
  nicht störende Handwerksbetriebe,

Ausnahmsweise können zugelassen werden (§1 Abs. 5 BauNVO):
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Nicht zulässig sind (§1 Abs. 6 BauNVO):
- Anlagen für Verwaltungen,
- Anlagen für sportliche Zwecke,
- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)

Zulässig sind:

- Wohngebäude,
- Geschäfts- und Bürogebäude,
- Einzelhandelsbetriebe,

- Schank und Speisewirtschaften,

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und

sportliche Zwecke.

9. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a und b BauGB)
MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHES FESTSETZUNGENIM SINNE DES
ARTENSCHUTZES (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die in der Planzeichnung mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang

möglichst nah am entfallenden Standort gleichwertig zu ersetzen.

Wird im Laufe des Verfahrens ergänzt.

10. ZUORDNUNG DER AUSGLEICHSMAßNAHMEN UND VERTEILUNGSMAßSTAB
(§ 9 Abs. 1a Satz 2  und § 135b BauGB)

Wird im Laufe des Verfahrens ergänzt.

11. VORKEHRUNG ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES

BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES (§ 9 ,Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Wird im Laufe des Verfahrens ergänzt.

KENNZEICHNUNG   § 9 Abs. 5 BauGB

Altlastenstandorte

Die entsprechend gekennzeichneten Bereiche des Plangebietes sind mit umweltgefährdenden Stoffen belastet. Hierbei

handelt es sich gem. Altlastenkataster der Hansestadt Rostock um die Altlastenstandorte mit den Registrierungsnr. AS

1702.00 VEB Schiffelektronik Rostock (SER): Methylenchloridtauchbad (AS 1702.01) auf dem Flurstück 425/1 und

Benzinwäsche/Paraffinbad (AS 1702.02) auf dem Flurstück 421/1;  AS 0548.00 Neptunwerft:

Steinschleiferei/Granitschleiferei (0548.01) auf dem Flurstück 424, Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke (0548.02) auf dem

Flurstück 447/12, Baumaterialienhandlung (AS 0548.03) auf dem Flurstück 424, Minoltankstelle Lübecker Str. 159 (AS

0548.04) auf dem Flurstück 447/12, Tankstelle Daimler-Benz AG Lübecker Straße 152 und LKW-Waschrampe (beide

0548.05) auf dem Flurstück 447/12, AS 0549.00 Großtankstelle Werftplatz auf dem Flurstück 454/1; AS 2375.00 VEB

IKN; AS 1206.00 Minoltankstelle Lübecker Str. 160 auf dem Flurstück 439/4; AS 0916.00 Tankstelle Deutsche

Gasolin AG Lübecker Straße 150 und 151 auf dem Flurstück 447/12.

Altlastenverdachtsflächen
Die entsprechend gekennzeichneten Bereiche des Plangebietes sind wahrscheinlich mit umweltgefährdenden Stoffen

belastet. Hierbei handelt es sich laut Handlungskonzept der SGS Intercontrol GmBH (1996) um  folgende

Altlastenverdachtsflächen: eine Trafostationen auf dem Flurstück 447/8, eine Trafostation, Werftdruckerei und eine

Werkzeugmacherei alle drei auf dem Flurstück 447/12.

A. Denkmalschutz: Im Geltungsbereich des Bebauungsplans besteht ein Baudenkmal in Gestalt

der ehemaligen Handelsschule, Werftstraße 5, die heutige EUFH med. Das Baudenkmal

"ehemalige Handelschule" ist nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen worden. Die

Beseitigung eines Denkmals und alle Veränderungen am Denkmal und in seiner Umgebung sind

gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V durch die Untere Denkmalschutzbehörde bzw. § 7 Abs. 7 DSchG

M-V durch die zuständige Behörde zu genehmigen.

Die Heinkel-Wand an der Lübecker Straße, als Teil einer ehemaligen Industriehalle, wurde Anfang

2018 in Anbetracht akuter Baufälligkeit abgebrochen. Dazu lag eine Abbruchgenehmigung

(Aktenzeichen 00272-15) vom 15.05.2017 vor. Eine nachrichtliche Übernahme in den

Bebauungsplan ist somit nicht (mehr) notwendig. Die historischen Spuren der Heinkel-Wand und

deren Abmessung werden nach aktuellem Planungsstand an dem ehemaligen Standort, innerhalb

der festgesetzten Baugrenzen, in Form von ca. 10 m hohen Stelen aus Cortenstahl

nachempfunden. Die Stelen werden durch ein in den Boden eingelassenes Cortenstahlband

verbunden, welches Informationen und Beschreibungen zum historischen Kontext beinhaltet.

B. Schutz von zu erhaltenden Einzelbäumen: Die nach den Festsetzungen des

Bebauungsplans zu erhaltenden Gehölze sind während  der Durchführung von Bauarbeiten vor

Beeinträchtigungen durch Maßnahmen gemäß DIN 18920 zu schützen. Abgrabungen und

Aufschüttungen innerhalb einer um 1,50 m über den Traufbereich hinausgehenden Fläche sind

unzulässig.

D. Altlasten: Im Bebauungsplan sind Flächen gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (Altlastenstandorte). Bei Tiefbauarbeiten ist mit

schadstoffbelasteten Bodenaushub zu rechnen. Tiefbaumaßnahmen haben aus diesem Grunde

baubegleitend durch ein Ingenieurbüro mit Erfahrung bei der Altlastenbearbeitung zu erfolgen. Zu

entsorgender Bodenaushub ist chemisch zu analysieren und entsprechend dem Abfallrecht zu

verwerten.

E. Kampfmittelbelastung: Es wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern

Munitionsfunde grundsätzlich nicht auszuschließen sind. Gemäß § 52 LBauO M-V ist der Bauherr

für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die

allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen. Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende

Personen sind, soweit wie möglich, auszuschließen. Dazu gehört die Pflicht, vor Baubeginn

Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. Konkrete und

aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede

stehenden Fläche sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V erhältlich.
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen.

C. Baumschutz und Begrünung: Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die

Baumschutzsatzung der Hansestadt Rostock vom 29. November 2001 (Städtischer Anzeiger Nr.

25 vom 12. Dezember 2001) und der gesetzliche Baumschutz gemäß § 18 NatSchAG M-V.

Sollten Baumfällungen vorgenommen werden, so sind diese ordnungsgemäß bei der Hansestadt

Rostock zu beantragen und gemäß § 5 der Baumschutzsatzung bzw.

Baumschutzkompensationserlass auszugleichen.

Es gilt die Grünflächengestaltungssatzung der Hansestadt Rostock vom 09. Oktober 2001

(Städtischer Anzeiger Nr. 21 vom 17. Oktober 2001).

DURCHFÜHRUNGSRELEVANTE HINWEISE

F. Externer Ausgleichsbedarf: Im Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 wird ein

Bedarf  für  externe Ausgleichsmaßnahmen ermittelt. Zum Ausgleich des Eingriffs wird gem. § 1a

Abs. 3 BauGB .....................vorgesehen.

Die Maßnahmen werden im Laufe des Verfahrens ergänzt

G. Artenschutz: Die Rodung von Gehölzen sowie die flächige Beseitigung von

Vegetationsbeständen, sind auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar, außerhalb der

Brutzeit von Vögeln, zu beschränken. Sollten die Beräumungsmaßnahmen in die Brutzeit

hineinreichen, ist durch Vergrämungsmaßnahmen sicherzustellen, dass keine Brutplätze im

Baubereich besetzt sind. Eine Ausnahme vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach

erfolgter Begutachtung der Gehölze durch einen anerkannten Fachgutachter und vorheriger

Zustimmung der zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörde statthaft.

Die Fällung von potentiellen Höhlenbäumen (Altbäumen mit einem Stammdurchmesser von ≥ 30

cm und geeigneter Höhlenbildung) ist außerhalb der Reproduktionszeit (Ende Mai bis Mitte

August) und außerhalb der Winterschlafphase von Fledermäusen zu terminieren. Eine Ausnahme

vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach erfolgter Begutachtung der Gehölze durch

einen anerkannten Fachgutachter und vorheriger Zustimmung der zuständigen Fach- und

Aufsichtsbehörde statthaft.

Bei Abriss oder Umbau der Bestandsgebäude ist unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten, der

Gebäudebestand durch einen anerkannten Fachgutachter auf Vorkommen geschützter Vogel-

und Fledermausarten hin zu untersuchen.

Zur Straßen- und Gehwegbeleuchtung sind ausschließlich LED-Leuchten einzusetzen.

Die Maßnahmen werden im Laufe des Verfahrens ergänzt bzw. konkretisiert.

H. Befahrbarkeit der Verkehrsflächen durch Entsorgung- und Rettungsfahrzeuge:

Sämtliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind so anzulegen, dass Entsorgungs-
und Rettungsfahrzeuge ungehindert fahren können. Die Brücke über den Kayenmühlengraben ist
gemäß "Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" Punkt 1 auszuführen.

I. Spielplätze:

Bei der Herstellung der Spielplätze sind die Vorgaben nach dem Merkblatt Technische

Anforderungen für Spiel- und Sportgeräte auf Spielanlagen sowie Spielstationen der Hansestadt

Rostock zu erfüllen.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der

Bürgerinformationsveranstaltung am  13.06.2017 durchgeführt worden.

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB
und § 17  Landesplanungsgesetz beteiligt worden.

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft vom 25.03.2015.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amts-

und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock "Städtischer Anzeiger" am 29.04.2015 erfolgt.

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie der betroffenen Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

ist im Schreiben vom ............... erfolgt.

VERFAHRENSVERMERKE

5. Die Bürgerschaft hat am ............... den Entwurf des Bebauungsplans Nr.10.W.63.1 mit

Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr.10.W.63.1 mit der Begründung und den

wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom ............... bis zum

............... während der Dienst- und Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten

umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit dem Hinweis, dass

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, durch Abdruck

im Amts- und Mitteilungsblatt "Städtischer Anzeiger" am ............... ortsüblich
bekanntgemacht worden.

12. Der Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1  sowie die Stelle, bei der der Plan auf

Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt

Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt

Rostock (städtischer Anzeiger) ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist

auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf

Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist mit Ablauf des ............... in Kraft getreten.

...............             ...............

Ort, Datum         Siegel       Bürgermeister

11. Der Bebauungsplan Nr.10.W.63.1, bestehend aus der Planzeichnung, den Textlichen

Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt.

...............                   ...............

Ort, Datum         Siegel       Bürgermeister

10. Der Bebauungsplan Nr.10.W.63.1 bestehend aus der Planzeichnung und den

Textlichen Festsetzungen, wurde am ............... von der Bürgerschaft als Satzung

beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Bürgerschaft
vom ............... gebilligt.

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom ............... zur Abgabe einer

Stellungnahme aufgefordert worden.

8. Die Bürgerschaft hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ............... geprüft. Das

Ergebnis ist mitgeteilt worden.

9. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.10.W.63.1 am

............... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerrichtigen Darstellung

der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die

rechtsverbindliche Liegenschaftskarte (ALK) im Maßstab 1:1000 vorliegt.

Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

...............                   ...............

Ort, Datum         Siegel ÖbVI

Kerngebiet (§ 7 BauNVO)

Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen

Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur.

Zulässig sind:
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
- Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe ausgenommen von Hallen und
  Lagerplätzen (§ 1 Abs. 9 BauNVO),
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind:
     - Einzelhandelsbetriebe und Vergnügungsstätten,
     - Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen,
     - sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplans.

Parkhaus West

Sonstiges Sondergebiet "Parkhaus West/Ost" (§ 11 BauNVO)

Das sonstige Sondergebiet "Parkhaus West/Ost" dient der Unterbringung von Parkhäusern sowie

von Serviceunternehmen im Rahmen von Carsharing, Elektro- und nicht motorisierter Mobilität.

Zulässig sind:
- Parkhäuser für PKW, E-Bikes und Fahrräder,
- Serviceeinrichtungen im Rahmen von Carsharing, Elektro- und nicht motorisierter Mobilität,
- Anlagen für sportliche Zwecke,
- Läden und sonstige Gewerbebetriebe im Erdgeschoss.

Ausnahmsweise zulässig sind:
     -  sonstige Gewerbebetriebe in den übrigen Geschossen.

7. VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Bereiche der Straßenverkehrsfläche bzw. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, die nicht in Form von

Fahrbahn, Gehweg, Radweg, Parkplatzflächen oder Ein-/Ausfahrtbereichen vorgesehen sind, sind als

Verkehrsbegleitgrün anzulegen.

Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung, Einfriedung oder Aufschüttung ab einer Höhe
von 0,70 m über der angrenzenden Verkehrsfläche freizuhalten.

F+R Verkehrberuhigter Bereich für Fußgänger, Radfahrer, Liefer-
und Entsorgungsfahrzeuge

Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung § 9 Abs.1 Nr.14 BauGB

W Sammelstelle für Wertstoffsammelcontainern

Ausfahrtsstraße Liefer- und Entsorgungsfahrzeuge sowie
öffentlich nutzbarer Fuß- und Radweg

§ 7 BauNVOKerngebietMK

StellplätzeSt

M 1:1000

Nicht zulässig sind (§1 Abs. 6 BauNVO)::

- Vergnügungsstätten,
- Tankstellen.

In nachfolgend aufgeführten und in der Planzeichnung entsprechend festgesetzten Bereichen
sind, abweichend von den vorstehenden, für die Urbanen Gebiete zugelassenen Nutzungen,
Wohnnutzungen nicht zulässig (§ 1 Abs. 7 BauNVO):

- im MU1b und MU9b vom EG bis zum 5. OG einschließlich,
- im MU2b, MU3b, MU4c, MU5b, MU6b und MU7b im EG,

- im MU4b im EG und 1. OG,

- im MU8b und MU9a vom EG  bis zum 3. OG einschließlich.

von B-Plan Nr.10.Mi.138 "Ehemalige

Neptunwerft" überplante Fläche

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung § 1 Abs. 4  BauNVO

Wasserflächen (Kayenmühlengraben)

- im MU9 ist eine Überschreitung für Balkone und Loggien nur an der Nordfassade des westlichen Baufensters und

der Nordwestfassade im Bereich des östlichen Baufensters zulässig.

Zu den zum Innenhof orientierten Fassaden zählen sämtliche nicht den äußeren Blockrand bildenden Fassaden. Die

vorstehenden Überschreitungen schließen das Erdgeschoss an den nicht zum Innenhof orientierten Seiten aus und

dürfen maximal 1/3 der jeweiligen Fassadenbreite umfassen. Bei geschossweise versetzt angeordneten Balkonen und

Loggien darf die Summe aller Balkone und Loggien die Fassadenbreite multipliziert mit der Anzahl der Obergeschosse

nicht überschreiten. Die maximale Breite der Vorsprünge darf 15 m nicht überschreiten, wobei mehrere aneinander

gebaute Balkone und Loggien als ein Vorsprung gelten.

Als Loggien gelten Balkone, an denen alle Außenwände vollverglast sind (Wintergärten).

An folgenden Fassaden ist das Zurückbleiben hinter der Baulinie bis zu 1,0 m und bis zu 50% der Fassadenlänge
zulässig:

- im MU1b,MU3b, MU7a, MU8a/b und MU9a an den zum Straßenraum orientierten Südfassaden

MU 2b

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und
Abs. 6 BauGB

TEXTLICHE FESTSETZUNG   (TEIL B) Fortsetzung

TEXTLICHE FESTSETZUNG   (TEIL B) Fortsetzung

Fläche für Abfallbeseitigung

Schnitt PlanstraßeEntfall von Einzelbäumen,
(Kompensationspflanzungen siehe

textliche Festsetzungen P1 und P2)
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1 PLANUNGSANLASS 

 

1.1 Ziel und Zweck sowie Grundzüge der Planung 
 

Die Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Wirtschafts-, Wissenschafts- 
und Verwaltungsstandort und die seit den letzten Jahren erfolgten Einwohnerzuwächse1 be-
wirken einen anhaltenden Wohnraumbedarf im Rostocker Stadtgebiet. Die aktuelle Bevölke-
rungsprognose bis 2035 (HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK April 2016) geht von 
einem Wachstum der Einwohnerzahl der Hanse- und Universitätsstadt Rostock von 206.033 
Personen (31.12.2015) auf ca. 219.000 Personen im Jahr 2025 und bis 2035 auf 231.000 
Personen aus. Bereits aktuell besteht schon eine erhebliche Nachfrage nach Wohnungen, 
insbesondere was Wohnraum in Innenstadtlage betrifft. Bei besonderer Berücksichtigung der 
Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Stadtteilen der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock wird deutlich, dass insbesondere der Stadtbereich Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV), in 
dem sich das Plangebiet befindet, ein attraktiver Wohnbaustandort ist. Seit dem Jahr 2000 
wird in der KTV laut dem Einwohnermelderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
ein Einwohnerzuwachs von rund 4.000 Einwohnern verzeichnet. Ein Entwicklungsbedarf 
besteht aber gleichfalls für Wohnfolgeeinrichtungen im weitesten Sinne sowie in den Stadt-
kern- und stadtkernnahen Lagen auch für Dienstleistung, sonstige Büronutzungen, Kleinge-
werbe und kulturellen Einrichtungen. 

Mit dem B-Plan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ soll der bereits bestehenden und 
perspektivisch sich noch ausweitenden Nachfrage an innerstädtischem Wohnraum Rech-
nung getragen und die planungsrechtliche Grundlage für die Errichtung von mehr als 700 
WE geschaffen werden; gleichfalls aber auch für Wohnfolgeeinrichtungen sowie solche von 
weiterem Einzelhandel, Dienstleistung sowie Büro-, kleingewerblichen und kulturellen Nut-
zungen, soweit diese mit der Wohnnutzung verträglich sind bzw. diese sinnvoll ergänzen und 
zur Belebung des Quartiers beitragen. In diesem Zusammenhang ist auch Zielsetzung, Ein-
richtungen zu ermöglichen, welche die am Standort bereits ansässige Europäische Fach-
hochschule für Medizin (EUFH MED) bei Bedarf sinnvoll ergänzen, wie z. B. Räumlichkeiten 
für Forschung, Bibliothek, Buchshop, Studenten-Servicecenter, Mensa und studentisches 
Wohnen. Für vorstehend dargelegte Entwicklungen soll die zentrumsnahe und durch den 
Öffentlichen Personennahverkehr (S-Bahn, Straßenbahn und Bus) optimal erschlossene, 
langjährige Brachfläche am Werftdreieck nutzbar gemacht werden.  

Ziel der Planaufstellung ist die Entwicklung eines verdichteten, innerstädtischen Quartiers mit 
einer Mischung aus vielfältigen Wohnungsangeboten für möglichst breite Nutzergruppen 
sowie aus weiteren Einrichtungen, die mit dem Wohnen verträglich sind, die Funktion des 
Quartiers gewährleisten und zu dessen Belebung beitragen. Hochwertige Grün- und Freian-
lagen im Zentrum des Plangebietes mit diversen Spiel- und Bewegungsflächen sollen die 
Wohn- und Arbeits- sowie die Aufenthaltsqualität auch für die Bewohner/Nutzer der angren-
zenden Stadtquartiere optimieren. Die Nachnutzung des ehemaligen innerstädtischen In-
dustriestandortes soll somit auch zur Verbesserung der Grünflächen- und Spielplatzversor-
gung im Stadtbereich Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) insgesamt beitragen. In Anbetracht der 
gegebenen Zentralität, und guter ÖPNV-Anbindung wird für das neue Quartier zudem eine 
weitere Angebotsaufwertung im Bereich des ÖPNV aber auch für Radfahrer und im Segment 
alternativer Mobilitätsformen (Carsharing, E-Mobilität) bei gleichzeitiger Beschränkung bzw. 
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs angestrebt. Vor dem Hintergrund der örtli-
chen Gegebenheiten mit hoher Verkehrsbelastung und von dieser sowie angrenzenden ge-

                                                      
1
 laut Statischem Amt M-V Bevölkerungszuwachs der Hanse- und Universitätsstadt Rostock: 2004: 

+690 EW, 2005: +295 EW, 2006: +580 EW, 2007: +545 EW, 2008: +683 EW, 2009: +346, 2010: 
+1.293 EW, 2011: +1.525 EW, 2012: +1.074 EW, 2013: +544 EW, 2014: +736 EW, 2015: +1.844 EW 
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werblichen Nutzungen verursachten erhöhten Immissionswerten, welche man selbst durch 
umsichtige auf die Probleme eingehende Planung nur bedingt in den Griff bekommt, ist es  

Zielsetzung der Planung, den durch das gegebene Umfeld verursachten Nachteil an poten-
zieller Wohn- und Lebensqualität durch vorstehend beschriebene, Urbanität schaffende Qua-
litäten zu kompensieren. Weiterhin soll das Quartierskonzept gezielt den heutigen Vorstel-
lungen von urbanem Leben, welches von breiten Schichten der Bevölkerung angestrebt wird, 
folgen. Entsprechend wird die Einordnung sämtlicher nicht auf spezielle einzelne Nutzungs-
arten ausgelegten Bereiche als Urbanes Gebiet entsprechend § 6a BauNVO angestrebt. 

Mit vorstehender Nutzungsmischung soll auch zu einer Beschränkung des zukünftigen quar-
tiersbezogenen, wie gesamtstädtischen Verkehrsaufkommens beigetragen werden. Denn 
durch die Schaffung eines wohnungsnahen Grundangebots an Läden und Dienstleistungen 
sowie der Schaffung von Angeboten, die eine räumliche Verbindung von Wohnen und Arbei-
ten ermöglichen, werden viele motorisierte Fahrten überflüssig. Eine weitere Attraktivitäts-
steigerung des ÖPNV (Aufwertung der Wartezonen und Gleiszugänge), die Schaffung der 
infrastrukturellen Voraussetzungen für E-Mobilitäts- und Carsharing-Angebote sowie der 
Ausbau des Radwegenetzes, u.a. durch Anbindung an das geplante Radschnellwegenetz, 
tragen ebenfalls zur Reduzierung des motorisierten Verkehrsaufkommens bei.  

Zudem wird mit der Planaufstellung eine Neuordnung des Straßenverkehrsnetzes verfolgt. 
Das bisherige Netz weist insbesondere in Form des geringen Abstands zwischen den Kno-
tenpunkten Lübecker Straße/Doberaner Straße sowie Lübecker Straße/Maßmannstraße, der 
scharfen Kurve im Bereich der Aufstellfläche in der nördlichen Verlängerung der Maßmann-
straße aus Richtung Werftstraße und insbesondere des geringen Abstands zwischen Hol-
beinplatz und dem Knotenpunkt Lübecker Straße/Max-Eyth-Straße erhebliche Schwach-
punkte auf, welche im Zuge der Neuplanung entfallen. 

Weiterhin ist die Berücksichtigung der erheblichen immissionstechnischen Vorbelastungen 
infolge des Betriebes der unmittelbar angrenzenden Gewerbeflächen sowie der teilweise 
massiven Belastungen insbesondere durch Lärm aber auch durch Luftschadstoffe durch die 
stark frequentierte Lübecker Straße samt Straßenbahnverkehr und der Bahntrasse Rostock 
– Warnemünde eine Kernaufgabe der vorliegenden Planung. Die hierfür voraussichtlich not-
wendigen Lärmvorsorgemaßnahmen gemäß Verkehrslärmschutzverordnung sind bereits auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung möglichst frühzeitig zu berücksichtigen. Neben einer 
Abstimmung der städtebaulichen Grundstruktur auf die Immissionsschutzanforderungen, ist 
die lärmabgewandte Einordnung lärmsensitiver Nutzungen, eine entsprechende Fassaden- 
und Grundrissgestaltung sowie ein weitgehende Verkehrsvermeidung innerhalb des Quar-
tiers Zielstellung der Planung.  

Darüber hinaus wird zur Sicherung bzw. Steigerung der Wohn-, Arbeitsplatz und Aufent-
haltsqualität des innenstadtnahen Standorts, die Schaffung eines hochwertigen sowohl woh-
nungsnahen, wie auch öffentlichen Freiraums angestrebt. Kernstück des Freiraumkonzepts 
ist ein reich strukturierter, zentraler öffentlicher Grünzug, zu dem sich begrünte Innenhöfe 
der geplanten mehrgeschossigen Bebauung nördlich und südlich des Grünzugs öffnen. Der 
landschaftsarchitektonisch gestaltete, öffentlich zugängliche Grünzug, dessen Fortsetzung 
bei Neustrukturierung des westlich anschließenden Bereichs zudem bereits angedacht ist, 
soll zugleich zur Verbesserung/Aufwertung des Grün- bzw. Freiflächenbestandes in der Krö-
peliner-Tor-Vorstadt (KTV) insgesamt beitragen. Zudem ist es auch Ziel des Bebauungs-
plans Nr. 10.W.63.1, eine neue Grün- und Wegeverbindung zwischen Holbeinplatz und 
Werftstraße zu schaffen, die in Verbindung mit der Wiederherstellung (Öffnung) des Kayen-
mühlengrabens steht.  

Eine weitere Zielstellung der Planung ist die Einbeziehung bzw. die planerische Auseinan-
dersetzung mit dem historischen Erbe des Standortes, um auch nachfolgenden Generatio-
nen dessen historische Dimension in allen Zeitschichten zu vergegenwärtigen. Zentrales 
Element ist hier ein zeitgemäßer aber auch authentischer Umgang mit dem Thema „Heinkel-
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Wand“, deren Erhalt aufgrund erheblicher Schäden und daraus resultierender bautechni-
scher Probleme nicht mehr verfolgt werden konnte (vgl. Kapitel 2.2 „Denkmalschutz“ und 
Kapitel 3.8.1 „Freiraumstruktur und Grünflächen“). In der Rubrik Erinnerungskultur ist zudem 
im Bereich des Platzes des 17. Juni laut Bürgerschaftsbeschluss ein Denkmal an die Ereig-
nisse des 17. Juni 1953 geplant. 

Mit der Planung werden zudem allgemeine Umwelt- bzw. ökologische Ziele verfolgt. Durch 
die angestrebte Reduzierung des Verkehrsaufkommens und damit verbundener Lärm- und 
Luftschadstoffbelastung, wird ein Beitrag zur Erreichung der Umweltziele, welche sich die 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock gesteckt hat, geleistet. Durch Nachnutzung einer in-
dustriell-gewerblichen Brachfläche und einer angestrebten, der Zentralität des Standorts an-
gemessenen hohen baulichen Dichte, erfolgt ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden. 
Durch grundsätzlichen Verzicht auf Tiefgaragen in den Innenhöfen, Beschränkung der Er-
schließungsflächen und deren Versiegelungsanteil auf das funktional erforderliche Maß, soll, 
selbst in Anbetracht der hohen baulichen Dichte, der Versiegelungsgrad dennoch beschränkt 
werden. Zudem sollen durch Dachbegrünung, Wiederherstellung des Kayenmühlengrabens 
und die geplante Einleitung des unbelasteten Oberflächenwassers in den geöffneten Was-
serlauf, Beiträge zur Verbesserung der Grundwasserneubildung, der Bodenfunktion und des 
Kleinklimas erfolgen. 

Ein weiteres Planungsziel ist die harmonische Einordnung des neuen Wohnquartiers in das 
städtebauliche Umfeld. Hier ist neben der Orientierung der geplanten Bebauung an den 
Strukturen und der Maßstäblichkeit der umliegenden Bebauung insbesondere die Einbezie-
hung bzw. der Erhalt der vorhandenen erhaltenswerten Großbäume in den Bereichen Ein-
mündung Max-Eyth-Straße/Lübecker Straße, östlich der Max-Eyth-Straße und südlich der 
Werftstraße auf Höhe Haus Nr. 45 in die Planung bzw. das Freiflächenkonzept ein wesentli-
ches Planungsziel. Gezielte Verknüpfungen der Fuß- und Radwegeführungen mit dem Netz 
der Umgebung sollen zur Integration ins städtische Umfeld beitragen. 

Die vorgesehene Planung steht im Einklang mit den aktuellen Leitlinien zur Stadtentwick-
lung. In Leitlinie VII - Architektur und Stadtentwicklung in hoher Qualität - werden die Ent-
wicklung der Stadt am Wasser sowie die Herausstellung des Wohnens in der Stadt als be-
sondere Qualität, als Zielstellungen benannt. Leitlinie VIII - Grüne Stadt am Meer - benennt 
die Bewahrung der Naturräume und den Schutz des Bodens als Zielstellungen. Durch die im 
Rahmen der vorliegenden Planung erfolgende Nachnutzung einer Brachfläche und Entwick-
lung eines bereits äußerlich erschlossenen, integrierten Stadtbereichs, wird diesen Zielset-
zungen Rechnung getragen. Die avisierte Nachnutzung eines ehemaligen Gewerbe- bzw. 
Industriestandortes zu einen verdichteten innerstädtischen Quartier entspricht einem spar-
samen Umgang mit Grund und Boden, wie er auch in § 1a Abs. 2 BauGB verankert ist, in 
besonderem Maße. Einer weiteren Siedlungsentwicklung in den Außenbereich hinein bzw. 
im Umland wird durch die vorliegende Planung entgegengewirkt.  

Mit den Zielstellungen des Flächennutzungsplans (FNP) steht die geplante Entwicklung inso-
fern im Einklang, als dass eine gezielte Innenentwicklung und die Nachnutzung einer Brach-
fläche erfolgt. Da der Bebauungsplan vorrangig die Entwicklung eines innerstädtischen 
Mischgebiets im Sinne der neuen Baugebietskategorie „Urbanes Gebiet“ (MU) im Bereich 
der bisher als Kerngebiet bzw. gewerblichen Baufläche dargestellten Bereiche vorsieht, ist 
dennoch eine Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. 

Die vorstehend dargelegten Grundzüge der Planung sind das planerische Leitbild der Kom-
mune als Ergebnis der in § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB enthaltenen Planungspflicht. Die Grund-
züge dieser Planung werden mit den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes als objektiv 
sichtbarer Wille der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verbindlich dokumentiert.  

Um vorstehenden anspruchsvollen Planungszielen Rechnung zu tragen, wurde im Jahr 2015 
ein internationaler städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb zur Entwick-
lung des Werftdreiecks durchgeführt. Der erstplatzierte Entwurf der Albert Wimmer ZT-
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GmbH, welcher durch einen vom Wettbewerbssieger in Zusammenarbeit mit dem städti-
schen Wohnungsunternehmen WIRO und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erstell-
ten Funktionsplan weiterentwickelt und konkretisiert wurde, stellt die funktionale und gestal-
terische Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplan dar und dient als Grundlage für die 
anschließende Projektrealisierung.  

  

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ erstreckt sich 
zwischen der Lübecker Straße und der Werftstraße und gehört zum Stadtteil Kröpeliner-Tor-
Vorstadt. Die  Max-Eyth-Straße (aktuell noch bestehend, entfällt laut aktueller Planung) teilt 
das Plangebiet in einen westlichen und einen östlichen Teilbereich. Der östliche Teilbereich 
entspricht dem noch rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 63 „Kerngebiet Werftdreieck“. Das 
Plangebiet befindet sich ca. 200 m vom Ufer der Unterwarnow entfernt und wird allseitig von 
Wohnbau- und/oder Gewerbestrukturen umgeben.  

Der räumliche Geltungsbereich wird örtlich begrenzt: 

- im Norden und Osten durch die Grundstücke auf der Nordseite der Werftstraße,  

- im Süden durch die Südseite der an der Lübecker Straße gelegenen nördlichsten Ein-
heiten der Bebauung nördlich des Thomas-Müntzer-Platzes,  

- im Westen durch die Bahntrasse Rostock – Warnemünde sowie die rückwärtige Grenze 
der Grundstücke westlich der Max-Eyth-Straße.  

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes im Stadtteil KTV 

Quelle: Aufstellungsbeschluss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 
25.03.2015 
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Der Geltungsbereich umfasst nachfolgende Flurstücke: 

370/11, 370/12, 418/3, 419/1, 421/2, 421/3, 421/4, 422/1, 423/1, 424, 425/1, 426/1, 427/7, 
427/8 (tlw.), 437/15, 437/51 (tlw.), 437/70 (tlw.), 438/3, 438/4, 438/5, 439/3, 439/4, 447/2, 
447/3 447/6, 447/7, 447/8, 447/10, 447/11, 447/12, 447/13, 454/1, 454/3, 454/4 (tlw.) 455, 
468, 469, 476, 477, 484, 485, 492, 509 (tlw.), 510 (tlw.), 511/1 (tlw.), 512/3 (tlw.), 513, 531/5 
(tlw.), 547/12 (tlw.) der Flur 1, Flurbezirk IV. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 10.W.63.1 umfasst eine Fläche von insgesamt 
ca. 13,3 ha. Hierbei entfallen auf den Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 
Nr. 10.MK.63 ca. 8,82 ha.  

 

1.3 Gestaltung des Planverfahrens, Planfeststellung für Teilbereiche 
 

Im Rahmen der vorliegenden Planung wird eine umfassende Änderung des Straßenver-
kehrsnetzes, insbesondere was die Anbindung der Werftstraße an die Hauptverkehrsachse 
des L22 Lübecker Straße betrifft, verfolgt. 

Aufgrund der laut BauGB begrenzten Regelungsmöglichkeiten, können nicht alle Planungs-
inhalte bzw. zu erfüllenden Planungsanforderungen an die Neugestaltung der Verkehrsanla-
gen über einen Bebauungsplan erfolgen. Dies trifft insbesondere für die Regelung der Lärm-
vorsorgeansprüche, welche im Rahmen der Neuordnung der Straßenverkehrsanlagen ent-
stehen, zu. 

Entsprechend ist geplant, die Neugestaltung der Lübecker Straße einschließlich der Knoten-
punkte mit der Werftstraße über ein Planfeststellungsverfahren zu regeln. Die genaue Ab-
grenzung, welche Flächen und Planungsinhalte über die Planfeststellung geregelt werden 
sollen, ist noch nicht erfolgt. Sobald diese Festlegung vorliegt, erfolgt eine entsprechende 
Abgrenzung in Satzung und Begründung. 

Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sind dessen Ergebnisse in den Bebau-
ungsplan nachrichtlich zu übernehmen. 

 

1.4 Bisheriger Verfahrensablauf 
 

Das Planverfahren wurde durch den Aufstellungsbeschluss der Bürgerschaft vom 
25.03.2015 förmlich eingeleitet. Der Aufstellungsbeschluss ist im „Städtischen Anzeiger“ vom 
29. April 2015 ortsüblich bekannt gemacht worden.  

Am 28. Mai 2015 Uhr erfolgte dann mit der ersten öffentlichen Veranstaltung im Rahmen des 
Dialogverfahrens „WIRO im Dialog, Wohnen am neuen Werftdreieck“ der Einstieg in die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. In diesem Rahmen wurden das Konzept zur Bürgerbeteiligung sowie 
die damit verbundenen Möglichkeiten der Mitwirkung vorgestellt und diskutiert und es wur-
den bereits erste Wünsche und Erwartungen im Hinblick auf das neue Wohnquartier formu-
liert. Gleichzeitig wurde zur Unterstützung des Dialogverfahrens eine Website eingerichtet. 

Am 23.06.2015 fand ein erster Quartiersspaziergang statt, in dessen Rahmen zu den 
Schwerpunktthemen Verkehr und Lärm referiert und diskutiert wurde, Ein 2. Quartiersspa-
ziergang folgte am 28.06.2015 zum Thema Denkmalschutz. 

Auf der 2. öffentlichen Veranstaltung am 15.07.2015 wurde die inhaltliche Diskussion mit den 
Bürgern insbesondere zum Thema Verkehr fortgeführt aber auch die Themen Durchmi-
schung des Quartiers, Freiraumplanung sowie innovative Ansätze der Energieversorgung 
wurden behandelt. Zudem erfolgte die Wahl von 2 Bürgervertretern für das Preisgericht zum 
anstehenden Wettbewerbsverfahren. 

In der Zeit von Oktober 2015 bis Januar 2016 erfolgte ein städtebaulich-freiraumplanerischer 
Realisierungswettbewerb, ausgelobt von der WIRO im Einvernehmen mit der Hanse- und 
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Universitätsstadt Rostock. Letztendlich haben 17 Büros bzw. Arbeitsgemeinschaften Arbei-
ten eingereicht mit teilweise sehr unterschiedlichen Planungsansätzen (zu den Alternativen 
siehe Punkt 4). Am 7. März 2016 tagte das Preisgericht, welches den Beitrag des Büros Ate-
lier Wimmer, Wien mit dem Landschaftsarchitekten Martha Schwarz, London als Siegerent-
wurf wählte. 

Am 13.06.2017 wurde im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung der Funktionsplan 
der Albert Wimmer ZT-GmbH vorgestellt, der als Grundlage für den vorliegenden Vorentwurf 
des Bebauungsplans Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ dient. Im Zuge der Veran-
staltung wurde die Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet und 
ihnen die avisierte städtebauliche Entwicklung anhand des Funktionsplans dargestellt. Dar-
über hinaus wurden die Ergebnisse des Verkehrs- und des Schallimmissionsgutachten vor-
gestellt, die auf voraussichtliche Auswirkungen der Planung hinweisen und mögliche Lö-
sungsansätze aufzeigen. Zudem wurde den Bürgern im Rahmen dieser Veranstaltung die 
Möglichkeit zur Äußerung von Nachfragen, Hinweisen und Anregungen eröffnet.  

Die Bekanntmachung der Veranstaltung erfolgte im „Städtischen Anzeiger“ vom 08. Juni 
2017 sowie auf der von der WIRO eigens für das Projekt eingerichteten Internetseite 
www.werftdreieck-rostock.de.  
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2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 
 

2.1 Planungsrechtliche Grundlagen  
 

Grundlagen des Bebauungsplanes sind: 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017  
(BGBl. I S. 36349)  

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786) 

- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im 
Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66), mehrfach geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27.05.2016 (GVOBI. M-V S. 431, 436) 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29.05.2017 (BGBl. I S. 1298) 

 

2.2 Verbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
Ziele der Raumordnung 

1. Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 

Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg Vorpommern (LEP-LVO M-V), das am 
09. Juni 2016 in Kraft getreten ist, wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Ober-
zentrum festgelegt. Als Zentraler Ort übernimmt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
entsprechend Programmsatz 3.2 (1) eine Bündelungsfunktion und soll u.a. als Schwerpunkt 
der wirtschaftlichen Entwicklung und der Siedlungsentwicklung vorrangig gesichert und aus-
gebaut werden. Dies entspricht dem regionalplanerischen Leitbild der dezentralen Konzent-
ration, wodurch sichergestellt werden soll, dass zukünftige Ansiedlungspotenziale der Stär-
kung der Zentralen Orte dienen und eine Zersiedlung des ländlichen Raumes verhindert 
wird. 
 
2. Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock 

Beachtlich ist neben dem Landesraumentwicklungsprogramm das Regionale Raumord-
nungsprogramm der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock (RROP MM/R) in der fortge-
schriebenen Fassung vom 22.08.2011, bei der zudem eine Namensänderung von Regiona-
len Raumordnungsprogramm zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm (RREP MM/R) 
erfolgte. 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Region Rostock spezifiziert gegenüber dem 
LEP, das in den Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung die Neuausweisung von Wohn-
bauflächen nur im Rahmen des Eigenbedarfs zulässig ist. Als Eigenbedarf wird dabei eine 
Flächenentwicklung definiert, die eine Zunahme des Wohnungsbestandes um bis zu 3% er-
möglicht (vgl. Programmsatz Z 4.1 (2)). Hierdurch erfolgt eine raumordnerisch festgelegte 
Fokussierung der weiteren Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte, wobei allen Ge-
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meinden der Planungsregion Rostock ein ausreichender Entwicklungsspielraum gegeben 
wird. 

Der Programmsatz Z 4.1 (3) des RREP MM/R führt zudem aus, dass der Nutzung erschlos-
sener Standortreserven sowie die Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebie-
te Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen ist. 

Raumordnungsverfahren 

Raumordnungsverfahren, die für das vorliegende Plangebiet bzw. für die vorliegende Pla-
nung Bedeutung entwickeln, sind nicht bekannt. 

Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans steht das Gebäude der ehemaligen Handelsschule 
(Werftstraße Nr. 5), die heute ein Fachhochschulstandort ist, unter Denkmalschutz entspre-
chend § 2 Landesdenkmalgesetz M-V. Das 1924 vom renommierten Architekten Paul Korff 
errichtete Gebäude diente ursprünglich als Verwaltungsgebäude der Neptunwerft. Im Jahr 
2000 wurde das Gebäude aufwändig saniert.  

Ein weiteres unter Schutz stehendes Baudenkmal im Geltungsbereich war die Anfang 2018 
abgebrochene so genannte „Heinkel-Wand“ nördlich der Lübecker Straße, die ein Teil der 
ehemaligen Industriehalle darstellte. Die Backsteinfassade war ca. 11 m hoch und 80 m 
lang. Sie wurde 1936 von dem Rostocker Architekten Heinrich Alt als frei stehende Schau-
wand konzipiert, um mehrere dahinter liegende Hallen zu verdecken. Allerdings war, wie 
verschiedene Fachbegutachtungen vom Büro INROS LACKNER (10/2014, 05/2016, 06/2016 
und 11/2016) ergaben, deren dauerhafter Erhalt aufgrund erheblicher baulicher Mängel, da-
zu zählen die nicht gewährleistete Standsicherheit und teilweise sich auflösendes Ziegel-
mauerwerk, unter vertretbarem Aufwand nicht möglich. Weiterhin stellte die Wand aufgrund 
des Zustands eine Gefährdung der Allgemeinheit dar. Der Verkehrssicherungspflicht konnte 
nur durch kostenintensive, aber nur temporär wirkende Maßnahmen nachkommen werden. 
Entsprechend wurde vom Voreigentümer der Fläche ein Abbruchantrag beim Bauamt der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock gestellt, welche diesen auch genehmigt hat. Da kein 
Einverständnis seitens der Oberen Denkmalbehörde zum Abbruch bestand, wurde seitens 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei der Obersten Denkmalbehörde, dem Ministeri-
um für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V, ein entsprechender Antrag auf Herstel-
lung des Einvernehmens gestellt. Mit Bescheid vom 15.05.2017 (Aktenzeichen: 00272-15) 
wurde der Abbruch der Heinkel-Wand genehmigt und die Öffentlichkeit in der Sitzung des 
Ortsbeirates Kröpeliner-Tor-Vorstadt am 31.05.2017 über den Eingang der Abbruchgeneh-
migung informiert. 

Bodendenkmale sind innerhalb des Geltungsbereiches bisher nicht bekannt. 
 
Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde am 
01.03.2006 von der Bürgerschaft beschlossen und am 02.12.2009 neu bekannt gemacht. 

Derzeit laufen die Vorbereitungen zur geplanten Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Flächennutzungsplan 2035). Die in der Informati-
onsveranstaltung vom 02. März 2017 vorgestellte Zeitschiene sieht einen Aufstellungsbe-
schluss im Sommer 2017 und den Beschluss des Vorentwurfs im Frühjahr 2019 vor. Bis zur 
Wirksamkeit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2035 gilt der aktuelle, wirksame 
Flächennutzungsplan weiter fort. 

Dieser stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 10.W.63.1 östlich der Max-
Eyth-Straße ein Kerngebiet (MK.10.1) nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO und für die Fläche 
westlich der Max-Eyth-Straße eine gewerbliche Baufläche (G.10.1) nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 
BauNVO dar. Die den Geltungsbereich umrahmenden Straßen (Werftstraße und Lübecker 
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Straße) sind, genauso wie die das Plangebiet querende Max-Eyth-Straße, als Flächen für 
Straßenverkehr dargestellt. Im Kreuzungsbereich Bahntrasse/Lübecker Straße ist ein Ver-
knüpfungspunkt des ÖPNV dargestellt; hier bestehen Umsteigemöglichkeiten zwischen S-
Bahn sowie diversen Straßenbahn- und Buslinien. Die an die Lübecker Straße anschließen-
de Bestandsbebauung wird als Wohnbaufläche entsprechend § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dar-
gestellt.  

Da der Bebauungsplan die Entwicklung eines innerstädtischen Quartiers in den weit über-
wiegenden Bereichen in Form eines Urbanen Gebiets gem. § 6a BauGB im Bereich der als 
Kerngebiet bzw. gewerblichen Baufläche dargestellten Bereiche vorsieht, ist eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock notwendig, da sonst 
das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt ist. Die Änderung des Flächen-
nutzungsplans erfolgt entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren.  
 
Tangierte Bebauungspläne und sonstige beachtliche Verfahren  

Die Teilfläche östlich der Max-Eyth-Straße ist fast vollständig Bestandteil des bisher rechts-
kräftigen Bebauungsplans mit der Nr. 10.MK.63 „Kerngebiet Werftdreieck“, der nahezu die 
gesamte Fläche als eingeschränktes Kerngebiet (MKe) gem. § 7 BauNVO festsetzt (vgl. fol-
gende Abbildung). Umrahmt werden die Kerngebietsflächen von Verkehrsflächen (Bestands-
straßen: Werftstraße, Lübecker Straße, Max Eyth-Straße). Darüber hinaus sind östlich der 
Max-Eyth-Straße Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ und/oder „Grünzug“ 
festgesetzt, welche teilweise einen schützenswerten Baumbestand aufweisen. Dieser ist mit 
einem Erhaltungsgebot gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB für Einzelbäumen und Baumreihen 
planungsrechtlich gesichert.  

Im nördlichen Bereich des BP Nr.10.MK.63 (vorwiegend im Bereich des dort festgesetzten 
Parkhauses) sowie im Straßenraum der Werftstraße und der Max-Eyth-Straße wurden weite-
re Festsetzungen zum Erhalt von Einzelbäumen und Baumreihen getroffen.  

 

Abbildung 2: Ausschnitt der Planzeichnung BP Nr. 10.MK.63 Kerngebiet "Werftdreieck", siehe auch Anla-
ge 2 

 

Da der vorliegende Planentwurf vom B-Plan Nr. 10.W. 63.1 den rechtskräftigen Bebauungs-
plan Nr. 10.MK.63 überplant, ist zu betrachten, inwieweit in bestehendes Planungsrecht ein-
gegriffen und wie sich ein entsprechende Eingriffe im Rahmen einer gerechten Abwägung 
nach § 1 Abs. 7 BauGB darstellen. Durch die vorgesehene Überplanung erfolgt betreffend 
der Art der baulichen Nutzung anstelle der bisher durchgehenden Festsetzung sämtlicher 
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Baugebiete als Kerngebiet (MK), lediglich eine größere, zum Bau eines Parkhauses vorge-
sehene Fläche an der Werfstraße war als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung  
festgesetzt, eine weit überwiegende Festsetzung als Urbanes Gebiet (MU). Lediglich die 
Bereiche der beiden geplanten Parkhäuser werden als Sondergebiete entsprechender 
Zweckbestimmung festgesetzt und der Bereich der heutigen Fachhochschule EUFH Med. 
bleibt unverändert als MK. Betrachtet man das Maß der baulichen Nutzung, so beträgt die 
Grundflächenzahl (GRZ) beim Grundstück der heutigen EUFH MED unter Würdigung denk-
malpflegerischer Belange bestandsorientiert moderate 0,4 und auf dem westlich anschlie-
ßenden Grundstück 0,6. In den übrigen Bereichen ist die GRZ auch der angestrebten Nut-
zung von großflächigem Einzelhandel folgend, mit 0,8 bis 0,95 weit höher festgelegt. Die 
Geschossflächenzahl (GFZ) ist für die EUFH MED bestandsorientiert mit 1,6, in den anderen 
Bereichen mit 2,0 bis 3,0 deutlich höher festgesetzt. Die zulässige Geschossigkeit beträgt im 
Baufenster an der östlichen Spitze 7 bis 8 Geschosse und ansonsten fällt diese mit zwischen 
4 und 6 Geschossen geringer aus. Betrachtet man die Festsetzungen zur überbaubaren 
Grundstücksfläche, so sind diese, was die bestehende EUFH MED betrifft, bestandsorientiert 
erfolgt, während im Bereich der südöstlich anschließenden privaten Fläche (Autohaus) die 
Baufenstergröße in etwa der Bestandsnutzung entspricht, das Baufenster aber nach Süd-
westen verschoben ist. Für die übrigen, westlich von vorstehend beschriebenen Bereichen 
anschließenden Baugebiete, gehen die Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücks-
flächen auf die verfolgte Zielsetzung der Ansiedlung verschiedener großflächiger Einzelhan-
dels- und Gewerbebetriebe ein Dies spiegelt sich in entsprechend großdimensionierten Bau-
fenstern, welche mit Ausnahme weniger Gebäudeecken durch Baugrenzen flexibel gefasst 
sind. Die Straßenverkehrserschließung baut im Wesentlichen auf das vorhandene Straßen-
netz auf. Lediglich östlich der Max-Eyth-Straße wird das vorhandene Netz durch eine Stra-
ßenspange zur nördlich verlaufenden Werftstraße zwecks Erschließung des westlichen 
Plangebietsbereichs ergänzt. 

Bei der Beurteilung, ob die vorgesehene Überplanung mit dem Abwägungsgrundsatz nach § 
1 Abs. 7 BauGB vereinbar ist, insbesondere was die Berücksichtigung privater Belange be-
trifft, ist zunächst festzustellen, dass die Möglichkeiten der baulichen Entwicklung sowohl 
was die Nutzungsart, als auch was das Nutzungsmaß angeht, sich für die privaten Grund-
stückseigentümer nicht wesentlich ungünstiger gestalten. Für das durch die EUFH MED ge-
nutzte Grundstück wird unverändert ein Kerngebiet festgesetzt, mit vergleichbarem Katalog 
an zulässigen Nutzungen und unverändert bestandsorientierten Festsetzungen zum Nut-
zungsmaß und zur überbaubaren Grundstücksfläche. Betreffend des ebenfalls in Privatbesitz 
befindlichen östlichsten Teilbereichs ist festzustellen, dass hier durch Festsetzung eines Ur-
banen Gebiets, auch unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einschränkungen (Aus-
schluss von Vergnügungsstätten und Tankstellen, sowie von Wohnungen in unteren Ge-
schossen in Teilbereichen), die bisher durch die MK-Festsetzung möglichen Nutzungen wei-
terhin möglich bleiben und sich diese durch Zulassung einer Wohnnutzung in den oberen 
Geschossen (ab 5. OG) sogar noch erweitern. Hinsichtlich des geplanten zulässigen Maßes 
der baulichen Nutzung erfolgt ebenfalls keine Schlechterstellung gegenüber dem bisherigen 
Baurecht. Gleiches gilt auch betreffend der zulässigen überbaubaren Grundstücksfläche. 
Hier erfolgt flächenmäßig sogar eine Ausweitung. Durch die im Rahmen der Planungsreali-
sierung erforderliche Neuordnung der Straßenerschließung ergeben sich für vorgenannte 
Eigentümer keine erheblichen Nachteile. Die verkehrsmäßige Anbindung bleibt uneinge-
schränkt erhalten und von der mit der Umsetzung der Neuordnung zu erwartenden Verbes-
serung der Verkehrsqualität profitieren auch vorstehende Eigentümer. 

Bezogen auf die Flächen der maßgeblichen Grundstückseigentümerin (WIRO) trifft vorste-
hendes ebenfalls zu. Zudem ist die Neuaufstellung des B-Plans maßgeblich durch geänderte 
Entwicklungsziele initiiert welche gemeinsam von Stadt und WIRO verfolgt werden und zwar 
der Schaffung eines innerstädtischen Quartiers mit Wohnen und diese ergänzenden vielfälti-
gen Laden,- Dienstleistungs- und sonstigen gewerblichen Nutzungen veranlasst, sodass von 
einer Interessenwahrung der maßgeblichen Grundstückseigentümerin ausgegangen werden 
kann. 
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Weiterhin ist die wesentliche Grundstückseigentümerin (WIRO) über einen städtebaulichen 
Vertrag in den Planungsprozess maßgeblich eingebunden und auch die beiden weiteren 
Eigentümerinnen werden regelmäßig und über die gesetzlichen Anforderungen hinaus in den 
Planungsprozess eingebunden. Somit ist gewährleistet, dass deren private Belange hinrei-
chend in den Abwägungsprozess einfließen.  

 

2.3 Unverbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen  
 
Landschaftsplan  

Der von der Bürgerschaft am 01.04.1998 und im Jahr 2013 aktualisierte, als Leitlinie und 
Zielorientierung für die Entwicklung von Natur und Landschaft in der Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock beschlossene Landschaftsplan, ist eine Rahmenvorgabe bei der Durchfüh-
rung der Bauleitplanung, aller Fachplanungen (einschließlich der landschaftspflegerischen 
Begleitpläne) und aller städtebaulichen Rahmenplanungen. Dem Landschaftsplan sind für 
das Plangebiet folgende Prämissen zu entnehmen: 

Das Entwicklungskonzept des Landschaftsplans stellt für die dem Geltungsbereich zugehöri-
ge Fläche östlich der Max-Eyth-Straße großflächig Wohnbaufläche/gemischte Baufläche und 
für den Bereich westlich der Max-Eyth-Straße Gewerbegebiet/gewerbliche Baufläche dar. 
Innerhalb der Wohnbau- bzw. gemischten Baufläche ist eine Fläche für den Gemeinbedarf 
„Schule“ dargestellt. Hierbei handelt es sich um die ehemalige Handelsschule, die heute die 
medizinische fachgebundene Hochschule (EUFH MED) beherbergt. Im südwestlichen Teil-
bereich des Plangebietes, im Kreuzungsbereich Lübecker Straße/Max Eyth-Straße, ist eine 
kleinflächige Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ dargestellt. Auch hierbei 
handelt es sich um eine Bestandsdarstellung (Grünfläche mit reichhaltigem Baumbestand). 
Der Verlauf der Max-Eyth-Straße wird sowohl als wichtige Wegeverbindung als auch als ge-
störter Niederungsverlauf eingestuft.  

Im Textteil des Landschaftsplans der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird auf S. 26 
explizit darauf hingewiesen, dass der stadtplanerische Grundsatz „Innenentwicklung vor Au-
ßenentwicklung“ stärker umgesetzt werden soll. Hierfür sind insbesondere die innerstädti-
schen Brachen, wie u.a. das sogenannte Werftdreieck“, stärker in die städtebauliche Pla-
nung einzubeziehen.  

Weitere Schwerpunktbereiche und Maßnahmen für die Sicherung und Entwicklung der Na-
turhaushaltsfunktionen werden für das Plangebiet nicht dargestellt.  

Das Plangebiet ist weder eine Fläche des Grünverbundes noch werden vorhandene oder 
geplante Kleingartenstandorte selbst oder unmittelbar angrenzend dargestellt.  
 
Rostock 2025 Leitlinien zur Stadtentwicklung  

Mit den im Dezember 2012 von der Bürgerschaft beschlossenen neuen Leitlinien zur Stadt-
entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, wurden die ersten Leitlinien aus dem 
Jahr 2000 fortgeschrieben bzw. aktualisiert. Die Leitlinien sind der langfristige strategische 
Handlungsrahmen für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf ihrem Weg zu einer 
nachhaltigen Stadt bis zum Jahr 2025 und damit Grundlage für alle kommunalen Fachkon-
zepte und Fachplanungen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die Leitlinien 
gleichfalls zu berücksichtigen. Folgende Handlungsfelder der Leitlinie VIII „Grüne Stadt am 
Meer“ sind für die Erarbeitung des Bebauungsplans Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdrei-
eck“ bzw. des Grünordnungsplans zum Bebauungsplan insbesondere von Relevanz:  

Laut Handlungsfeld VIII.3: „Natur und Lebensräume bewahren und vernetzten“ sind 
spezielle Grünflächen wie Parkanlagen, Kleingärten, Friedhöfe, Spielbereiche, Grünzüge und 
Grünverbindungen sowie wohnungsnahe Grünanlagen als bedeutende Bestandteile des 
Grünverbundes in ihrer ökologischen Funktion zu stabilisieren und in ihrer Benutzbarkeit zu 
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sichern. Eigenart und Identität der Ortsteile sind durch differenzierte Grüngestaltung und un-
ter Einbeziehung vorhandener naturräumlicher Besonderheiten zu fördern. 

Die Festsetzung des bis zu 60 m breiten, zentralen Grünzuges, der Erhalt eines Teils des 
älteren Baumbestandes sowie die vorgesehene Strukturierung der zukünftigen Grün- bzw. 
Freiflächen durch die Pflanzung weiterer Bäume und Strauchbestände trägt zur Bewahrung 
und Vernetzung von Natur- und Lebensräumen und zur Differenzierung von Grüngestaltung 
im Ortsteil bei. Außerdem werden der Erholungswert und die Attraktivität der Freifläche bei 
Umsetzung des Freiflächenkonzeptes erheblich gesteigert.  

Gemäß Handlungsfeld VIII.6 „Durch flächenschonende Stadtentwicklung den Boden 
schützen“ sind insbesondere die Reaktivierung von Gewerbebrachen, sinnvolle Nachver-
dichtungen und Lückenschließungen sowie das Planen und Bauen nach ökologischen 
Grundsätzen essentielle Bestandteile für eine flächenschonende Stadtentwicklung. 

Die avisierte Nachnutzung des ehemaligen Gewerbe- bzw. Industriestandortes zu Wohnbau-
zwecken entspricht dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, wie er auch im § 1a 
Abs. 2 BauGB verankert ist, im besonderen Maße. Die Fokussierung auf einen erheblich 
vorbelasteten Standort führt bei gleichzeitiger Deckung des dringend notwendigen Wohn-
raumbedarfs zu einer Entlastung von weniger anthropogen beeinflussten, sensiblen und/oder 
seltenen Böden am Stadtrand der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.  
 
Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) 

Der Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ; IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Systeme, 
Dresden 2017) wurde im Dezember 2017 von der Bürgerschaft der Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock beschlossen. Folgende übergeordnete Zielstellungen (Oberzeile) sind be-
nannt: 

I. Sicherung verkehrlicher Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung für Wohnen, Wirt-
schaft, Tourismus und Kultur, der (über-)regionalen Erreichbarkeit der Hanse- und Uni-
versitätsstadt Rostock sowie Anbindung aller Stadtareale, Gewährleistung der Verkehrs-
sicherheit und Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen und der Wirtschaft an Mobilität und 
Verkehr. 

II. Effiziente Nutzung der Verkehrsinfrastrukturen und wirtschaftlicher Einsatz finanzieller 
Ressourcen unter Beachtung langfristiger Effekte. 

III. Erhöhung der Stadt- und Umweltverträglichkeit des Verkehrssystems und Reduktion der 
negativen Wirkungen. 

IV. Berücksichtigung der Chancen und Risiken zukünftiger Entwicklungen und besondere 
Förderung innovativer Mobilität (E-Mobilität, Carsharing etc.). 

Unter Punkt 9.3.1 des MOPZ ist zudem als Schlüsselprojekt bzw. Pilotmaßnahme der Um-
bau des Werftdreiecks benannt. Hier heißt es: 

“Am Werftdreieck besteht unbestritten ein hoher Umbaubedarf, der aus Aspekten der Leis-
tungsfähigkeit, der Verkehrssicherheit, Aspekten der Erreichbarkeit (insbesondere des Fi-
schereihafens) sowie städtebaulichen Veranlassungen resultiert. Vorbereitende Planungen 
liegen bereits vor. Die Maßnahme ist wie folgt zu charakterisieren: 

 Sinnvolle Maßnahme mit positiven Beiträgen zu acht Zielen (des MOPS), 

 Kosten in Höhe von ca. 5 Mio. € (Stand Vorplanung), 

 Umsetzungszeitraum kurzfristig (bis 5 Jahre), 

 Priorität hoch, zügige Weiterplanung bis Herstellung Planrecht vorgeschlagen“. 

Die der Planaufstellung zu Grunde liegende städtebauliche Zielstellung der Entwicklung ei-
nes innerstädtischen urbanen Quartiers beinhaltet als wesentlichen Baustein ein zeitgemä-
ßes Mobilitätskonzept, welches die o. g. übergeordneten Zielstellungen antizipiert. So wird 
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durch die vorgesehene Neuordnung der Verkehrsführungen bzw. Strukturen sowohl für den 
motorisierten wie auch den nichtmotoirisierten Individualverkehr sowie der Weiterentwicklung 
des ÖPNV-Angebots den Hauptzielen I und II entsprochen. Durch die mit der Planung ver-
folgte Attraktivitätssteigerung des ÖPNV sowie Reduzierung des motorisierten Individualver-
kehrs, insbesondere durch die Einführung eines quartiersweiten Car-Sharing-Modells und 
der Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den vorzugsweisen Einsatz von E-
Mobilien und E-Bikes, wird auch den Hauptzielen III und IV des MOPS in besonderer Weise 
entsprochen. Weiterhin wurde im Rahmen der vorliegenden Panaufstellung und auch bereits 
parallel zum vorgelagerten informellen Planungsprozess (Wettbewerb, Funktionsplan) die 
Verkehrsplanung zum Bereich Werftdreieck auch unter Berücksichtigung der Anforderungen 
des MOPZ vorangetrieben. Das der Planung zu Grunde liegende Verkehrs- und Mobilitäts-
konzept ist unter nachfolgendem Punkt dieses Kapitels „Städtebaulich-freiraumplanerischer 
Realisierungswettbewerb“ und unter Kapitel 3.6 detailliert erläutert. 

Eine Berücksichtigung des MOPZ im Rahmen vorliegender Planung ist damit gegeben. 

Stellplatzsatzung 

Für das Plangebiet ist die aktuelle Stellplatzsatzung der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock vom 22.06.2017 anzuwenden. 

In Kapitel 3.6.2 sind die Relevanz der Stellplatzsatzung für die vorliegende Planung und in 
welcher Form diese in die Planung einfließt, dargestellt. 

Lärmaktionsplanung 

Für die Hanse- und Universitätsstadt wurde in den Jahren 2008 bis 2014 gemäß der Umge-

bungslärmrichtlinie der Europäischen Union ein Lärmaktionsplan erarbeitet (1. Stufe: PB Dr. 
Dietmar Hunger SVU, Dresden/Berlin 08.2008; 2. Stufe: LK Argus GmbH, Berlin 08.2014). 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung gilt es, Bereiche mit potenziell gesundheitsgefährden-
den Lärmbelastungen oberhalb von LDEN 65 dB(A) und LNight 55 dB(A) aufzuzeigen und 
geeignete Maßnahmen zu entwerfen, um diese Belastungen zu vermeiden oder zu verrin-
gern. Durch Straßenverkehrslärmpegel im potenziell gesundheitsgefährdenden Bereich 
(LDEN > 65 dB(A) und LNight > 55 dB(A)) sind in Rostock gemäß Lärmkartierung am Ge-
samttag 2.909 Personen und nachts 2.895 Personen betroffen. Für den Straßenbahnlärm 
liegen die Betroffenheiten in diesem Bereich bei 1.512 Personen am Gesamttag und 2.555 
Personen in der Nacht. Die Auswirkungen durch die Straßenbahn sind im Vergleich zum 
Straßenverkehr geringer, die Industrie- und Hafenanlagen folgen an dritter Stelle. Für den 
Eisenbahnverkehr können keine Aussagen getroffen werden, da die Kartierungsergebnisse 
des Eisenbahnbundesamtes bisher nicht vorliegen.  

Die mit dem Lärmaktionsplan der Hanse- und Universitätsstadt Rostock empfohlenen Maß-
nahmen und Prüfempfehlungen zur Lärmminderung wurden unter breiter Mitwirkung der Öf-
fentlichkeit erarbeitet. Ergänzend zur Bürgerbeteiligung gab es zwei planungsbegleitende 
Expertengespräche mit Vertretern der Wohnungsbaugesellschaften, von Verbänden (ADAC, 
ADFC, IHK etc.), der Politik und Vertretern der Fachämter. Des Weiteren wurden alle Planin-
halte des Lärmaktionsplanes in einer projektbegleitenden Lenkungsgruppe „Lärmaktionspla-
nung“ diskutiert, erweitert und präzisiert. Im Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung und der 
Abstimmungen in der projektbegleitenden Lenkungsgruppe werden mit  

 Fahrbahnsanierungen,  

 der Reduzierung von Geschwindigkeiten in stark lärmbelasteten Bereichen,  

 der Umsetzung verkehrsverstetigender Maßnahmen durch den Bau von Kreisverkehrs-
plätzen,  

 dem Bau von Lärmschutzwänden und  
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 straßenräumlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Abstände zwischen Emissions- und 
Immissionsort sowie zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs  

verschiedene Maßnahmen zur Lärmminderung im Straßenverkehr zur Umsetzung bzw. zur 
weitergehenden Prüfung empfohlen. Die Umsetzung der Maßnahmen des Lärmaktionspla-
nes erfordert weitere Prüfungen sowie die Bereitstellung entsprechender personeller und 
finanzieller Mittel.  

Durch die Maßnahmen kann die Anzahl der durch den Straßenverkehrslärm mit sehr hohen 
Lärmpegeln > 65 dB(A) im Tagesmittel und > 55 dB(A) in den Nachtstunden Belasteten Per-
sonen deutlich gesenkt werden. Für die verbleibenden Lärm-Brennpunkte besteht weiterhin 
ein Handlungsbedarf für lärmmindernde Maßnahmen. Für diese Straßenabschnitte sollte 
geprüft werden, ob ein Förderprogramm für passiven Schallschutz bzw. ein Schallschutz-
fensterprogramm realisiert werden kann. Neben dem strategischen Ansatz der Verringerung 
vorhandener Lärmprobleme durch die o.g. Maßnahmen ist der Lärmvermeidung in der Stadt- 
und Verkehrsplanung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein größeres Gewicht einzu-
räumen. Entsprechende Handlungsmöglichkeiten zeigt der Lärmaktionsplan auf, mit  

 Handlungsstrategien zur Vermeidung von Kfz-Verkehr durch eine immissionsgünstige 
Stadtentwicklung (Stadt der kurzen Wege), betriebliches Mobilitätsmanagement und Park-
raummanagement und  

 Möglichkeiten der Verkehrsverlagerung vom Kfz-Verkehr auf den Umweltverbund mit Hilfe 
angebotsverbessernder Maßnahmen zur Förderung des Fuß-, Rad- und Öffentlichen Ver-
kehrs.  

Diese bedeutenden strategischen Ansätze, Vermeidung von Kfz-Verkehr und Verlagerung 
des Kfz-Verkehrs auf den Umweltverbund, sind mit Maßnahmen zu untersetzten, umzuset-
zen und in der integrierten Gesamtverkehrsplanung, der Luftreinhalteplanung, der Flächen-
nutzungsplanung, dem Energie- und Klimaschutzkonzept sowie der kommunalen Bauleit- 
und Verkehrsplanung noch stärker zu berücksichtigen. Die mit der Elektromobilität zu erwar-
tenden neuen Impulse für einen klima- und umweltschonenden Stadtverkehr, sind auch zur 
Förderung des öffentlichen Verkehrs und im Sinne des Lärm- und Gesundheitsschutzes zu 
nutzen. Voraussetzung hierzu ist jedoch eine Förderung der Elektromobilität durch städti-
sche, infrastrukturelle Projekte (Ladestationen, Mobilstationen) vor allem in Verbindung mit 
alternativen und an den öffentlichen Verkehr gekoppelten Mobilitätskonzepten wie Bikesha-
ring und Carsharing. Bei der Straßenbahn sieht die RSAG für die kommenden Jahre zahlrei-
che Sanierungsmaßnahmen wie Bettungsverbesserungen, Schienenstegdämpfungen, die 
Erneuerung von Unterbau und den Einbau von Rasengleisen vor. Zudem wird sich der Anteil 
der leiseren Niederflurfahrzeuge in den kommenden Jahren weiter erhöhen und es werden 
die alten Tatrawagen aus dem regelmäßigen Betrieb genommen. Der Prozess der Lärmmin-
derung im Straßenbahnnetz der letzten Jahre wird somit weiter fortgeführt.  

Inhalt der Lärmaktionsplanung ist nicht nur die Entwicklung von lärmmindernden Maßnah-
men in lauten Bereichen, sondern auch der vorsorgende Schutz von bislang ruhigen Gebie-
ten. Im Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Abstimmungen in der projektbeglei-
tenden Lenkungsgruppe wurde eine Gebietskulisse für ruhige Gebiete in der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock entwickelt. Diese beinhaltet die Landschaftsräume „Diedrichsha-
gen“ und „Rostocker Heide“ sowie 20 Stadtoasen.  

Die Lärmaktionsplanung ist ein stetig fortlaufender Prozess. Der Gesetzgeber schreibt tur-
nusmäßig spätestens alle fünf Jahre eine Überprüfung und Überarbeitung der Lärmkarten 
und Aktionspläne vor. Dies beinhaltet auch eine Information über den Stand der Umsetzung 
der vorherigen Maßnahmen und Konzepte zur Lärmminderung. 

Bezogen auf vorliegende Planaufstellung zum B-Plan Nr. 10.W.63.1 bilden die stark befah-
rene Lübecker Straße sowie die Bahnanlagen der Bahnstrecke zum Fischereihafen und der 
Straßenbahn wesentliche Handlungsschwerpunkte. Im vorliegenden Planungsprozess finden 
die Zielstellungen der Lärmaktionsplanung gebietsbezogen Berücksichtigung. So wird durch 
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das städtebaulich-funktionale Gesamtkonzept eines urbanen Stadtteils der kurzen Wege und 
mit hervorragender Kernstadtanbindung ein direkter Beitrag zur Verkehrsreduzierung bzw. 
Vermeidung geleistet und durch das auf ÖPNV, verstärktes Radfahren, Carsharing und E-
Mobilität abzielende quartierseigene Mobilitätskonzept wird zusätzlich zur Vermeidung bzw. 
Reduzierung von Verkehrslärm beigetragen. Schließlich sieht die Planung noch die Schaf-
fung eines immissionsarmen Raumes im Zentrum des Quartiers in Form des Quartiersparks 
im Sinne des Lärmaktionsplans vor. Zur detaillierten Darlegung der Immissionsschutzbelan-
ge siehe Kapitel 3.7 der Begründung. 

Städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb 

Im Zeitraum des 4. Quartals 2015 bis Ende des 1. Quartals 2016 fand ein einphasiger städ-
tebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb zur möglichen Ausgestaltung der 
geplanten Quartiersentwicklung am Werftdreieck statt. Ausgelobt wurde der Wettbewerb von 
der WIRO Wohnungsgesellschaft mbH im Einvernehmen mit der Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock, vertreten durch das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft.  

Im Vorfeld des Wettbewerbes wurde den Bürgerinnen und Bürgern der Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock in Form eines Bürgerdialogs, in dessen Rahmen auch ein Internet-Portal 
eingerichtet wurde, die Möglichkeit eingeräumt, Hinweise und Anregungen zum geplanten 
Projekt zu formulieren, welche im Rahmen des städtebaulich-freiraumplanerischen Entwurfs 
besondere Berücksichtigung finden sollten. 17 Architektur- und Stadtplanungsbüros haben 
Entwürfe eingereicht. In einem zweiten Bürgerdialog im März 2016, unmittelbar nach Ab-
schluss des Wettbewerbsverfahrens, wurden die Ergebnisse und das weitere Verfahren er-
läutert.  

Von der Jury wurde der Entwurf des Wiener Architekturbüros Albert Wimmer ZT GmbH und 
des Londoner Landschaftsarchitekturbüros Martha Schwartz Partners Ltd (vgl. folgende Ab-
bildung) mit dem ersten Preis prämiert und diese Arbeit unter Berücksichtigung der Hinweise 
des Preisgerichts als Grundlage für die weitere Bearbeitung empfohlen. 

 

Abbildung 3: Modell Werftdreieck Blickrichtung Nord-Süd (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2016) 

Der erstplatzierte städtebauliche Entwurf wird von an den Rändern geschlossenen und zu 
einem inneren Grünzug hin geöffneten Quartiersblöcken mit 4 bis 7 Geschossen, Terrassen 
und kleine Gärten, urbanen und grünen Wegen und Plätzen, Kinderspielbereichen und quar-

Aktenmappe - 40 von 125



Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ - 
Begründung Vorentwurf 

 

 

Seite - 19 - 

tiersbelebenden Einrichtungen wie einer KITA, einer Bäckerei mit Café, Biomarkt, Stadtteil-
treff, E-Mobilitätscentern mit Ladestationen, Carsharing-Angebot und Fahrradwerkstatt sowie 
einem WIRO-Kundencenter bestimmt. Das Wohnangebot umfasst rund 700 WE unterschied-
lichster Größen und Organisationsformen für rund 1.500 Bewohner sowie ein Studenten-
wohnheim im Anschluss an die bestehende EUFH MED. 

Wichtiges strukturelles Merkmal des Entwurfes ist der zentrale öffentliche, bis zu 60 m breite 
Grünzug (ca. 2,5 ha große Werftpark) mit viel Rasen und großzügigen Kinderspielbereichen, 
hohen Gräsern, Bäumen sowie einer Wildblumenwiese, an der sich die Wohngebäude aus-
richten. Ein weiteres zentrales Element des Freiraumkonzepts ist die Renaturierung des 
Kayenmühlengrabens, welcher in Form eines offenen Wasserlaufes mit teilweise terrassier-
ten Uferebereichen als attraktiver Aufenthaltsort und Treffpunkt der Bewohner und im Quar-
tier Arbeitenden aber auch für Bewohner der angrenzenden Quartiere dienen soll. Die Frei-
flächen um den Graben und seine Uferbereiche sollen möglichst naturnah gestaltet werden, 
um den Eindruck einer grünen Oase im verdichteten Innenstadtbereich zu schaffen. 

 

Abbildung 4: Zukunftsvision Grünzug / offener Wasserlauf (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2016) 

 

Abbildung 5: Details Offener Wasserlauf (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2016) 
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Die geschlossene Blockrandbebauung an der Lübecker Straße und Werftstraße bildet einen 
„Rücken“ für den Werftpark, der sich so zur grünen Lunge entwickeln kann. Darüber hinaus 
dient die geschlossen Randbebauung als Lärmabschottung gegen den vorwiegend von der 
Lübecker Straße aus gehenden Verkehrslärm (Pkw, Lkw, Bus Bahn etc.).  

Alle Flachdächer der Punkthäuser sollen begrünt werden und als rezessiver Puffer für 
Starkregenereignisse dienen. Auf den in Südrichtung orientierten Flachdächern entlang der 
Werftstraße ist geplant, Solarkollektoren/Solarthermie zu installieren. Neben den ökologisch-
nachhaltigen Aspekten ist der sorgsame Umgang mit dem historischen Erbe, u.a. die Einbe-
ziehung des Platzes des 17. Juni in das städtebauliche Konzept, wichtiger Bestandteil des 
Freiraumkonzeptes. 

 

 

Abbildung 6: Detailkonzeption Ruhe Schallschutz (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2016) 

Weiteres zentrales Thema ist die Reduzierung des Pkw-Verkehrs sowohl innerhalb des Ge-
bietes als auch für die Fahrten ins übrige Stadtgebiet, wozu entsprechende städtebauliche 
sowie organisatorische Lösungen vorgeschlagen werden. Dazu zählen Infrastrukturen für die 
Schaffung von Car-Sharing- und E-Mobilitätsangeboten, durchgehende Fuß- und Radwege-
netze sowie die Einordnung eines Grundangebots an Einzelhandels- und Dienstleistungsein-
richtungen zur grundsätzlichen Vermeidung entsprechender Fahrten zu vorgenannten Ange-
boten.  
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Abbildung 7: Detailkonzeption Erschließung / Verkehr (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2016) 

 

Der ruhende Verkehr wird auf zwei Hochgaragen mit rund 700 Stellplätzen konzentriert. 
Durch deren Platzierung an den Quartiersaußenkanten wird kaum Verkehr in das Quartier 
hineingezogen. Dreiviertel aller Wege sollen öffentlich, zu Fuß oder mit dem Rad erledigt 
werden (vgl. folgende Abbildung). 
 

Funktionsplan 

Im Funktionsplan, der von der Albert Wimmer ZT-GmbH im Vorfeld der Erstellung des Vor-
entwurfs des Bebauungsplans Nr. 10.W.63.1 erarbeitet wurde und diesem inhaltlich zu 
Grunde liegt, ist das im Siegerentwurf dargestellte städtebaulich-funktionale Konzept weiter-
entwickelt und es sind vertiefende Aussagen zur räumlichen Gesamtstruktur, Nutzungsver-
teilung, Art und Maß der baulichen Nutzung und Höhenentwicklung getroffen. Darüber hin-
aus trifft der Funktionsplan vertiefende Aussagen zur verkehrlichen Anbindung, zur Unter-
bringung des ruhenden Verkehrs, zu Mobilitätsangeboten sowie zur Freiraumgestaltung in-
klusive erster Aussagen zur Anordnung von Spielplätzen für verschiedene Altersgruppen, 
Umgang mit dem Baumbestand sowie zu möglichen Pflanzkonzepten.  

Dem Funktionsplan liegt ein umfassender Abstimmungsprozess zwischen dem erstellenden 
Büro, den am Planungsprozess beteiligten Fachplanungsbüros sowie den Fachämtern und 
dem Amt für Stadtplanung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu Grunde.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Funktionsplanung thematisch geordnet zusam-
mengefasst. Die vollständigen Planunterlagen können auf der eigens von der WIRO einge-
richteten Internetseite „Das neue Werftdreieck“ (www.Werftdreieck-Rostock.de) eingesehen 
werden.  

Funktionsplanung – Nutzung (Stand 07.07.2017) 

Der Planteil „Nutzung“ der Funktionsplanung trifft vertiefende Aussagen dazu, wie die ge-
planten Gebäude genutzt werden sollen (Wohnen, Gewerbe, Parken etc.). Um ein lebendi-
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ges Viertel mit Nutzungsmischung zu erreichen, sind vorrangig in den Erdgeschossen der 
Gebäude bzw. zu den wesentlichen öffentlichen Aufenthaltsbereichen hin Einzelhandels- 
und/oder kleinere Gewerbeeinheiten sowie Gemeinbedarfsnutzungen wie Bibliothek, Bürger-
treffpunkt und Kita sowie ein Ärztehaus mit Apotheke vorgesehen.  

Einzelhandels- und Kleingewerbestrukturen befinden sich schwerpunktmäßig unmittelbar 
westlich des Platzes des 17. Juni sowie entlang der geplanten „Werftpromenade“, dem nörd-
lich an den zentralen Grünzug angrenzenden Fußweg. Zudem werden westlich an die Plan-
straße A angrenzend, ein Ärztezentrum sowie Kleingewerbe- bzw. Einzelhandelsstandorte 
und ein großer Mobility Point angrenzend an das Parkhaus Ost sowie ein kleinerer Mobility 
Point am Parkhaus am Holbeinplatz vorgeschlagen. Eine größere Bildungseinrichtung ist 
östlich der Planstraße A, südlich der EUFH MED, auch als optionaler Erweiterung dieser 
bestehenden Hochschule, vorgesehen. An weiteren gewerblichen bzw. öffentlichen Einrich-
tungen sind ein WIRO KundenCenter sowie weitere Dienstleistungs- und Büronutzungen in 
den Obergeschossen im Eingangsbereich am Holbeinplatz sowie eine KITA nördlich des 
Parkhauses am Holbeinplatz geplant.  

Funktionsplanung – Struktur (Stand 12.07.2017) 

Der Plan „Struktur“ trifft insbesondere Aussagen zum Maß der baulichen Nutzung, so hin-
sichtlich der avisierten Grundflächen- und/oder Geschossflächenzahl (GRZ/GFZ), der Höhe 
der baulichen Anlagen in m über HN, der Höhe des Erdgeschossfußbodens in m über HN 
sowie der notwendigen Abstandsflächen, der Geschossfläche (GF) und der Brutto-
Grundfläche (BGF). Zudem wird die Unterteilung von privaten und öffentlichen Grünflächen 
anhand des Planes ersichtlich. Hinsichtlich der Höhenentwicklung/Geschossigkeit sieht 
der Funktionsplan drei Höhenakzente (Gebäude mit ≥ 8 Geschossen) vor. Hierbei handelt es 
sich um das Gebäude im Eingangsbereich am Holbeinplatz (WIRO-KundenCenter) und das 
Wohngebäude an der Ecke der Planstraße A/Lübecker Straße (beide 8 Geschosse) sowie 
Teile des Gebäudes unmittelbar am Platz des 17. Juni, bei dem bis zu 10 Geschosse zuläs-
sig sein sollen. Die restlichen Gebäude weisen zwischen 4 und 6 Geschossen auf, einzig 
das geplante KITA-Gebäude sowie ein Teil des südlich an das Parkhaus an der Werftstraße 
angrenzenden Gebäudes werden ein- bis zweigeschossig ausgebildet (vgl. nachfolgende 
Abbildung).  

 

 

Abbildung 8: Plan der Funktionsplanung „Höhenentwicklung“ (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2017) 
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Analog zur Geschossigkeit entwickelt sich die Höhenstaffelung der Gebäude im Plangebiet. 
Deutliche Hochpunkte stellen das 10-geschossige Gebäude mit bis zu 42,10 m ü. HN (ca. 
32,5 m über Geländeoberfläche, bei den Höhenangaben sind aufgrund von Bestandshöhen 
zwischen ca. 8 m am westlichen und 9,5 m am östlichen Plangebietsrand entsprechende 
Werte zu Erlangung der Höhe über Gelände abzuziehen) sowie der Achtgeschosser an der 
Planstraße A mit bis zu 35,50 m ü. HN dar. Das ebenfalls achtgeschossige Gebäude des 
WIRO-Kundencenters am Holbeinplatz bleibt aufgrund der geringeren Bestandsgeländehö-
hen in seiner Höhenentwicklung mit 25,60 m ü. HN hinter diesen „Hochpunkten“ deutlich 
zurück. Die übrigen Wohngebäude entlang der Lübecker Straße werden voraussichtlich ma-
ximale Höhen von 22,00 bis 23,00 m ü. HN aufweisen. Das sechsgeschossige Gebäude öst-
lich der Planstraße A (mit der Zweckbestimmung Bildung) wird hingegen mit einer maxima-
len Höhe von nahezu 30,00 m ü. HN einen Höhepunkt in dem straßenbegleitenden Gebäu-
deriegel darstellen.  

Die dahinter befindlichen Punkthäuser, die nördlich und südlich an den zentralen Grünstrei-
fen angrenzen, variieren hinsichtlich Geschossigkeit zwischen 4 bis 6 Geschosse und der 
maximalen Höhe der baulichen Anlagen zwischen 23 m ü. HN und 29 m ü. HN, was einer 
Höhe über Geländeniveau von 15  bis 20 m entspricht. Richtung Werftstraße sind die Wohn-
gebäude zumeist 5-geschossig (mit Höhen zwischen 25 m bis 27 m ü. HN) ausgebildet. 

Um eine unverhältnismäßige Beschattung hinreichend sicher auszuschließen, wurde eine 
Schattenstudie angefertigt, die exemplarisch am 21. März und 21. Juni deutlich macht, dass 
sowohl die Gebäude als auch die gebäudenahen Freiflächen hinreichend besonnt werden.  

Im Funktionsplan wurden zudem erste Aussagen zur zu erwartenden maximalen Versiege-
lung getroffen. Die errechneten Grundflächenzahlen (GRZ) reichen von 0,27 (KITA) bis 
0,82 (Parkhaus Ost). In den Baufeldern mit Blockrandstruktur bewegt sich die errechnete 
GRZ im Bereich zwischen 0,35 bis 0,51; die errechneten Geschossflächenzahlen bewegen 
sich hier zwischen 1,6 und 2,36. In den Baufeldern östlich der Planstraße A, für die vorrangig 
Büro-, Gewerbe- bzw. Bildungseinrichtungen geplant sind, werden selbst die in § 17 der 
BauNVO genannten Obergrenzen für Urbane Gebiete teilweise überschritten, was jedoch 
hauptsächlich auf die hohe Geschossigkeit zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 3.2 und 3.6.2). 
Ebenfalls sehr hohe Geschossflächenzahlen weisen die beiden Parkhäuser (4,4 bzw. 4,51) 
auf, was aber durch die annähernde Vollüberbauung und die hohe Geschossigkeit bedingt 
ist. 

Die Funktionsplanung trifft darüber hinaus erste Aussagen zur möglichen Grundrissgestal-
tung der zukünftigen Wohnungen. Grund für diese frühzeitige, konkretisierenden Planungs-
aussagen zu den Wohneinheiten ist die bestehende, sehr hohe Schallbelastung von den 
Rändern (stark frequentierte Straßen und Bahnstrecke) her, welche die Anordnung von 
Räumen mit besonderem Schutzbedürfnis wie Schlafzimmer, Kinderzimmer auf der lärmab-
gewandten Seite der geplanten Gebäude notwendig macht. Ferner werden erste Aussagen 
zur Ausstattung der Wohneinheiten (2- bis 5-Zimmerwohnungen) in den Obergeschossen mit 
Balkonen und/oder Loggien getroffen. Entlang der Lübecker Straße werden bei den nach 
Süden ausgerichteten, durchgesteckten Wohneinheiten Schallschutzloggien vorgeschlagen. 
Bei den zum Park hin ausgerichteten Wohneinheiten werden halb in das Gebäudevolumen 
integrierte Balkone aufgezeigt. An den restlichen Fassaden werden sowohl Balkone als auch 
Loggien vor den Wohnzimmern und/oder Küchen angeordnet. 

Funktionsplanung – Mobilität und Verkehr (Stand 07.07.2017) 

Der Planteil „Mobilität und Verkehr“ der Funktionsplanung, der die Ergebnisse der aktualisier-
ten verkehrstechnischen Untersuchung (BDC DORSCH CONSULT, 2017) berücksichtigt, trifft 
erste Aussagen zur Klassifizierung und Dimensionierung der geplanten Verkehrsflächen so-
wie deren Nutzerkreise. Zudem werden Aussagen zum Stellplatzbedarf getätigt. Die Neu-
ordnung der Hauptverkehrsstraßen erfolgt dabei entsprechend der Vorgaben der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock. 
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Abbildung 9:  Plan der Funktionsplanung „Mobilität und Verkehr“ (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2017) 

Demnach bilden die Lübecker, die Werft- und die neue Planstraße A die Hauptverkehrsstra-
ßen. Die Planstraßen B und E, die der Anbindung der beiden Parkhäuser an die Werftstraße 
dienen, werden als öffentliche Anliegerstraßen eingestuft. An allen drei Knotenpunkten (An-
bindung Anliegerstraßen und Planstraße A) sowie im Einmündungsbereich der Planstraße A 
auf die Lübecker Straße regeln Lichtsignalanalgen ein gefahrloses Abbiegen (vgl. vorste-
hende Abbildung). 

Der Verkehrsstrom im Bereich der Planstraße C und D wird mittels versenkbaren Pollern 
reguliert; ein unkontrolliertes Einfahren von Pkw/Lkw ist nicht erwünscht. Die Befahrbarkeit 
der Wege für Rettungs-, Lösch- und/oder ggf. Entsorgungsfahrzeuge muss jedoch gewähr-
leistet werden.  

Der ruhende Verkehr wird auf die zwei Parkhäuser sowie einen Parkplatz westlich der Plan-
straße E (inzwischen entfallen, siehe Kapitel 3.6) und den Bestandsparkplatz auf dem 
Grundstück der EUFH MED beschränkt. Der Parkplatz der EUFH MED sowie der Gewer-
be/Dienstleistungsstandort westlich des Platzes des 17. Juni erhalten eine Zufahrt (ohne 
Lichtsignalanlage aber mit Abbiegespur) von der Werftstraße aus.  

Aufgrund des verfolgten Konzepts einer reduzierten Verkehrserschließung erfolgt der Ansatz 
eines relativ moderaten Stellplatzschlüssels von 0,7 Stellplätzen pro Wohneinheit. Bei An-
satz dieses Schlüssels wird die Summe der erforderlichen Stellplätze in Höhe von 725 mit 
878 geplanten Stellplätzen deutlich überschritten. Vorstehend ist lediglich die Aussage des 
Funktionsplans zusammengefasst; in Kapitel 6.3.2 erfolgt eine überschlägige Ermittlung des 
Stellplatzbedarfs auf Grundlage der aktuellen Stellplatzsatzung.   

Der Radverkehr ist laut Plan „Radverkehr“ sowohl in Form separater Radwege entlang der 
Haupterschließungsstraßen wie Werftstraße und Planstraße A, als Radschnellweg (nahezu 
parallel zur Lübecker Straße) oder auf der Straße bzw. als gemeinsamer Fuß- und Radweg 
geplant. E-Bike-Ladestationen werden in den Mobility-Points an den Parkhäusern vorgehal-
ten, wo sich auch Ladestationen für E-Autos befinden werden. 

Funktionsplanung – Grün- und Freiflächenkonzept (Stand 13.06.2017) 

Das geplante Grün- und Freiflächenkonzept wird in der vorgelegten Funktionsplanung in un-
terschiedlichen Plänen u.a. „Grünraum“, „Freiflächenzonierung“, „Spielräume“, „Leitbaum-
konzept“, „Kayenmühlengraben“, „Oberflächengestaltung“, „Regenentwässerung“ dargelegt.  
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Das Konzept beruht im Wesentlichen auf der Idee eines zentralen, bis zu 60 m breiten öf-
fentlichen Parks als grüne Hauptachse, welcher, der Gesamtgeometrie folgend, trichterför-
mig zum Platz des 17. Juni hin zusammenläuft. Die Parkfläche wird in drei unterschiedlich 
bepflanzte, Zonen unterteilt, wobei der Bewuchs in der Höhe gestaffelt ist. Im nördlichen Ab-
schnitt wird durch einen üppigen Laub- und Nadelbaumbestand ein mischwaldartiger Cha-
rakter erzielt. Hieran schließen sich großflächige Rasenflächen an, in deren Bereich größere 
Spielplatzflächen für die Altersgruppen 0-6 Jahre, 7-13 Jahre und ein Mehrgenerationen-
spielplatz („0-99 Jahre“) eingeordnet werden. Spielplätze für die Altersgruppe 14-19 Jahre 
sowie eine Indoor-Skaterhalle könnten in den Parkhäusern bzw. auf deren Dächern vorge-
sehen werden. Im südlichen Teilbereich der zentralen Parkfläche sind Pflanzungen mit ho-
hen Gräsern und ortstypischen Heidekrautgewächsen der Rostocker Heide wie Calluna-
Zwergstrauchheiden und Besenginster etc. angedacht.  

Der Park kann durch zwei gepflasterte Hauptwege (Werftpromenade und Werftweg) mit Ost-
West-Ausrichtung und mehrere schmale (Fuß)Wege mit wassergebundener Wegedeckung 
durchquert werden. 

In den Innenhöfen, die sich nördlich und südlich an den zentralen Park bzw. die Werftprome-
nade/den Werftweg anschließen, befinden sich jeweils eine zentrale halböffentliche Grünflä-
che mit einem Kleinkinderspielplatz (0-6 Jahre), die den „Blockbewohnern“ zur Verfügung 
steht. Den Wohnungen im EG (Punkthäuser und geschlossene Randbebauung) sind zudem 
private Gärten vorgelagert, die zur „Blockindentität“ beitragen und das Entstehen einer „Hof-
gemeinschaft“ befördern sollen. Charakterbildendes und unterscheidbares Element jedes 
einzelnen Hofes sind die Hofbäume (vgl. Plan „Leitbaumkonzept“), wobei  jeweils eine Sorte 
mit unterschiedlicher Herbstfärbung Verwendung findet. Es werden ausschließlich robuste, 
bewährte Baumarten aus der Rostocker Straßenbaumliste verwendet/gepflanzt. Entlang der 
Werftstraße und Lübecker Straße sind Alleenpflanzungen (aus verschiedenen Linden) vor-
gesehen.  

Der Ort des Gedenkens am Platz des 17. Juni und die beiden Eingangsplätze zum Werft-
quartier werden als städtische Plätze konzipiert und spiegeln aufgrund der dort implantierten 
„Industriekunstwerke“, auch im Zusammenspiel mit der wiederaufgenommen Heinkel-Wand 
mittels Cortenstahlstelen, die industriegeschichtliche Bedeutung des Standortes wider. 

Ein weiteres wichtiges Gestaltelement der öffentlichen Grün- und Freiflächen ist die Renatu-
rierung des Kayenmühlengrabens, der das Plangebiet im westlichen Teilbereich in Nord-
Süd-Richtung quert. Der bisher unterirdisch verlaufende Wasserlauf soll zurück an die Ober-
fläche geholt werden. Die Machbarkeit wurde im Vorfeld im Rahmen eines hydrologischen 
Fachgutachtens nachgewiesen (siehe Hydrologisches Konzept zur Wiederherstellung des 
Kayenmühlengrabens, WASTRA-Plan 2016). Die Uferausbildung des geöffneten Kayenmüh-
lengrabens wird auf der Westseite (Böschung 1:2,5) zwischen den beiden Verbindungsbrü-
cken an der Werftpromenade und dem Werftweg terrassiert ausgebildet, um das Wasser 
erlebbar zu machen. Die vorgeschlagenen Terrassen bestehen aus Beton und sind tlw. mit 
Holzdecks (Eiche oder Lärche) versehen. Den Rücken bilden geneigte Rasenflächen. Die 
östliche Böschung soll im Verhältnis 1:1 ausgebildet und durch eine naturnahe Uferbepflan-
zung geprägt werden (vgl. folgende Abbildung). 
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Abbildung 10: Plan der Funktionsplanung „Kayenmühlengraben“ (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2017) 

Die nördlichen Uferabschnitte des Kayenmühlengrabens werden durch naturnahe Uferaus-
bildungen (Verhältnis 1:1) geprägt. Im südlichen Abschnitt wird das östliche Ufer voraussicht-
lich durch eine verkleidete und rückverankerte Spundwand eingefasst (vgl. folgende Abbil-
dung).  

 
Abbildung 11: Plan der Funktionsplanung „Kayenmühlengraben“ (Quelle Albert Wimmer ZT-GmbH, 2017) 

Die Wasserspeisung des Kayenmühlengrabens erfolgt aus dem aktuell bestehenden Was-
serdargebot aus dem Einzugsbereich um den Holbeinplatz, ergänzt um das unbelastete im 
Plangebiet zukünftig anfallende Dach- und Regenwasser, welches durch das geplante Re-
genentwässerungssystem (wegbegleitende offene Rinnen, die über Einläufe in die vier 
Hauptkanäle in Ost-West-Richtung entwässern) in Richtung Kayenmühlengraben geführt 
wird. An das Regenentwässerungssystem sind sämtliche öffentliche und private Flächen 
angebunden. Im Bereich der Frei- und Grünflächen versickert das Regenwasser ortsnah, bei 
Starkregenereignissen wird das überschüssige Wasser über die Kanäle in den Kayenmüh-
lengraben geleitet.  

 

2.4 Angaben zum Bestand 
 

2.4.1 Städtebauliche Ausgangssituation und Umgebung 
 

Das Plangebiet befindet sich im Randbereich des Stadtteils Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV), 
angrenzend an die Stadtteile Hansaviertel und Reutershagen. Der Stadtteil KTV im Zentrum 
der Hanse- und Universitätsstadt, westlich des mittelalterlichen Stadtkerns und südlich der 
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Unterwarnow gelegen, ist mit fast 19.500 Einwohnern der einwohnerreichste Stadtteil 
Rostocks. Ursprünglich war dieser Stadtteil ein gründerzeitliches Wohngebiet, welches vor-
rangig von Arbeitern bewohnt wurde. Heute ist der Stadtteil stark durch junge Bewohner, 
insbesondere Studenten, geprägt. Im Laufe der (Nachwende)Jahre haben sich in der KTV 
eine hohe Anzahl an Bars, Kneipen und Restaurants etabliert. Daneben finden sich hier viele 
individuelle Einzelhändler und Dienstleister, mehrere Fachkliniken der Universitätsklinik und 
weitere medizinische Einrichtungen und das Volkstheater. Im gewerblichen Bereich ist zu-
dem die Rostocker Brauerei zu erwähnen. 

Südlich der Lübecker Straße besteht eine Wohnsiedlung aus den 30-iger Jahren, welche 
sich um einen begrünten städtischen Freiraum, den Thomas-Münzer-Platz, gruppiert. 

Das Plangebiet selbst weist aus städtebaulicher Sicht eine monotone Struktur auf. Der über-
wiegende Teil des Plangebietes wird von einer regelmäßig gemähten, aber nicht land-
schaftsarchitektonisch gestalteten Grünfläche mit lockerem Einzelbaumbestand geprägt. 
Eine Naherholungsfunktion weist das Plangebiet aufgrund seiner fehlenden Infrastrukturein-
richtungen und der teilweise Umzäunung des Geländes bisher nur im untergeordneten Maße 
auf.  

An der Ecke Lübecker Straße/Max-Eyth-Straße bestand bis zu deren Anfang 2018 erfolgten 
Abriss die sogenannte „Heinkel-Wand“, ein freistehendes ca. 80 m langes Ziegelmauerwerk 
mit entsprechend raumbildender Wirkung. Weitere Informationen zur Heinkelwand können 
Kapitel 2.2, verbindliche Vorgaben, Denkmalschutz, entnommen werden.  

Nach Abbruch der Industrie- und Gewerbegebäude sind lediglich zwei Bestandsgebäude 
(Autohaus und EUFH MED) im östlichen Plangebiet verblieben, welche einen solitären Cha-
rakter aufweisen. 

Die Umgebung des Plangebietes ist durch verschiedenartige Bebauungs- und Nutzungs-
strukturen gekennzeichnet. Südlich des Plangebietes besteht eine vorwiegende Wohnnut-
zung. Einzelne Dienstleistungs- und Kleingewerbeeinrichtungen sind auch hier insbesondere 
in den Erdgeschossen vorhanden. Bei den Gebäuden handelt es sich vorwiegend um drei-
geschossige Backsteinbauten mit ausgebauten Dachgeschoss und Steildach. Nördlich, im 
Bereich zwischen Werftstraße und Warnow, schließt eine Mischnutzung aus Einzelhandel, 
sonstigem Gewerbe und Wohnen an (B-Plan Nr. 10.MI.38 „Ehemalige Neptunwerft), wobei in 
direktem Anschluss zum Geltungsbereich fast ausschließlich Einzelhandelseinrichtungen 
und sonstige gewerbliche Nutzungen bestehen.  

Hier befinden sich u. a. einige historische Gebäude der ehemaligen Neptunwerft, wie z.B. die 
ehemalige große Schiffbauhalle, welche zwar nicht unter Denkmalschutz steht, aber den-
noch ein Zeitzeugnis der vormaligen industriellen Nutzung darstellt. Nachdem die Schiffbau-
produktion 1991 eingestellt wurde, beherbergt die Halle heute das Neptun-Einkaufcenter. Die 
Halle an der Werftstraße dient als zugehöriges Parkhaus. Ebenfalls von besonderer Bedeu-
tung für die städtebauliche Silhouette und als Zeitzeugnis der früheren Neptunwerftgeschich-
te ist der Helling-Kran („Neptun PWK B40“) auf dem ehemaligen Schiffsbauplatz der Nep-
tunwerft nördlich der ehemaligen Schiffbauhalle.  

Westlich des Neptun-Einkaufcenters schließen sich auf der Nordseite der Werftstraße, zwi-
schen der Straße ‚An der Kesselschmiede‘ und der ‚Neptunallee‘, die 1898 erbauten denk-
malgeschützten Hallen 204 und 206 an. Diese Hallen werden anders als die Schiffsbauhalle 
bis heute von der Montagebau Neptun Rostock GmbH (MNR) für die Herstellung von Stahl-
bauteilen genutzt. Weitere gewerblich genutzte Strukturen, wie z.B. eine Tankstelle, das Ab-
wasserpumpwerk (APW) Werftstraße sowie ein Autohaus, erstrecken sich weiter nordwest-
lich des Plangebietes entlang der Werftstraße bzw. der Carl-Hopp-Straße bis Bramow und 
weiter bis zum Schmarler Damm in Marienehe. 

Im Bereich zwischen Werftstraße und Unterwarnow wurden auf dem ehemaligen Gelände 
der Neptunwerft in den vergangenen Jahren zudem moderne Wohnkomplexe bzw. Apart-
ments am Wasser errichtet. Die bauliche Entwicklung in diesem Areal ist noch nicht abge-
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schlossen. Weitere Vorhaben befinden sich derzeit im Bau (z.B. Wohnkomplex „Werftkristal-
le“, Hellingstraße 3-6) bzw. in Planung. In diesem Bereich fällt das Gelände von der Werft-
straße bis zur Warnow um ca. 6,5 m ab. Die entlang der Warnow errichtete Uferpromenade 
ist unmittelbar mit dem östlich angrenzenden Stadthafen, einem wichtigen maritim-
touristischen Bereich der Stadt, verbunden. 

Im Südwesten des Plangebietes befindet sich der im Jahr 1983 errichtete S-Bahn-Haltepunkt 
Holbeinplatz, welcher mit einem Umsteigepunkt an das Nahverkehrsnetz der Rostocker 
Straßenbahn AG angeschlossen ist. Die S-Bahn-Strecke wird hier über ein großes Brücken-
bauwerk über die Hamburger Straße bzw. die Lübecker Straße geführt. Im weiteren Verlauf 
nach Nordwesten liegt die Bahntrasse in Dammlage, zunächst ca. 5 m über dem Geländeni-
veau des angrenzenden Plangebiets, dann mit abnehmender Tendenz. 

Am Holbeinplatz befindet sich das „Haus des Bauens und der Umwelt“ als Verwaltungssitz 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Der 8-geschossige Gebäudekörper stellt mit einer 
Höhe von ca. 27,5 m ü. HN eine weithin sichtbare städtebauliche Dominante dar. In unmit-
telbarer Nähe des Holbeinplatzes, südwestlich des Plangebietes, schließt der Botanische 
Garten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an.  
 

2.4.2 Nutzung und Bebauung 
 

Das vom Geltungsbereich umfasste Areal wird derzeit fast ausschließlich durch eine groß-
teils abgezäunte Grünfläche gekennzeichnet. Diese zeichnet sich durch ausgedehnte Zierra-
senbereiche mit lockerem Baumbestand aus.  

Das Plangebiet wurde bis zum Jahr 1989 überwiegend von der Neptunwerft als Betriebsge-
lände genutzt. Die ehemalige Bebauung wurde, aufgrund ihrer teilweise schlechten Bausub-
stanz, bis auf einzelne Gebäude vollständig zurückgebaut und liegt seitdem brach. Lediglich 
im südöstlichen Plangebiet (im Dreieck zwischen Lübecker und Werftstraße) ist noch Ge-
bäudebestand erhalten. Dieser umfasst das eingeschossige Autohaus der IKN GmbH (heute 
Autohaus Goldbach) und die westlich des Autohauses gelegene zweigeschossige, denkmal-
geschützte, ehemalige Handelsschule, die heute eine medizinische Bildungseinrichtung 
(EUFH MED) beherbergt. Beide Gebäude sind zudem von großflächigen versiegelten Ne-
benflächen (Parkplätzen, Zufahrten etc.) geprägt.  

Die Fläche im südöstlichen Plangebiet, die von Lübecker Str., Werftstraße und Verlängerung 
der Maßmannstraße eingeschlossen wird, weist eine stadtplatzartige Ausprägung mit einer 
Haltestelle der Straßenbahn sowie gepflasterter Freiflächen und einen Zierrasenbereich auf.  
 

2.4.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur 
  
Soziale Infrastruktur  

Die nachfolgende Darstellung zur Versorgung mit sozialen Einrichtungen bezieht sich betref-
fend der Entfernungen zu einzelnen Einrichtungen auf Entfernungen in Luftlinie, sodass eini-
ge Einrichtungen auch auf der gegenüberliegenden Warnowseite im Stadtteil Gehlsdorf mit 
berücksichtigt werden. Aufgrund der bestehenden Fährverbindung ist deren Mitberücksichti-
gung grundsätzlich gerechtfertigt. 

Kinderbetreuung: Das Plangebiet befindet sich in einem städtebaulichen Umfeld mit einer 
angemessenen sozialen Infrastruktur.  

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet (bis 1 km Luftlinie) befinden sich 7 Kindergärten mit 
Kinderkrippenfunktion und tlw. Horteinrichtungen (4 Stk.). Darüber hinaus befinden sich 12 
Kindertagespflegeeinrichtungen (Tagesmütter) im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes. 
An Kinderbetreuungs- und Jugendstätten sind 9 Einrichtungen im Umkreis von 1 km (Luftli-
nie) verzeichnet.  
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Schulen: Es besteht im Umkreis von 1 km (Luftlinie) lediglich eine Grundschule, die Werner-
Lindemann-Grundschule. Dabei handelt es sich um eine separate, nicht mit einer weiterfüh-
renden Schulform verknüpfte Einrichtung. Im erweiterten Umkreis von 2 km (Luftlinie) befin-
den sich 5 weitere als separate Einrichtungen geführte Grundschulen. Hinzu kommen 2 Ge-
samt- und Regionalschulen (Heinrich-Schütz-Schule und Schule am Margaretenplatz), wel-
che jeweils auch eine Grundschule beinhalten. Fünf weiterführende Schulen wie Gymnasi-
um, Gesamt- und Berufsschulen sind im Umkreis von 1 km verzeichnet und weitere 7 weiter-
führende Schulen in einem Umkreis von 2 km. An Förder- und Sonderschulen bestehen im 
Umkreis von 2 km (Luftlinie) in der Kuphalstr. und Gehlsheimer Str. zwei Einrichtungen. 

Sport- und Spielstätten: Für die Freizeitgestaltung stehen im Umkreis von 1 km (Luftlinie) 7 
Sporthallen, 10 Feldsportanlagen sowie 6 öffentliche Gerätespielanlagen zur Verfügung, wo-
bei viele Sporthallen und einige Feldsportanlagen bis zum frühen Nachmittag von den Schu-
len genutzt werden. Die Gerätespielanlagen sind allesamt öffentlich nutzbar. Im erweiterten 
Umfeld (2 km Luftlinie) kommen nochmals 14 Sporthallen, 16 Feldsportanlagen und 13 Ge-
rätespielanlagen hinzu.  

Gesundheitseinrichtungen: Im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes (1 km Luftlinie) sind 
5 Klinikstandorte (allesamt der Universitätsklinik Rostock), 2 Sanitätshäuser und 4 Apothe-
ken verzeichnet. Im erweiterten Umfeld von 2 km (Luftlinie) kommen 11 Klinikstandorte (Uni-
versitätsklinik Rostock), 6 Sanitätshäuser und 9 weitere Apotheken hinzu. Weiterhin besteht 
im näheren Umfeld eine große Anzahl an Hausarzt- und Zahnarztpraxen. Facharztpraxen 
aller wesentlichen Fachrichtungen sind gleichfalls vertreten.  

In der folgenden Tabelle sind die Einrichtungen der sozialen Infrastruktur im Plangebiet bzw. 
dessen unmittelbarer Umgebung zusammenfassend dargestellt. Die Daten wurden dem  
Geoport der Hanse- und Universitätsstadt Rostock entnommen:  

Aktenmappe - 51 von 125



Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ - Begründung Vorentwurf 

 

Seite - 30 - 
 

Tabelle 1: Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 

Einrichtungen der 
Sozialen Infrastruktur 

Anzahl der Einrichtungen 
im Umkreis von 1 km 
(Luftlinie) 

Verortung im Stadtgebiet Weitere Einrichtungen im 
Umkreis von 2 km (Luftli-
nie) 

 

KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN   

Kindergarten 7 Stk.  Integrative Kita „Spielkiste“ Waldemarstr., 
Kita „Waldemarstr.“ Waldemarstr.,  
Integrative Kita „Tierhäuschen“ Schweriner Str., 
Kita „Am Schwanenteich“, Kuphalstr. 
Kita „Humperdinckstr.“ Humperdinckstr.,  
Kita „Butzemannhaus.“ Kopernikusstr., 
Kita „Kastanienhaus“ Ottostr. 

10 Stk.  Kita „Kinderwelt“ Patriotische Weg,  
Universitas Patriotischer Weg, 
Kita „Pusteblume“ Im Garten, 
Kita „Gewächshaus“ Ernst-Heydemann-Str., 
Montessori-Kinderhaus Schliemannstr.,  
Waldorf-Kindergarten Albert-Einstein-Str.  
Integrative Kita „Lindenpark“ Feldstr., 
Kita „Muschelkorb“ Feldstr.  
Integrative Kita „Schneckenhaus“ Lagerstr.., 
Evangelischer  Inklusiver Kindergarten Fährstr.  

Kinderkrippe 7 Stk.  Integrative Kita „Spielkiste“ Waldemarstr., 
Kita „Waldemarstr.“ Waldemarstr.,  
Integrative Kita „Tierhäuschen“ Schweriner Str., 
Kita „Am Schwanenteich“ 
Kita „Humperdinckstr.“ Humperdinckstr.,  
Kita „Butzemannhaus.“ Kopernikusstr., 
Kita „Kastanienhaus“ Ottostr.,  

5 Stk. Kita „Humperdinckstr.“ Humperdinckstr.,  
Kita „Gewächshaus“ Ernst-Heydemann-Str., 
Kita „Pusteblume“ Im Garten, 
Montessori-Kinderhaus Schliemannstr.,  
Kita „Kinderwelt“ Patriotischer Weg 
 

Horteinrichtung 4 Stk. Integrative Kita „Spielkiste“ Waldemarstr., 
Hortcampus Ulmenstr Ulmenstr., 
Hort „Margarete“ Barnstorfer Weg 
Hort „Am Schwanenteich“ Kuphalstr.  

6 Stk. Hort „Fritz-Reuter“ John-Schehr-Str., 
Hort „Universitas „ Patriotischer Weg,  
Integr. Kita „Lindenpark“ Feldstr., 
Hort der Waldorfschule Feldstr., 
Hort „Goethestr. Außenstelle St.-Georg-Grundschule“ 
St.-Georg-Str.,  
Schulhort „Kindervilla Cords“ Pressinstr. 

Kindertagespflegeein-
richtung (Tagesmutter) 

12 Stk.  Kuphalstr. (1Stk.) 
Lübecker Str. (1 Stk.) 
Hamburger Str. (1 Stk)  
Weberstr. (1 Stk.) 
Ulmenstr. (1 Stk.) 
Waldemarstr. (3 Stk.) 
Borwinstr. (1 Stk.) 
Fritz-Reuter-Str. (1 Stk.) 
Klosterbachstr. (1 Stk.) 
Margaretenstr. (2 Stk.) 

17 Stk.  Ottostr. (1 Stk.) 
Feldstr. (2 Stk.) 
Friedrichstr. (1 Stk.) 
Fischerstr. (1 Stk.) 
Bei der Tweel (1 Stk.) 
Schliemannstr. (2 Stk.) 
Fliederweg (1 Stk.) 
Ulrich-von-Hutten-Str. (3 Stk.) 
Anton Saefkow-Str. (1 Stk.) 
Ernst-Thälmann-Str. (1 Stk.) 
Graf-Schwerin-Str. (1 Stk.) 
Upundalsprung (1 Stk.) 
Gehlsheimer Str. (1 Stk.) 

Kinder- und Jugendbe- 9 Stk. Waldemarstr. (2 Stk) 7 Stk. Wismarsche Str. (2 Stk.) 
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treuungsstätten Budapester Str. (1 Stk.) 
Doberaner Str. (1 Stk.) 
Patriotischer Weg(1 Stk.) 
Kuphalstr. (3 Stk.) 
Robert-Schumann-Str. (1 Stk.) 

Leonhardstr. (1 Stk.) 
Doberaner Str. (1 Stk.) 
Luisenstr. (1 Stk.) 
Stampfmüllerstr. (1 Stk.) 
Arnold-Bernhard-Str. (1 Stk.) 

SCHULEN 

Grundschulen 1 Stk „Werner-Lindemann-Grundschule“ Elisabethstr. 
 

5 Stk. Grundschule am Margaretenplatz, 
Privatschule Universitas Patriotischer Weg 
Christophorusschule Groß Schwaßer Weg 
Türmchenschule Johan-Schehr-Str.  
Waldorfschule Feldstraße 

Gesamt- und Regional-
schule  

2 Stk Heinrich-Schütz-Schule Heinrich-Schütz-Str. 
Grundschule am Margaretenplatz, 
 

0 Stk.  

weiterführende Schulen: 
Gymnasium, Gesamt- 
und Berufsschulen 

5 Stk.  Werner-Lindemann-Schule Elisabethstr.,  
Borwinschule Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstu-
fe Am Kabutzenhof , 
 
Pädagogische Kolleg Rostock Lohmühlenweg 
Private Fachschule für Technik Warnowufer  
GfG Gesellschaft für Gesundheitsfachberufe Bremerstr. 

7 Stk.  Integrierte Gesamschule Universitas Patriotischer Weg, 
Waldorfschule Feldstraße, 
Innerstädtisches Gymnasium Goetheplatz 
 
Berufliche Schule für Technik Fritz-Triddelfitz-Weg, 
Christophorusschule Groß Schwaßer Weg, 
Medien colleg rostock Friedrichstr., 
Designakademie Lagerstr.  

Weiterbildungsschule  1 Stk Am Kubutzenhof/Warnowufer (VHS Rostock) 1 Stk.  Astronomische Station „Tycho Brahe“ Nelkenweg 

Uni/ Fachhochschule 4 Stk.  Medica Akademie Werftstr., 
Hotel- und Wirtschaftsschule Am Kabutzenhof,  
Schulträgergesellschaft für Bildung und Beruf Am Kabutzenhof, 
Uni Rostock Wirtschafts- und Sozialwiss. Fakultät Ulmenstr. 
Uni Rostock Universitätsmedizin Schillingallee 

2 Stk.  Uni Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftl. Fakultät 
ALIAS Weiterbildungsakademie Goerdelstr.  

Förder- und Sonder-
schule 

1 Stk.  Förderzentrum am Schwanenteich Kuphalstr.  1 Stk.  Heinrich-Hoffmann-Schule Gehlsheimer Str.   

BEHINDERTENEIRICHTUNGEN UND BEGEGNUNGSSTÄTTEN    

Behinderteneinrichtung 2 Stk. Integrat. Kita „Tierhäuschen“ Schweriner Str. , 
Integrat. Kita „Spielkiste“ Waldemarstr.  

2 Stk. Integrat. Kita „Lindenpark“ Feldstr., 
Integrat. Kita „Anne Frank“ Goerdelstr. 

Begegnungsstätte  1 Stk.  Waldemar Hof Waldemarstr.   1 Stk.  Stadtteil- und Begegnungszentrum Reutershagen 
Kuphalstr. 

GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN  

Klinik 5 Stk.  Kuphalstraße (1 Stk.)  
Strempeltraße (2 Stk.) 
Schillingallee (2 Stk.) 

11 Stk. Doberaner Str. (3 Stk.) 
Gertrudenplatz  (1 Stk.) 
Wismarsche Str. (1 Stk.) 
Ernst-Heydemann-Str. (4 Stk.), 
Clara-Zetkin-Str. (1 Stk.) 
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Goerdelstr. (1 Stk.) 

Sanitätshaus  2 Stk. Neptunallee (1 Stk.)  
Ulmenstr. (1 Stk.) 

6 Stk. Ernst-Thälmann-Str. (1 Stk.) 
Goerdelstr. (1 Stk.) 
Dethardingstr. (1 Stk.) 
Wismarsche Str. (1 Stk.) 
Doberaner Str. (1 Stk.) 
Am Vögenteich (1 Stk.) 

Apotheke 4 Stk.  Hans-Sachs-Allee (1 Stk.) 
Werftstraße / Neptuncenter (1 Stk.)  
Schillingallee (1 Stk.) 
Doberaner Str. (1 Stk.) 

9 Stk. Parkstr. (1 Stk.), 
Wismarsche Str. (2 Stk.) 
Doberaner Str. (1 Stk.) 
Leonhardstr. (1 Stk.) 
Kröpeliner Str. (1 Stk.) 
Ernst-Thälmann-Str. (1 Stk.) 
Schulenburgstr. (1 Stk.) 
Goerdelstr. (1 Stk.) 

SPORT- UND SPIELSTÄTTEN, FREIZEITEINRICHTUNGEN 

Sporthalle 7 Stk.  Warnowufer (Halle 603) 
Elisabethstraße (1 Stk.)  
Am Kabutzenhof (1 Stk.) 
Hans-Sachs-Allee (1 Stk.)  
Tschaikowskistr. (1 Stk.) 
Heinrich-Schütz-Str. (1 Stk.) 
Kuphalstr. (1 Stk.) 

14 Stk.  Fährstr. (1 Stk.) 
Barnstorfer Weg ( 1 Stk.) 
Wismarsche Str. (1 Stk.) 
Feldstr. (1 Stk.) 
St.-Georg-Str. (1 Stk.) 
Schillingallee (2 Stk.) 
Kopernikusstr. (4 Stk.) 
CJD Sporthalle (1 Stk.) 
John-Schehr-Str. (1 Stk.) 
Fritz-Triddelfitz-Weg (1 Stk.) 

Feldsportanlage  10 Stk.  Neptunallee (Klettersport), 
Elisabethstraße (Kleinfeld- und Schulsportanlage),  
Am Kabutzenhof (Kleinfeld- und Schulsportanlage), 
Hans-Sachsallee (3 Großfeld-, 1 Kleinfeld-, 1 Kleinstfeldanlage ),  
Heinrich-Schütz-Str. (Kleinfeld- und Schulsportanlage), 
Kuphalstr. (Kleinstfeldanlage Rostocker Freizeitzentrum) 

16 Stk. Fritz-Triddelfitz-Weg (Großfeld), 
John-Schehr-Str. (Kleinfeld- und Schulsportanlage), 
Linzer Str. (Kleinstfeldanlage)  
Edelweißweg (Kleinstfeldanlage Rodelberg), 
Kopernikusstr. (5 Großfeldanlagen Hansa Rostock), 
Trotzenburger Weg (2 Großfeldanlagen, 1 laufhallenkom-
plex), 
Barnstorfer Weg (Kleinfeld- und Schulsportanlage), 
Feldstr. (Kleinstfeldanlage Lindenpark), 
Gertrudenstr. (Kleinstfeldanlage Beim Grünen Tor), 
Haedgestr. (Kleinstfeldanlage Haedgestr.) 

Gerätespielanlage  6 Stk.  Hamburger Str. (2 Stk.) Spielplatz öffentlich 
Hans-Sachsallee (1 Stk.) Spielplatz öffentlich 
Patriotischer Weg (1 Stk.) Spielplatz öffentlich 
Thomas-Müntzer-Platz (1 Stk.) Gr. Rutschkugel 
Gewettstr. (1 Stk.) Spielplatz öffentlich 

13 Stk.  Haedgestraße Spielplatz öffentlich Zochstr., 
Aalstecherstr. Spielplatz öffentlich Lastadie 
Waldemarstr. Spielplatz öffentlich Borwinstr., 
Hundertmännerstr. Spielplatz öffentlich Lindenpark, 
Laurembergstr. Spielplatz öffentlich Laurembergstr., 
Bei den Polizeigärten Spielplatz öffentlich Bei den Polizei-
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gärten., 
Schillingallee Kletterspielkombination öffentlich), Spielan-
lage Platz der Jugend, 
Kastanienplan Spielplatz öffentlich Kastanienplatz, 
Tiergartenallee Spielgeräte und Spielplatz öffentlich 
Barnstorfer Anlagen, 
Fliederwer Spielplatz öffentlich Im Garten 
Linzer Str. Spielplatz öffentlich Linzer Str. 
Kärtner Str. Spielplatz öffentlich Kärtner Str., 
Jung-Jochen-Weg Spielplatz öffentlich Spielplatz öffentlich 
Jung-Jochen-Weg 

Fitnessstudio  3 Stk.  Doberaner Straße (2 Stk.) 
Maßmannstraße (1 Stk.) 

 Fritz-Triddelfitz-Weg (1 Stk.) 
Friedhofsweg (2 Stk.)  
Bergstr. (1 Stk.) 
Kuphalstr. (1 Stk.) 

Bibliothek 1 Stk. Neptunallee (BSH)   

Theater/Bühne 2 Stk.  Hellingstraße (1 Stk.) Halle 207 (nur temporär) 
Warnowufer (1 Stk.) Bühne 602 

4 Stk. Patriotischer Weg Volkstheater  
Margaretenstr. Heiligen-Geist-Kirche  
Doberaner Str. Peter-Weiß-Haus 
Klosterhof 
Schliemannstr. (1 Stk.) 
Tiergartenallee (1 Stk.) 

 

Ein umfassendes Angebot an Läden und Dienstleistern des täglichen Bedarfs besteht durch das unmittelbar benachbarte Neptun-Einkaufcenter 
und diverse Supermärkte, Discounter, Nahversorger und Drogerien in der KTV bzw. dem Hansaviertel. Zudem existieren mehrere Bäckereien im 
Umfeld des Plangebietes bzw. im Neptuneinkaufscenter. 
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Verkehrliche Infrastruktur  
 
Motorisierter Individualverkehr 

Die Fläche des Werftdreiecks (Geltungsbereich) wird von der Lübecker Straße mit der paral-
lel verlaufenden zweigleisigen Straßenbahntrasse und der Werftstraße (einschließlich der 
nördlichen Verlängerung der Maßmannstraße) umgeben sowie von der Max-Eyth-Straße 
durchquert. 

Sowohl bei der Werftstraße als auch bei der Lübecker Straße handelt es sich um Straßen mit 
sehr hoher Verkehrsbelastung. Das Verkehrsaufkommen der Werftstraße liegt laut aktuellen 
Zahlen des Amtes für Verkehrsanlagen (10/2015), was den Abschnitt nordwestlich des Ab-
zweigs Max-Eyth-Str. betrifft, bei 14.000 Kfz/Tag, für den Abschnitt südöstlich davon bei 
12.000 und für deren südlichen bzw. östlichen Abzweig am Platz des 17. Juni beträgt die 
Belegung 7.400 bzw. 6.200 Kfz/Tag. Auf der Lübecker Straße verkehrten 2015 auf Höhe des 
Plangebiets durchschnittlich 36.200 Kfz/Tag; östlich der Einmündung der Werfstraße gar 
39.500 Kfz/Tag. Die vierspurig ausgebaute, ca. 12 m breite Lübecker Straße zählt zu den am 
meisten befahrenen Straßen im Stadtgebiet Rostocks und ist Bestandteil der L 22, der wich-
tigsten innerstädtischen Ost-West-Verbindung. Sie übernimmt für die Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen der Stadtmitte und dem Um-
land sowie nach Warnemünde und zu den großen Wohngebieten im Nordwesten des Stadt-
gebietes bzw. zwischen der Bundesautobahn BAB A 19 und der Bundesstraße B 103.  

Die Werftstraße ist zweispurig ausgebaut und weist eine Fahrbahnbreite von ca. 7,00 bis 
7,50 m auf. Sie stellt zusammen mit der Max-Eyth-Straße eine wichtige Verkehrsverbindung 
zwischen dem Stadtzentrum und dem Nordwesten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
dar. Die Max-Eyth-Straße ist ebenfalls zweispurig ausgebaut und weist eine max. Fahrbahn-
breite von ca. 7,50 m auf. Auf ihr verkehrten zum Zeitpunkt der Verkehrsermittlung (10/2015) 
ca. 5.500 Kfz/Tag. 

Innerhalb der Plangebietsgrenzen sind verschiedene Fahrbeziehungen unterbunden. So 
kann z.B. die Werftstraße an ihrem östlichen Ende nur als Einbahnstraße in Ost-West-
Richtung befahren werden. Weiterhin ist ein Abbiegen von der Lübecker Straße in die ver-
längerte Maßmannstraße nach Norden nicht möglich.  

Der unter Kapitel 2.3 zusammengefasste Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) weist bereits auf 
Schwachpunkte bzw. Verbesserungserfordernisse in der Straßeninfrastruktur im Bereich 
Werftdreieck hin. Bezogen auf die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte ergeht aus den bis-
herigen Begutachtungen, dass diejenige des Knotens Max-Eyth-Str./Lübecker Str. und hier 
speziell diejenige des Linksabbiegers in die Max-Eyth-Straße den Anforderungen nicht ent-
spricht. Durch die begrenzte Länge der Abbiegespur, welche sich aufgrund des geringen 
Abstands zum vorherigen Knotenpunkt am Holbeinplatz auch nicht verlängern lässt, kommt 
es zu den Stoßzeiten auch zu Beeinträchtigungen der vorausgehenden Knotenpunkte. 
 
Öffentlicher Personennahverkehr 

Das Plangebiet ist an das Busnetz der RSAG angeschlossen. Die Buslinien 34 (befindet sich 
in der Testphase) und F1 durchqueren das Plangebiet. Die F1 fährt entlang der Lübecker 
Straße. Die Linie 34 biegt von der Lübecker Straße auf die Max-Eyth-Straße, an deren nörd-
lichem Ende sie wiederum in die Werftstraße Richtung Bramow abbiegt. Bushaltestellen be-
finden sich in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet am Haltepunkt Holbeinplatz (Linie 34, F1) 
Maßmannstraße (Linie F1) und Haltstelle Carl-Hopp-Straße (Linie 34). Die Linie 34 verkehrt 
montags bis freitags zwischen 5:30 und 17:00 halbstündig, die Linie F1 bedient die Nacht-
stunden zwischen 1:00 und 6:00 bzw. 8:00 am Sonntag im Stunden- bzw. Halbstundentakt. 

Ferner weist das Plangebiet einen Anschluss an das Straßenbahnnetz auf. Die Linien 1, 2 
und 5 verlaufen entlang der Lübecker Straße. Es bestehen zwei Straßenbahnhaltestellen 
innerhalb der Plangebietsgrenzen; „Maßmannstraße“ und „Holbeinplatz“. Montags bis frei-
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tags verkehren die Straßenbahnlinien 1 und 5 zur Haupttageszeit (ca. 7:00-18:00) alle 10 
Minuten zu den Nebentageszeiten nur alle 15 bzw. 30 Minuten, samstags alle 15 Minuten 
zur Haupttageszeit und ansonsten alle 30 Minuten und sonn- und feiertags zwischen 8:00 
und 0:00 alle 30 Minuten. Die Linie 2 verkehrt nur zu den Haupttageszeiten und hier montags 
bis freitags alle 20 Minuten und samstags im halbstündigen Takt. 

Am Holbeinplatz befindet sich zudem ein S-Bahnhalt der Linie S1, die zum Rostocker 
Hauptbahnhof sowie in entgegengesetzter Richtung nach Warnemünde führt, sowie der S-
Bahn-Linien 2 und 3, die zwischen Güstrow und Warnemünde verkehren. Während der 
Hauptberufsverkehrszeiten ist, betrachtet man die 3 Linien zusammen, ist mit Abfahrten alle 
7 bis 8 Minuten eine sehr kurze Taktung gewährleistet, während der übrigen Haupttageszeit 
(4:30 bis22:00) besteht eine Verbindung alle 15 Minuten (nur Linie 1) und anschließend be-
steht ein 30-Minuten-Takt. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen besteht eine weitere Tak-
tung mit Verbindungen alle 15 Minuten zwischen ca. 8:00 und 22:00 bzw. alle 30 Minuten ab 
4:30 und nach 22:00. 

Ferner befindet sich ein Fähranleger (Personenfähre Kabutzenhof – Gehlsdorf) in ca. 750 m 
Entfernung nordöstlich des Plangebietes. Von diesem Fähranleger weitere, ca. 200 m in öst-
liche Richtung entfernt befindet sich ein Taxistand mit 2 Stellplätzen.  
 
Fuß- und Radwegenetz 

Das Plangebiet ist über straßenbegleitende Fuß- und Radwege entlang der Lübecker Stra-
ße, Werftstraße und Max-Eyth-Straße in das städtische Wegenetz eingebunden und damit 
grundsätzlich auch für den nicht motorisierten Verkehr gut erreichbar. Die Fuß- und Rad-
wegeverbindungen sind jedoch teilweise nur einseitig oder auch nur abschnittsweise ausge-
bildet bzw. ausgebaut. 

Die Lübecker Straße ist beidseitig mit einem Radweg ausgestattet. Am südlichen Fahrbahn-
rand befindet sich ein gemeinsamer Geh- und Radweg, während sich am nördlichen Fahr-
bahnrand nur ein separater Radweg im Richtungsverkehr zwischen Fahrbahn und dem 
Gleiskörper der Rostocker Straßenbahn befindet. Ein straßenbegleitender Gehweg fehlt hier.  

Innerhalb der Plangebietsgrenzen befindet sich am nördlichen Fahrbahnrand der Werftstra-
ße ein gemeinsamer Geh- und Radweg (Gehwegweg 1,70 m, Radweg 2,00 m breit) mit Si-
cherheits- und Begrenzungsstreifen von insgesamt 1,05 m Breite. Durch eine entsprechend 
unterschiedliche Pflasterung bzw. Kennzeichnung werden die beiden Nutzergruppen in dem 
gemeinsamen Bereich von einander separiert. Dieser Radwegabschnitt, der laut Kennzeich-
nung ausschließlich von den Radfahrern aus Richtung Innenstadt kommend genutzt werden 
soll, wurde erst im Verlauf des Jahres 2016 eingerichtet und Anfang November 2016 freige-
geben.  

Für die Radfahrer, die aus Richtung Schmarl/Marienehe in die Innenstadt fahren, besteht 
innerhalb der Plangebietsgrenzen im Straßenraum der Werftstraße ein separater Radweg. 
Fußgänger können auf dieser Seite der Werftstraße einen separaten Fußweg (vorwiegend 
mit Betonplatten befestigt) entlang des Zaunes nutzen. Zwischen Fußweg und Straße ist tlw. 
ein aufgelassener Grünstreifen und/oder (teil)versiegelter Flächen mit Lager- und Parknut-
zung ausgebildet.  

Die Max-Eyth-Straße weist einen zumeist aus Betonplatten befestigten beidseitigen Fußweg 
auf. Ein Radweg ist lediglich auf der westlichen Seite vorhanden, so dass der Fahrradver-
kehr derzeit teilweise im Mischverkehr mit dem Kraftfahrzeugverkehr geführt werden muss. 
Dies ist insofern problematisch, als das die Max-Eyth-Straße insbesondere für Fußgänger 
und Fahrradfahrer von hoher Bedeutung als Verbindungsachse zwischen der Kröpeliner-Tor-
Vorstadt und dem Neptun-Einkaufcenter bzw. der Promenade an der Warnow ist. Darüber 
hinaus stellt die Max-Eyth-Straße eine Verbindung zwischen dem Holbeinplatz als ÖPNV-
Verknüpfungspunkt und dem Gelände der ehemaligen Neptunwerft sowie den nordwestlich 
angrenzenden Gewerbegebieten dar.  
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Ruhender Verkehr 

Am „Haus des Bauens und der Umwelt“ am Holbeinplatz existiert ein gebührenpflichtiger 
öffentlicher Parkplatz mit 36 Kfz-Stellplätzen für zeitlich begrenztes Parken (1 Stunde). Die 
zum Neptun-Einkaufcenter zugehörigen Kfz-Stellplätze sind lediglich während der Ge-
schäftsöffnungszeiten für die Kunden nutzbar. Weitere öffentliche Stellplatzanlagen sind im 
näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.  

Der Freiflächenbereich nordwestlich der EUFH MED (ehemalige Handelsschule) wird derzeit 
als Parkplatz genutzt. Eine Widmung als öffentlicher Parkplatz besteht jedoch nicht. Darüber 
hinaus besteht eine (teil)befestigte Fläche im westlichen Bankettbereich der Max-Eyth-
Straße, welche ebenfalls zum Parken von Kfz (ca. 10-15 Stellplätze) genutzt wird. Weiterhin 
wird bisher der südwestliche, teilweise unbefestigte Randstreifen der Werftstraße zum „wil-
den“ Parken genutzt. 
 
Stadttechnische Infrastruktur  

Aufgrund seiner zentralen Lage im Innenstadtbereich der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, der angrenzenden (Wohn)Nutzungen sowie der Vornutzungen ist das Plangebiet 
nahezu vollständig mit allen wichtigen Hauptmedien (Trinkwasser, Abwasser, Strom und 
Telekommunikation) erschlossen. 
  
Abwasser 

Laut Bestandsplan der EURAWASSER Nord GmbH vom September 2015 befinden sich Anla-
gen der Mischwasserkanalisation in der Lübecker Straße, Max-Eyth-Straße, Maßmann- und 
Werftstraße.  

Der Sammler unter der Max-Eyth-Straße weist ein Haubenprofil mit einer Breite von ca. 
2,5 m und einer Höhe von ca. 2,75 m auf. Die vorhandenen Sohltiefen liegen bei bis zu 
4,8 m. In der Werftstraße wird das Abwasser in einem Kastenprofil mit einer Breite von ca. 
1,5 m und einer Höhe von ca. 2,1 m transportiert. Die Sohltiefen betragen hier bis zu 5,2 m. 
Beide Sammler haben eine große Bedeutung innerhalb des Rostocker Entwässerungssys-
tems und sind langfristig zu erhalten.  
 
Trinkwasser  

Der von der EURAWASSER  Nord GmbH im September 2015 übergebende Bestandsplan zeigt 
im Verlauf der Lübecker Straße, Maßmann- und Werftstraße einen Trinkwasserleitungsbe-
stand auf. In der Werftstraße verläuft eine Trinkwasserleitung HW 400, von der aus die nörd-
lich an die Werftstraße angrenzenden Grundstücke bzw. Gebäude mit Trinkwasser versorgt 
werden.  

Im südöstlichen Bereich des Plangebietes, im Straßenabschnitt der Maßmannstraße, zwi-
schen Lübecker und Werftstraße, verläuft eine Trinkwasserleitung HW 500.  

Im südlichen Bereich der Lübecker Straße verläuft im Abschnitt zwischen Maßmannstraße 
bis zur westlichen Geltungsbereichsgrenze eine Trinkwasserleitung da 225x13,4 PE 100. 
Diese dient der Trinkwasserversorgung der südlich an die Lübecker Straße angrenzenden 
Wohnbebauung. Im Abschnitt zwischen Maßmannstraße und östlicher Geltungsbereichs-
grenze, südlich des Platzes des 17. Juni, verläuft eine PVC 200 Wasserleitung. Von ihr ge-
hen die Hausanschlüsse der südlich angrenzenden Wohnbebauung ab.  
 
Strom 

Nach den von den STADTWERKE  Rostock AG im August 2015 übergebenden Bestandplänen 
„Strombestand“ befinden sich im nördlichen Bankettbereich der Werftstraße zwei 20-kv-
Kabel. Auf Höhe der Neptunallee kreuzen diese die Werftstraße und verlaufen bis zur westli-
chen Geltungsbereichsgrenze südlich der Werftstraße. Darüber hinaus verläuft südlich der 
Werftstraße, parallel zu dieser, ungefähr auf Höhe der EUFH MED, ein weiteres 20-kv-Kabel, 
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welches an die Trafostation („TrSt Werftdreieck“) im Bereich der Freifläche nordwestlich der 
EUFH MED angeschlossen ist.  

Entlang der Max-Eyth-Straße verläuft ausschließlich im östlichen Bankettbereich ein 20-kv-
Kabel. Ungefähr auf Höhe der Biegung/Kurve zweigt die Leitung in Richtung Osten ab und 
verläuft innerhalb der Freifläche in einer unbekannten Trasse. Im Kreuzungsbereich Max-
Eyth-Straße/Lübecker Straße quert das 20-kv-Kabel die Lübecker Straße. Es verläuft im süd-
lichen Bankettbereich der Lübecker Straße weiter in Richtung Westen. Darüber hinaus ver-
läuft im südlichen Bankettbereich der Lübecker Straße (im Gehwegbereich) ein 0,4-kv-Kabel 
der Stadtwerke Rostock. Auf Höhe des Platzes des 17. Juni quert das 0,4-kv-Kabel die 
Lübecker Straße und im späteren Verlauf auch die Werftstraße bzw. verlängerte Maßmann-
straße auf Höhe des Autohauses Goldbach. Im Weiteren verlaufen zwei 0,4-kv-Kabel parallel 
zum Straßenverlauf der Werftstraße. 
   
Telekommunikation 

Laut Bestandsplan der TELEKOM  Deutschland GmbH vom August 2015 verlaufen in den 
Bankettbereichen der Werfstraße, der Max-Eyth-Straße sowie der Lübecker Straße Tele-
kommunikationsleitungen des Unternehmens.  

Entlang der Lübecker Straße verläuft die Bestandsleitung ausschließlich im südlichen Ban-
kettbereich. Sie versorgt die südlich an die Lübecker Straße angrenzende Wohnbebauung. 
Im Bereich der Max-Eyth-Straße verläuft das bestehende Leitungsnetz der Telekom aus-
schließlich im westlichen Bankettbereich. Im Bereich der Werftstraße befinden sich laut Be-
standsplan im südlichen Bankettbereich durchgehend Telekommunikationsleitungen der Te-
lekom, von denen aus u.a. die nördlich angrenzenden Gewerbegrundstücke bzw. Gebäude 
erschlossen werden. Abschnittsweise, u.a. im Bereich des Neptun-Centers, befinden sich 
auch Telekommunikationsleitungen im nördlichen Bankettbereich der Werftstraße. 

Innerhalb des Plangebietes, d.h. im nicht (mehr) bebauten Bereich, befinden sich Teile eines 
aufgegebenen Kabelschachtes mit aufgegebenen Erdkabel und aufgegebener Verbindungs-
stelle. Dies betrifft zum einen die Freifläche östlich des Autohauses Goldbach, die heute als 
befestigte Stellfläche für Pkw (Ausstellungsfläche) genutzt wird. Zum anderen befinden sich 
entsprechende Teile von Kabelschächten, Erdkabeln und/oder Verbindungsstellen im Be-
reich der Freifläche westlich bzw. südwestlich neben der EUFH MED Hierbei handelt es sich 
um die Reste der Leitungsbestände, die das inzwischen zurückgebaute Verwaltungsgebäu-
de, die abgerissene Berufsschule der VEB Neptun Werft und tlw. die ebenfalls zurückgebau-
ten angrenzenden Werkshallen versorgt haben. 

Im Bereich Werftstraße Nr. 50 (Neptun-Center) befindet sich eine Mobilfunkantenne. Der 
Abstand der Antennenunterkante zum Erdfußboden beträgt ca. 37 m. Der vertikale Sicher-
heitsabstand zur Antennenunterkante beträgt 1,46 m, der horizontale Sicherheitsabstand 
beträgt 8,97 m.  

Darüber hinaus verlaufen laut Bestandsplan „Informationskabel“ vom August 2015 Fernmel-
dekabel der Stadtwerke Rostock AG innerhalb des Plangebietes. Hierbei handelt es sich um 
ein bis zwei Fernmeldekabel (A-2YF(L)2Y 20x2x0,8) parallel südlich der Werftstraße verlau-
fend. Teilweise wird dieses Kabel durch ein HDPE-Rohr geschützt. Darüber hinaus verläuft 
im westlichen Bankettbereich der Max-Eyth-Straße ein durch ein HDPE-Rohr geschütztes 
Fernmeldekabel. Im östlichen Bankettbereich der Max-Eyth-Straße befinden sich zwei weite-
re, ungeschützte Fernmeldekabel. Ähnlich wie das Stromkabel der Stadtwerke Rostock AG 
zweigt die Leitung im Kurvenbereich in Richtung Osten ab und verläuft innerhalb der Freiflä-
che. Im Kreuzungsbereich Max-Eyth-Straße/Lübecker Straße kreuzt eine der Leitungen die 
Max-Eyth-Straße und verläuft in einem HDPE-Rohr weiter Richtung Westen. Daneben befin-
det sich eine stillgelegte Fernmeldeleitung der Stadtwerke Rostock AG. 
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Straßenbeleuchtung  

Eine den Erfordernissen entsprechende Straßenbeleuchtung ist im Bereich der Werftstraße 
sowie der Lübecker Straße gegeben. Für die Max-Eyth-Straße besteht bisher keine durch-
gängige Straßenbeleuchtung. Ein Erdkabel befindet sich laut Bestandsplan der STADTWERKE  
Rostock AG vom August 2015 jedoch im östlichen Bankettbereich der Max-Eyth-Straße. 
 
Fernwärme 

Das „Werftdreieck“ liegt im Vorranggebiet der Fernwärmesatzung der Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock. Im Bereich der Werftstraße befinden sich bereits Fernwärmeleitungen der 
Rostocker Stadtwerke AG. Von der östlichen Geltungsbereichsgrenze bis zur EUFH MED 
verlaufen zwei Leitungen im nördlichen Bankettbereich der Werftstraße. Dann kreuzen sie 
die Straße und verlaufen südlich der Werftstraße bis zur Einmündung der Neptunallee. Von 
der Neptunallee aus bis zur Tankstelle in der Werftstraße verlaufen die Leitungen wiederum 
im nördlichen Bankettbereich. Im Folgenden verlaufen sie innerhalb der Werftstraße bis in 
den Kreuzungsbereich zur Max-Eyth-Straße, wo sie wiederum im nördlichen Bankettbereich 
verlegt sind.    
 
Gas 

Innerhalb des Plangebietes verlaufen Gasleitungen (MD Leitungen) der Stadtwerke Rostock 
AG. Südlich der Werftstraße, parallel zu dieser, verläuft eine Gasleitung (DN 200 PE), an die 
einige der nördlich angrenzenden Gewerbegrundstücke bzw. -gebäude angeschlossen sind. 
Darüber hinaus verläuft eine Gasleitung (DN 200 PE) im östlichen Bankettbereich der Max-
Eyth-Straße (im Gehweg). Diese quert im Kreuzungsbereich Max-Eyth-Straße/Lübecker 
Straße den Straßenverlauf der Max-Eyth-Straße und im Folgenden die Gleisanlage der 
Straßenbahn und die Lübecker Straße. Dort erfolgt ein Anschluss an die bestehende Wohn-
bebauung des Thomas-Müntzer-Platz.  

Ergänzungen und/oder Aktualisierungen zur ver- und entsorgungstechnischen Infrastruktur 
erfolgen bei Bedarf nach der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB. 

 
2.4.4 Eigentumsverhältnisse 
 
Mit insgesamt ca. 7,4 ha Fläche befinden sich wesentliche Anteile des Plangebiets seit De-
zember 2014 im Eigentum der WIRO Wohnungsgesellschaft mbH. Dabei handelt es sich um 
die zentralen Flächen sowie die Grundstücke westlich der Max-Eyth-Straße mit den Flur-
stücksnummern 418/1, 418/3, 419/1, 420/1, 421/2, 421/3, 421/4, 422/1, 423/1, 425/1, 426/1, 
447/3 (tlw.), 447/7 (tlw.), 447/8, 447/10, 447/11 (tlw.) und 447/14 der Flur 1, Flurbezirk IV. 

Die Verkehrsflächen sowie weitere Einzelflächen (westlich der EUFH MED sowie im Ein-
mündungsbereich der Max-Eyth-Straße/Lübecker Straße) befinden sich im Eigentum der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Im Einzelnen sind dies folgende Flurstücke: 370/11, 
370/12, 421/2, 424, 427/8, 438/3, 438/4, 439/3, 447/2, 447/3, 447/7 (tlw.), 447/11 (tlw.), 
454/1 und 454/4 der Flur 1, Flurbezirk IV. 

Die bebauten Bereiche im östlichen Teil des Plangebietes (EUFH MED und Autohaus Gold-
bach) mit den Flurstücken 447/6, 427/7, 438/5, 439/4 sowie 454/3 der Flur 1, Flurbezirk IV 
befinden sich in Privateigentum. 

 
2.4.5 Altlasten / Bodenbelastung  
 
Innerhalb der Geltungsbereichsgrenzen befinden sich nach Angaben des Amtes für Umwelt-
schutz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mehrere Altlastenstandorte, bei denen im 
Rahmen früherer Untersuchungen im Zeitraum zwischen 1992 und 2005 Boden- und 
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Grundwasserverunreinigungen festgestellt wurden. Da die vorliegenden Untersuchungser-
gebnisse nach Einschätzung des Amtes für Umweltschutz der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock nicht ausreichen, um verwertbare Aussagen darüber zu treffen, ob bzw. unter wel-
chen Bedingungen eine Nutzung des Areals als Wohnbaustandort möglich ist, wurde im 
September 2016 eine Erstbewertung der Altlastensituation von der Baugrund Stralsund Ing. 
mbH erarbeitet. In der Erstbewertung werden sämtliche vorliegende Untersuchungsergeb-
nisse zusammengefasst und bewertet sowie Empfehlungen für weiterführende Altlastenun-
tersuchungen gegeben. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Erstbewertung zusam-
menfassend dargestellt.  

Die folgende Abbildung stellt die im Kataster der Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf-
geführten Altlastenstandorte und weitere altlastenverdächtige Standorte überblicksartig dar. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Lagezuordnungen teilweise mit Unsicherheiten 
behaftet sind. 

 

Abbildung 12: Lageplan mit Darstellung der Altstandorte aus dem Altlastenkataster der HRO und weitere 
altlastenverdächtige Flächen (rote Schrift) Quelle: Baugrund Stralsund 09/2016 

 
Ergebnisse der Erstbewertung  

Westlich der Max-Eyth-Straße befindet sich das ehemalige Betriebsgelände des VEB 
Schiffselektronik Rostock (SER), welches in Gänze als Altstandort AS 1702.00 im Kataster 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock geführt wird. Hier werden insbesondere folgende 
Teilstandorte innerhalb des ehemaligen Betriebsgeländes als Altstandorte ausgewiesen: AS 
1702.01 Methylenchloridtauchbad, AS 1702.02 Benzinwäsche.  

Bisher liegen ausschließlich für diese beiden Bereiche des ehemaligen Betriebsgeländes des 
VEB Schiffselektronik Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 1992 vor. Dabei wurden die 
Untersuchungen auf die vermuteten Kontaminanten CKW und MKW beschränkt. Im Ergeb-
nis wurden ab der Geländeoberkante bis in Tiefen von 6,0 m u. GOK teilweise erhebliche 
Bodenbelastungen festgestellt, die als schädliche Bodenveränderung im Sinne des Bundes-
bodenschutzgesetzes (BBodSchG) einzustufen sind. Für das übrige ehemalige Betriebsge-
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lände wurden bislang keine Untersuchungen durchgeführt, so dass eine Aussage über das 
Vorhandensein schädlicher Bodenverunreinigungen im Sinne des BBodSchG hierfür nicht 
möglich ist. 

Nahezu der gesamte Geltungsbereich des B-Plans östlich der Max-Eyth-Straße war Teil des 
ehemaligen Betriebsgeländes der Neptunwerft und wird im Altlastenkataster der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock als Altstandort AS 0548.00 geführt. Im westlichen Teil des ehema-
ligen Betriebsgeländes befanden sich bis 1945 Produktionsstätten der Ernst-Heinkel-
Flugzeugwerke. In dessen südlichem Teil wurden Tankstellen betrieben. Innerhalb des ehe-
maligen Betriebsgeländes der Neptunwerft sind folgende Teilstandorte als Altstandorte aus-
gewiesen: AS 0548.01 Steinschleiferei, AS 0548.02 Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke, AS 
0548.03 Baumaterialienhandlung, AS 0548.04 Tankstelle Lübecker Straße 159 (VEB Minol), 
AS 0548.05 LKW-Waschrampe der Neptunwerft, AS 0548.06 Tankstelle Lübecker Straße 
152 (Daimler Benz AG), AS 0916.00 Tankstelle Lübecker Straße 150/151 (Deutsche Gasolin 
AG).  

Für das ehemalige Betriebsgelände der Neptunwerft liegen nur wenige Untersuchungser-
gebnisse vor. Die Ergebnisse der 1992 ausgeführten Bodenuntersuchungen zeigen keine 
relevanten Schadstoffgehalte. Aufgrund der geringen Anzahl der Aufschlüsse und des gerin-
gen Analyseumfangs können hieraus aber keine verlässlichen Angaben über das Vorhan-
densein schädlicher Bodenverunreinigungen im Sinne des BBodSchG abgeleitet werden. 
Dies gilt insbesondere für die bislang nicht untersuchten Standorte ehemaliger Tankstellen, 
Trafostationen und weiterer Betriebseinrichtungen der Neptunwerft. 

Im östlichen Teil des B-Plangebietes, aber noch westlich der Maßmannstraße, befindet sich 
zudem das ehemalige Betriebsgelände des VEB IKN, das im Kataster der Hanse- und Uni-
versitätsstadt als Altstandort AS 1273.00 geführt wird. Hier wurden in den bisherigen Unter-
suchungen in diesem Bereich oberflächennahe Sanierungsmaßnahmen in Form von Bo-
denaushub im Zuge von Pflasterarbeiten durchgeführt. Unmittelbar südlich an das Gelände 
des ehemaligen VEB IKN grenzt das Betriebsgelände einer ehemaligen „Minoltankstelle 
Lübecker Straße 160“ an, welches im Kataster als Altstandort AS 1206.00 geführt wird. Es 
ist möglich, dass die Altstandorte „Minoltankstelle Lübecker Straße 160“ und „Minoltankstelle 
Lübecker Straße 159“ (AS 0548.04) auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Neptunwerft 
zusammengehören. Gemäß den Angaben der vorliegenden Untersuchungen in diesem Be-
reich sind vermutlich noch Tankanlagen vorhanden, die bis unter die Gleise der Straßenbahn 
reichen. Ob diese Tankanlagen ordnungsgemäß stillgelegt, d.h. geleert, gereinigt und ent-
gast wurden, ist nicht bekannt. 

Bei der im Grenzbereich zwischen dem ehemaligen Betriebsgelände der Neptunwerft und 
des VEB IKN befindlichen Brunnenbohrung B2 wurden im Untersuchungszeitraum 2002 bis 
2004 erhebliche Grundwasserverunreinigungen beim Parameter MKW festgestellt. Da sich 
der Brunnen B2 im Abstrom des ehemaligen Betriebsgeländes des VEB IKN und der Mi-
noltankstelle(n) Lübecker Straße 159/160 befindet, ist es wahrscheinlich, dass die bei B2 
festgestellten Grundwasserverunreinigungen auf Einträge aus diesen Altstandorten zurück-
zuführen sind. 

Für den Bereich des Betriebsgeländes des ehemaligen VEB IKN und der südlich gelegenen 
Minoltankstelle liegen die Ergebnisse vertiefender Bodenuntersuchungen für den Parameter 
MKW aus dem Jahr 1992 vor. Diese zeigen ab der Geländeoberkante bis in Tiefen von 7 m 
u. GOK zum Teil erhebliche MKW-Gehalte, die als schädliche Bodenverunreinigungen im 
Sinne des BBodSchG einzustufen sind. Der im unmittelbaren Bereich der ehemaligen Tank-
stelle ausgebaute Brunnen B1 zeigte im Untersuchungszeitraum 1993 bis 2004 dem-
entsprechend sehr hohe Grundwasserbelastungen an MKW und BTEX. 

Östlich der Werftstraße ist im Kataster der Altstandort einer ehemaligen Großtankstelle auf 
dem ehemaligen Werftplatz unter AS 0549.00 erfasst. Für diesen Altstandort wurden bislang 
keine Untersuchungen ausgeführt. Insofern können keine Angaben über das Vorhandensein 
schädlicher Bodenverunreinigungen im Sinne des BBodSchG gemacht werden. 
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Empfehlungen zu weitergehenden Untersuchungen  

Seitens des Baugrund Stralsund Ing. mbH (09/2016) wird empfohlen, die ehemaligen Be-
triebsflächen des VEB SER und der Neptunwerft durch eine Rasterbeprobung zu untersu-
chen. Vor dem Hintergrund der berührten Wirkungspfade, der Flächengrößen und der ge-
planten Nutzungen wird seitens des Gutachterbüros ein Aufschluss bis 1,0 m u. GOK je 
1.000 m² empfohlen. Die entnommenen Bodenproben sind zu untersuchen. An Teilstandor-
ten innerhalb der ehemaligen Betriebsflächen, in denen eine besondere Nutzung (Tankstel-
len, LKW-Waschrampe, Trafostationen) bestanden hat, sind größere Aufschlusstiefen auszu-
führen und es sind neben Bodenproben bei Antreffen von Grund- oder Stauwasser auch 
Wasserproben zu entnehmen und zu untersuchen. Dies gilt auch für den bislang nicht unter-
suchten Standort der ehemaligen Großtankstelle auf dem Werftplatz.  

Die für die Teilstandorte „Methylenchloridtauchbad“ und „Benzinwäsche“ auf dem ehemali-
gen Betriebsgelände des VEB SER und die auf dem Standort des ehemaligen VEB IKN und 
der Minoltankstelle vorliegenden Bodenuntersuchungen genügen im Wesentlichen den An-
forderungen an eine orientierende Untersuchung im Sinne der BBodSchV. Auf Grundlage 
der ausgeführten Untersuchungen ist in diesen Teilbereichen von schädlichen Bodenverän-
derungen im Sinne des BBodSchG auszugehen. Aufgrund des Alters der jeweiligen Unter-
suchungen (teilweise stammen die Untersuchungen aus den Jahren 1992 und 1993) wird 
seitens der Baugrund Stralsund Ing. mbH empfohlen, die ausgeführten Bodenuntersuchun-
gen zumindest an den bislang festgestellten Kontaminationsschwerpunkten zu wiederholen 
und auch die vorhandenen Grundwassermessstellen im Bereich des Betriebsgeländes von 
IKN zu beproben.  
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Die vorliegenden historischen Analyseergebnisse aus den Jahren 1991-2005 wurden im Zu-
ge der anschließenden orientierenden Untersuchung (H.S.W., 11.2017) den aktuell gültigen 
Prüfwerten der BBodSchV und der LAWA gegenübergestellt. Dabei wurden die aktuellen 
wohnbaulichen Nutzungsabsichten mit bereichsweise anzulegenden Kinderspielstätten zu 
Grunde gelegt. Danach sind insbesondere Prüfwertüberschreitungen beim Wirkungspfad 
Boden-Mensch und Boden-Grundwasser sowie stellenweise beim Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze zu erkennen. Die vorliegenden historischen Analyseergebnisse sind jedoch nicht 
belastbar und dienen lediglich als unverbindliche Abschätzung. Durch die rezenten Verlage-
rungs- und Abbauprozesse kann sich ein davon abweichendes Belastungsbild ergeben. Da-
her wurden im Rahmen der Erkundungs- und Probenahmekampagne im Oktober 2017 die 
bislang festgestellten Kontaminationsschwerpunkte sowie weitere Verdachtsflächen erneut 
beprobt. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Zugrundelegung der derzeitigen parkähnli-
chen und geplanten wohnlichen Nutzung die Wirkungspfade Boden-Mensch sowie Boden-
Nutzpflanze eröffnet sind. Ebenfalls ist festzustellen, dass durch die vorhandenen Bodenbe-
lastungen der Wirkungspfad Boden–Grundwasser eröffnet wird. Er werden aus gutachterli-
cher Sicht auf der Grundlage der hier vorliegenden Untersuchungen und für die beprobten 
Punkte in dieser Untersuchungsphase jedoch nur Teilbereiche als sanierungsbedürftig ange-
sehen. Mit den schädlichen Bodenveränderungen kann, bis auf den gefundenen BTEX-
Schaden am AS 1206.00 (Minoltankstelle), aus gutachterlicher Sicht minimalinvasiv umge-
gangen werden. Das bedeutet, dass durch die Unterbrechung des Wirkungspfades Boden-
Mensch und die weitere Verminderung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser eine siche-
rungsähnliche Wirkung, wie in § 2 (7) Pkt. 2 beschrieben, eintritt. Damit ist durch die zu er-
wartende Versiegelung der Fläche im Untersuchungsraum, den zu erwartenden Bodenaus-
tausch im Rahmen der Erdbau- und Gründungsarbeiten sowie bei Einhaltung der weiter ge-
gebenen Hinweise keine umfangreiche Sanierung der oberflächennahen Bodenschichten 
durch Dekontamination erforderlich. Davon ausgenommen sind Teilbereiche die sich erst im 
Rahmen der Erdarbeiten als stärker belastet darstellen. 

Bezüglich der geplanten Freilegung des Kayenmühlengrabens ist die hydrogeologische Situ-
ation am Standort detailliert zu prüfen. Es ist davon auszugehen, dass zumindest lokal für 
das oberflächennahe Grundwasser ein Abstrom zum ehemaligen Vorfluter (Kayenmühlen-
graben) auftritt. Bei einer Anbindung an die Unterwarnow führen wechselnde Wasserstände 
zu einer Pumpwirkung im angrenzenden belasteten Bodenwasser und damit zu einer erhöh-
ten Stoffmobilisation. Im Bereich A9 wird auf erhebliche Schrott- und Bauschuttreste, orga-
noleptische Auffälligkeiten sowie festgestellte erhöhte PAK-Konzentrationen an der Sohle 
und Böschung des Grabens verwiesen. Im Zuge der Renaturierung wird daher ein großzügi-
ger Austausch der belasteten Bodenschichten im Einzugsgebiet des Kayenmühlengrabens 
erforderlich.  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich im Geltungsbereich des B-Plan-Gebietes Altlasten 
befinden, die wegen ihrer Lage und Mobilisierbarkeit über die Grenzen des Gebietes wirk-
sam werden können. 

In Anbetracht der Gesamtumstände wird daher vorgeschlagen, die gefundenen Altlasten 
einer Detailuntersuchung zu unterziehen. 

Aktenmappe - 65 von 125



Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ - 
Begründung Vorentwurf 

 

Seite - 44 - 
 

 

3 PLANUNGSINHALTE 
 

Der Bebauungsplan baut inhaltlich und funktional auf dem einphasigen städtebaulich-
freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb sowie dem darauf basierenden Funktions-
plan der Albert Wimmer ZT-GmbH (Stand 07/2017) auf.  

Die vorliegende Planung überplant in großen Teilen des Geltungsbereichs bestehendes Pla-
nungsrecht in Form des Bebauungsplan Nr. 10.MK.63 für das Kerngebiet Werftdreieck. Eine 
Darstellung der gegenüber dem bisherigen Planungsrecht erfolgenden Änderungen und in-
wieweit diese Änderungen bestehende private Belage betreffen bzw. mit diesen vereinbar 
sind, wurde bereits in Kapitel 2.2 unter dem Punkt „Tangierte Bebauungspläne und sonstige 
beachtliche Verfahren“ behandelt. Im Ergebnis ist die Überplanung aus den dort dargelegten 
Gründen mit den betroffenen privaten Belangen vereinbar. 

 

3.1 Art der baulichen Nutzung 
 

3.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
 

Für den bereits bebauten Bereich südlich der Lübecker Straße soll die bestehende Nut-
zungsstruktur mit dominierender Wohnnutzung und einzelnen ergänzenden Läden und das 
Wohnen nicht störenden gewerblichen Einrichtungen, welche einen Allgemeinen Wohngebiet 
nach § 4 BauNVO entspricht, beibehalten werden. Entsprechend wird dieser Bereich als All-
gemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Betreffend der Zulässigkeit einzelner Nutzungen werden im Hinblick auf vorstehender Ziel-
setzung, des Erhalts der gegebenen Nutzungsstruktur, gegenüber dem Katalog nach § 4 
Abs. 2 BauNVO Anlagen für kirchliche, soziale, und gesundheitliche Zwecke anstelle allge-
mein nur ausnahmsweise zugelassen und Anlagen für sportliche Zwecke, Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ganz ausgeschlossen. Die festgesetzten, 
allgemein zulässigen Nutzungen beschreiben die bisher bestehende Nutzungsstruktur und 
die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen stellen Einrichtungen dar, welche sich in die ge-
gebene Struktur im Hinblick auf den beabsichtigen Strukturerhalt zumindest in stark begrenz-
tem Umfang integrieren lassen. Dagegen werden die für den angestrebten Strukturerhalt 
nicht dienlichen Nutzungen wie Anlagen für Verwaltungen, Tankstellen und Gartenbaube-
triebe grundsätzlich ausgeschlossen. 

 
3.1.2 Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO)  
 

Sämtliche Baugebiete, welche nicht aufgrund eines speziellen Nutzungszwecks als Sonder-
gebiete nach § 11 BauNVO festgesetzt sind und mit Ausnahme des Baugebiets der EUFH 
MED (MK), werden als Urbane Gebiete (MU) entsprechend § 6a Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) festgesetzt. Mit der vorliegenden Planung wird die vorrangige Zielstellung verfolgt, 
ein belebtes, verdichtetes innerstädtisches Quartier zu schaffen, das sich an dem Leitbild der 
„Stadt der kurzen Wege“ orientiert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist zudem die 
Schaffung eines attraktiven Wohngebiets in „konventioneller“ Form mit durchgehend gerin-
gen Immissionen im Freiraum und beschränkter Verkehrsbelastung im Umfeld zudem nicht 
machbar; es wird daher eine neue Qualität innerstätischen Wohnens und Lebens für das 
Quartier Werftdreieck angestrebt. Dazu wird eine Nutzungsmischung aus einem vielfältigen 
Wohnungsangebot für möglichst breite Nutzergruppen sowie Nutzungen in den Bereichen 
Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk, Kleingewerbe sowie in den Bereichen Bildung und 
sonstigem Gemeinbedarf angestrebt. Neben einer angestrebten weitgehenden Nutzungsmi-
schung stehen aber auch andere strategische Bausteine des verfolgten städtebaulichen 
Konzepts für die Zielstellungen, die mit Einführung des Urbanen Gebiets verfolgt werden. 
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Das Verkehrs- und Mobilitätskonzept sowie das Freiraum- und Grünkonzept sind hier insbe-
sondere anzuführen. 

Bereits die bestehende Umgebung ist von einer vielfältigen Nutzungsstruktur geprägt. So 
besteht südlich der Lübecker Straße eine Wohnnutzung kombiniert mit einzelnen Dienstleis-
tungs- und gewerblichen Nutzungen. Nordöstlich schließen im Bereich der ehemaligen Nep-
tunwerft mehrere größere Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen an. Daran nord-
westlich anschließend und auch nordwestlich des Geltungsbereichs gelegen, besteht eine 
weit überwiegend gewerbliche Nutzung mit einzelnen Wohnnutzungen und nördlich der Ein-
zelhandelseinrichtungen zum Warnowufer hin wieder überwiegend Wohnen und einige Bü-
ronutzungen. Auf der Fläche selbst besteht mit der Europäischen Fachhochschule für Ge-
sundheit (EUFH MED) eine Hochschuleinrichtung von überörtlicher Bedeutung. 

Die vorliegende Planung für das neue Quartier selbst sieht eine weitgehende Nutzungsmi-
schung vor. Neben einem breit gefächerten Wohnungsangebot, welches sämtliche Woh-
nungsgrößen vorhält und verschiedenste Nachfragegruppen anspricht (Studenten, Singles 
und Paare, Familien, Menschen mit Behinderungen, Senioren), sind nach aktuellem Stand 
der Projektentwicklung vielfältige weitere Nutzungen verteilt auf das gesamte Plangebiet 
vorgesehen, die zur Belebung des Quartiers maßgeblich beitragen werden. Neben den im 
Rahmen des Funktionsplans bereits dargestellten, vielfältigen Nutzungen aus Einzelhandel, 
Dienstleistung, Kleingewerbe und Kultur/Bildung, sind weitere Angebote denkbar und sinn-
voll.  

Um die angestrebte Quartiersbelebung und Gebietscharakteristik zu erreichen, ist es erfor-
derlich, dass angrenzend an die wesentlichen öffentlichen Räume entsprechend öffentlich-
keitswirksame Nutzungen auch im Rahmen des B-Plans gesichert werden. Zu den wesentli-
chen öffentlichen Räumen gehören der gesamte Bereich östlich der Planstraße A, sowie 
auch deren westliche Straßenseite, der hier startende, das gesamte Quartier durchquerende 
zentrale Fußgängerzone, bezeichnet als „Werftpromenade“, die Umgebung der nördlich 
Richtung nordöstliches Quartiersparkhaus mit Mobility-Point abzweigende Planstraße B so-
wie der Bereich des Quartierseingangs vom Holbeinplatz aus (im Funktionsplan „Hugo-
Junkers-Platz“). Im Sinne der Attraktivität und Funktionsfähigkeit der angestrebten Einzel-
handels- und Dienstleistungsstrukturen und zum Erreichen der angestrebten Quartierbele-
bung ist dabei eine Konzentration bzw. Clusterbildung angestrebt. Folgende Nutzungs-
schwerpunkte (Cluster) sind in Vorbereitung/Prüfung bzw. bieten sich für die mittelfristige 
Entwicklung an: 

1. Der quartiersübergeordneten Versorgung dienende Läden- und Dienstleistungseinrich-
tungen im östlichen Teilbereich des MU9, direkt gegenüber dem Warnow-
Einkaufzentrum. Hier lassen sich aufgrund der räumlichen Nähe Synergieeffekte im Hin-
blick auf eine attraktive Versorgungsstruktur zu Gunsten der Bewohner/Nutzer des Plan-
gebiets bzw. des gesamten Stadtquartiers erzielen. 

2. Bildungs-/Hochschulcluster im westlichen MU9, im nördlich angrenzenden, als MK ge-
planten Bereich der bestehenden EUFH Med. sowie im anschließenden Teilbereich des 
MU5 mit ergänzenden Einrichtungen für vorgenannte Hochschule aber auch weitere Bil-
dungsträger einschließlich der Universität Rostock. Unter diese ergänzenden Einrichtun-
gen fallen insbesondere Bibliothek, ergänzende Seminar- sowie Arbeitsräume für Stu-
denten und Doktoranden, Mensa, Buchhandlung, Copyshop und weitere auf den Bil-
dungsbereich abzielende Läden und Dienstleistungen sowie temporäres Wohnen z. B. 
für Gaststudenten und Doktoranden. 

3. Gesundheitscluster in Eckbebauung im östlichen Teil des MU8 mit Apotheke, Arztpra-
xen, Physiotherapie und ggf. auch Fitnessstudio. 

4. Quartiersbezogene Läden- und Dienstleistungsangebote im Bereich der Planstraße B, 
MU5, und MU 6 ggf. unter Einbeziehung des SO „Parkhaus Ost“ mit z. B. Minimarkt, Bio-
/Reformhaus, Blumen, Schreibwaren, Frisör.  
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5. Daran westlich anschließend können entlang der Werftstraße ein Angebot für Existenz-
gründer und mit dem Wohnen verträgliches Kleingewerbe wie Co-Working-Spaces, aber 
auch Angebote für Selbständige mit kombinierten Gewerbe- und Wohneinheiten (Ge-
werbe in EG und Wohnen darüber) eingeordnet werden. 

6. Schwerpunktbereich für Finanz-, Versicherungs-, Immobilien-, Beratungsdienstleistun-
gen am Quartierseingang vom Hohlbeinplatz her mit WIRO-KundenCenter für den 
Stadtbereich, Bankfiliale oder Servicepoint, Versicherungs-, Vermögens- und Immobili-
endienstleistern aber auch Einrichtungen der Rechts-, Steuer- und Unternehmensbera-
tung sind denkbar. 

7. Zentraler Kommunikationsbereich „Werftpromenade“, welcher die Funktionsbereiche 
verbindet. In diesem Bereich sind Gastronomie, Pension und/oder Bording-House, Bür-
gertreff mit Gemeinschaftsräumen die Kinderbetreuungseinrichtung sowie im Freibereich 
Spielplätze und Außengastronomie konzentriert.  

 

Abbildung 13: Strategie Urbanes Gebiet, siehe auch Anlage 3 

Neben der vorstehend dargelegten Nutzungsmischung, verfolgen auch die weiteren Aspekte 
der Planung die Schaffung eines urbanen und qualitätsvollen innerstädtischen Quartiers. So 
wird mit der dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Verkehrskonzeption auf weitgehende 
Verkehrsfreiheit des Quartiers sowie eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs 
gesetzt, das durch weitgehende Befahrungsbeschränkungen kombiniert mit der Entwicklung 
eines attraktiven Angebots in den Bereichen ÖPNV, Radfahrerinfrastruktur, Car-Sharing und 
Elektromobilität erreicht werden soll.  

Zudem sind, insbesondere als Ausgleich für die hohen Verkehrs- und Lärmbelastungen im 
direkten Umfeld und für eine dem städtischen Umfeld und dem Quartierskonzept folgenden 
verdichteten Bebauung, attraktive Freiräume in Form des durchgehenden zentralen Grün-
zugs mit sich zu diesem öffnenden Innenhöfen und begleitender Fußgängerpromenade, des 
geöffneten Kayenmühlengrabens mit begleitendem Grünzug sowie in Form von großzügigen 
weitgehend verkehrsfreien Platzräumen an den Quartierseingängen vom Holbeinplatz und 
von der Planstraße A her sowie am Platz des 17. Juni geplant.  

Da die Planung, was die konkreten Einzelvorhaben betrifft, noch in einem frühen Stadium 
steht und um dennoch mögliche, heute sich noch nicht abzeichnende Nutzungsoptionen of-
fenhalten zu können, wird, der unter § 6a Abs. 2 BauNVO abgebildete Katalog der zulässi-
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gen Nutzungen nur bedingt eingeschränkt. Lediglich die gemäß § 6a Abs. 3 BauNVO als 
ausnahmsweise zulässig benannten Nutzungen, das sind zum einen die nicht kerngebietsty-
pischen Vergnügungsstätten, werden gänzlich ausgeschlossen; viele dieser Nutzungen sind 
mit erheblichen Lärmimmissionen und dies den Nachtzeitraum eingeschlossen, verbunden, 
was in Anbetracht der beabsichtigten Schaffung eines attraktiven innerstädtischen Quartiers 
mit hohem Wohnanteil sich als nicht verträglich darstellt. Zudem ziehen viele dieser Nutzun-
gen Verkehr an und benötigen eine große Anzahl an Stellplätzen, was sich als unvereinbar 
mit der angestrebten weitgehenden Verkehrsfreiheit des Quartiers darstellt. Letzteres trifft 
auch für die ebenfalls im Katalog nach § 6a Abs. 3 ausnahmsweise zulässigen Tankstellen 
zu. Hinsichtlich dieser Nutzungsart besteht zudem auch kein Erfordernis, da unmittelbar an-
grenzend an das Baugebiet eine Tankstelle besteht bzw. auf den gewerblichen Flächen 
nördlich des Geltungsbereichs die Errichtung von Tankstellen uneingeschränkt möglich ist. 
Die Tankstellen werden entsprechend ebenfalls ausgeschlossen. 

Zur Funktionssicherung o. g. öffentlichkeitswirksamer, das Quartier belebender Strukturen, 
ist es erforderlich, dass in diesen zentralen öffentlichen Bereichen, insbesondere in den Erd-
geschosszonen, auch eine öffentlichkeitswirksame Nutzung verbindlich festgeschrieben wird. 
Dies bedingt hier den Ausschluss der Wohnnutzung im Sinne von § 6a Abs. 1 BauNVO. Im 
Einzelnen erfolgt auf Grundlage vorstehend dargelegter städtebaulicher Überlegungen und 
unter Anwendung von § 1 Abs. 7 bzw. § 6a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO ein Ausschluss des (dau-
erhaften) Wohnens im MU1 im südlichen Baufenster bis zum 5. OG, im MU2 im südöstlichen 
Baufenster sowie im südwestlichen Baufenster zur „Werftpromenade“ hin im EG, im MU3 in 
dessen südwestlichem Bereich im EG, im MU 4 im südwestlichen Baufenster bis zum 1. OG 
und im südöstlichen Baufenster zur Werftpromenade hin orientiert im EG, im MU5 in den 
Gebäuderiegeln parallel zu Planstraße A und B im EG, im MU6 in dessen südwestlichen, 
südöstlichen und nordöstlichen Baufenster, im Abschnitt zur Werftstraße hin orientiert, im 
EG, im MU 7 im nordöstlichen Baufenster im EG, im MU8 in den zur Planstraße A hin orien-
tierten Gebäuden bis zum 2. OG, im westlichen Teilbereich des MU9 bis zum 3. OG und in 
dessen östlichen Teilbereich bis zum 5. OG. Die Angaben zu den Geschossen mit Aus-
schluss der Wohnnutzungen sind jeweils einschließlich des aufgeführten höchsten Geschos-
ses. Eine weitergehende Feindifferenzierung der in einzelnen Bereichen und Geschossen 
zulässigen Nutzungen ist zur Absicherung vorstehen dargelegter Zielsetzung nicht erforder-
lich und diese findet daher auch im Sinne einer höheren Flexibilität und erweiterten Möglich-
keiten einer langfristigen dynamischen Quartiersentwicklung keine Anwendung.  

 
3.1.3 Kerngebiet (§ 7 BauNVO) 
 

Durch Festsetzung des Bereichs der ehemaligen Handelsschule, aktuell durch die EUFH 
MED genutzt, als Kerngebiet (MK) soll für die Zukunft eine flexible Entwicklung dieses 
Grundstücks mit kerngebietstypischen Nutzungen ermöglicht werden. Auch wenn aktuell von 
Eigentümer und Mieter keine Absichten für eine Nutzungsänderung bestehen, so lässt sich 
deren Erfordernis für die weitere Zukunft nicht ausschließen. Der Ursprungsplan setzt hier 
bereits ein Kerngebiet fest. 

Der Katalog der zulässigen Nutzungen berücksichtigt neben der städtebaulichen Situation 
und der Zielsetzung, für das gesamte Plangebiet ein lebendiges und attraktives innerstädti-
sches Quartier zu entwickeln, die beachtlichen denkmalpflegerischen Belange. Entspre-
chend werden die nach § 7 BauNVO zwar allgemein bzw. ausnahmsweise zulässige Nut-
zungen, welche aber mit vorstehenden Anforderungen nicht konform gehen, ausgeschlos-
sen. Dieser Ausschluss trifft für Einzelhandelsbetriebe, Vergnügungsstätten, sowie Tankstel-
len zu. Bei den sonstigen, nicht störenden Gewerbebetrieben werden aus vorgenannten 
Gründen, unter Anwendung von § 1 Abs. 9 BauNVO, zudem die Nutzungsarten Lagerhäuser 
und Lagerplätze sowie bei den Einrichtungen für sportliche Zwecke Sportplätze ausge-
schlossen. 
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Für die Zulassung von dauerhaftem Wohnen ist der Bereich aufgrund der denkmalpflegeri-
schen Anforderungen des unter Schutz stehenden Gebäudes der ehemaligen Handelsschule 
als auch aufgrund der bestehenden und auf längere Zeit zum Weiterbetrieb vorgesehenen, 
das Baugebiet dominierenden Nutzung durch die Hochschule, mit entsprechender Nutzung 
auch der Treppenhäuser und Freiflächen, nicht geeignet. Entsprechend wird von der Mög-
lichkeit nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO, allgemeines Wohnen zuzulassen, kein Gebrauch 
gemacht.  

3.1.4 Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO) 
 

Die beiden als Sonstiges Sondergebiet „Parkhaus West/Ost“ festgesetzten Baugebiete 
dienen der Errichtung eines Parkhauses zum Abstellen von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern 
für die Nutzer der Baugebiete. Ferner ist jeweils die Einrichtung eines Mobility Points u.a. mit 
Ladestationen für E-Bikes und E-Autos sowie Carsharing-Station geplant. Entsprechende 
Einrichtungen und darüber hinaus alle mit der Zweckbestimmung wesensmäßig verbunde-
nen baulichen und sonstigen Anlagen werden daher zugelassen. Die überschlägige Berech-
nung des Stellplatzbedarfs, basierend auf der neuen Stellplatzsatzung der Hanse- und Uni-
versitätsstadt Rostock 2017 ist in dem Kapitel 3.6.2 dargestellt. 

Im Hinblick auf einen ggf. zukünftig resultierenden Bedarf an Stellplätzen, das für das vorlie-
gende Baugebiet entwickelte Mobilitätskonzept zielt ja vorrangig auf eine deutliche Reduzie-
rung des motorisierten Individualverkehrs ab, soll auch die Einordnung von Läden und sons-
tigen Gewerbebetrieben im Erdgeschoss ermöglicht werden sowie sonstige Gewerbebetrie-
be ausnahmsweise in den übrigen Geschossen. Zudem wird die Unterbringung von Sport- 
und Freizeitenrichtungen, insbesondere einer Spielfläche für die Altersgruppe 14-19 Jahre 
(ggf. Bolzplatz, Basketballplatz) bzw. die Einrichtung einer Indoor-Skaterhalle im Bereich des 
Parkhäuser im obersten Geschoss in Erwägung gezogen, um das Angebot an Spielplätzen, 
insbesondere für die Altersgruppen >13 Jahre, im unmittelbaren Wohnumfeld bzw. im Be-
reich der KTV zu verbessern. Denn bisher besteht im Umfeld ein Mangel an adäquaten An-
geboten. Entsprechend werden Einrichtungen für sportliche Zwecke allgemein zugelassen. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

In Anbetracht des erheblichen Bedarfs an Wohnungen und weiteren Nutzungen im Bereich 
Handel, Dienstleistung und an Räumlichkeiten für Büro-, Kleingewerbe und Bildung (insbe-
sondere optionale zukünftige Erweiterung EUFH MED), der Anforderung eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden, gerade an kernstadtnahen Standorten, sowie der umge-
benden verdichteten Siedlungsstruktur, wird eine verdichtete Bebauung des Plangebiets an-
gestrebt. 

Die Festsetzungen bezüglich der Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ), der 
zulässigen Höhe der baulichen Anlagen und der zulässigen Geschossigkeit sind aus der von 
der Albert Wimmer ZT-GmbH im Juli 2017 vorgelegten Funktionsplanung (vgl. Kapitel 2.3) 
abgeleitet. 

Ein Ausgleich für das durchgehend höhere, an den Vorgaben zum zulässigen Maß der Bau-
lichen Nutzung nach § 17 Abs. 1 BauNVO für ein Urbanes Gebiet orientierten Maß der bauli-
chen Nutzung, erfolgt durch die städtebauliche Grundstruktur mit einem groß dimensionier-
tem zentralen Grünzug, begrünten Innenhöfen in den einzelnen Baublocks, einer strukturel-
len Öffnung der einzelnen Höfe zu vorstehendem zentralen Grünzug hin, eines weiteren den 
geöffneten Kayenmühlengraben begleitenden Grünzugs sowie nutzbare großzügige, weitge-
hend verkehrsfreie Platzräume an den Quartierseingängen und am Platz des 17 Juni. Wei-
terhin ist die Baustruktur so angelegt, dass eine Gliederung der Blockränder in mehrere Ge-
bäudekubaturen erfolgt und zwischen den einzelnen Kubaturen hinreichende Abstandsflä-
chen entsprechend der Anforderungen der Bauordnung MV eingehalten werden können. 
Hierdurch wird eine hinreichende wohnungsnahe extensive Erholung gewährleistet, ebenso 
durchgehend eine angemessene Belichtung und Belüftung aller Nutzungen. Zum Nachweis 
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einer angemessenen Belichtungssituation wurden im Rahmen des Funktionsplans Beson-
nungsstudien für Frühjahr bis Herbst und zwar zum 21, März wie zum 21. Juni vorgelegt. 
Demnach sind auch zum 21. März, 12:00 die überwiegenden Flächen der Innenhöfe sowie 
über 90% des zentralen Grünzugs besonnt. 
 

3.2.1 Grundflächenzahl (GRZ)  
 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) für das Allgemeine Wohngebiet (WA) südlich 
der Lübecker Straße erfolgt bestandsorientiert und lässt nur wenig Spielraum für bauliche 
Entwicklungen. Geringfügige Erweiterungen, z.B. für eine ggf. aus schallschutztechnischer 
Sicht verfolgte Lückenschließung zwischen den Bestandsgebäuden, werden aber berück-
sichtigt. Das in § 17 BauNVO definierte Höchstmaß der GRZ wird nicht überschritten.  

Die Festsetzung der GRZ in den Urbanen Gebieten erfolgt differenziert nach Teilbereichen 
(Nummerierung der Baugebiete) entsprechend der jeweiligen situativen und nutzungsbezo-
genen Anforderungen; letzteres insbesondere was die Baustruktur betrifft (Blockrandbebau-
ung erfordert größere GRZ als einzelne Punkthäuser). Für die Baugebiete MU 1 bis MU 3 ist 
die GRZ mit 0,4, für das Baugebiet MU 4 mit 0,45 für die Baugebiete 6 und 7 mit 0,5, für die 
Baugebiete MU 5 und  MU 8 mit 0,55 sowie für das Baugebiet  MU 9 mit 0,7, festgesetzt. 
Damit bleiben die Festsetzungen zur GRZ teilweise deutlich unter dem Höchstmaß für Urba-
ne Gebiete nach § 17 BauNVO von 0,8, was vorrangig durch das verfolgte Parkraumkonzept 
mit oberirdischen Parkhäusern und dem durchgängigen Verzicht von Tiefgaragen unter den 
Innenhöfen ermöglicht wird. 

Die GRZ für das Kerngebiet (im Bereich des durch die EUFH MED genutzten Gebäudes 
bzw. Grundstücks) wird aufgrund der denkmalpflegerischen Anforderungen und davon abzu-
leitenden Baubeschränkungen bestandsorientiert festgesetzt. Hierbei ist eine Erhöhung der 
im Ursprungsbebauungsplan Nr. 10.KM.63 festgesetzten GRZ von 0,4 auf 0,6 notwendig, 
um die bestehenden (versiegelten) Stellplatzbereiche planungsrechtlich abzusichern. Einer 
baulichen Erweiterung des Hauptgebäudes und/oder einer Ergänzung mit weiteren Gebäu-
den sind dagegen durch den Denkmalschutz Grenzen gesetzt; daher wird von einer nach 
den Vorgaben des § 17 Abs. 1 BauNVO möglichen höheren GRZ (bis 1,0) kein Gebrauch 
gemacht2.  

Die festgesetzte GRZ für das Sonstige Sondergebiet „Parkhaus West“ hält die in § 17 
BauNVO definierte Obergrenze von 0,8 ein.  

Dagegen wird diese beim Sonstigen Sondergebiet „Parkhaus Ost“ mit einem Wert 1,0 über-
schritten. Ausschlaggebend hierfür ist die geringe Größe des Bezugsgrundstücks, das allsei-
tig von Verkehrsflächen umgeben ist. Da aber wie vorstehend dargelegt, durch die Parkhäu-
ser der Verzicht auf Tiefgaragen in den Blockinnenbereichen durchgehend erfolgen kann, ist 
die GRZ-Überschreitung für das SO „Parkhaus Ost“ vertretbar. 

Die Anhebung der Innenhöfe im Bereich der Baugebiete MU3, 4, 6, 7 und 8 gegenüber den 
angrenzenden öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen soll maximal 70 bis 80 cm betragen; 
aufgrund der Begrenztheit der Anhebung und der Tatsache, dass diese nicht mit Tiefgaragen 
oder anderen Nutzungen unterbaut sind, gelten diese nicht als bauliche Anlagen und sind 
entsprechend nicht auf die GRZ und auch nicht auf die Anlagen entsprechend § 19 Abs. 2 
Nr. 4 BauNVO anzurechnen. 
 
 
 

                                                      
2
 Das Gebäude der ehemaligen Handelsschule und heutigen EUFH med. ist ein Baudenkmal und der "Ehrenhof" 

mit der Treppenanlage ein konstituierender Bestandteil dieses Denkmals. Eine Überbauung des Hofes zwischen 
Gebäude und Werftstraße ist denkmalrechtlich ausgeschlossen.  
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3.2.2 Geschossflächenzahl (GFZ)  
 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird für die einzelnen Baugebiete, wie auch schon die GRZ, 
differenziert nach der jeweilig geplanten Baustruktur und Geschossigkeit festgesetzt. Dabei 
werden die in § 17 Abs. 1 BauNVO für die einzelnen Baugebietstypen festgelegten GFZ-
Obergrenzen für das Allgemeine Wohngebiet die Urbanen Gebiete und das Kerngebiet 
durchgehend eingehalten. Lediglich für die Sonstigen Sondergebiete „Parkhaus West“ und 
„Parkhaus Ost“, die Obergrenze beträgt bei den Sonstigen Sondergebieten 2,4, wird die 
Obergrenze mit 4,5 bzw. 5,3 deutlich überschritten.  

Rechtsgrundlage für vorstehende Überschreitungen ist § 17 Abs. 2 BauNVO. Danach kön-
nen die Obergrenzen überschritten werden wenn: 

1. besondere städtebauliche Gründe dies erfordern,  

2. die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch Maßnahmen ausge-
glichen  werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden, und  

3. sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen.  

Besondere städtebauliche Gründe:  

Im Zeitraum des 4. Quartals 2015 bis Ende des 1. Quartals 2016 fand ein einphasiger städ-
tebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb zur möglichen Ausgestaltung des 
geplanten Wohnbauvorhabens am Werftdreieck statt, in dessen Ergebnis mit dem 1. Preis 
ein städtebauliches Konzept entwickelt wurde, dass auf ein städtebaulich verdichtetes 
Wohngebiet mit zwei Parkhäusern abzielte und das durch den im Juli 2017 vorgelegten 
Funktionsplan konkretisiert wurde. Das städtebauliche Konzept soll in der vorliegenden Form 
auch umgesetzt werden. Das ist für die Sonstigen Sondergebiete „Parkhaus Ost und „Park-
haus West“ nur bei Überschreitung der Obergrenzen nach § 17 Abs. 1 BauNVO möglich. 

Die Überschreitung der GFZ-Obergrenze für die Sonstigen Sondergebiete ergibt sich aus der 
Festsetzung von zwei Parkhäusern. Die Parkhäuser sind wesentlicher Bestandteil des den 
städtebaulichen Entwurf mit tragenden Verkehrskonzepts, was den ruhenden Verkehr auf 2 
Standorte beschränkt und damit die weitgehende Verkehrsfreiheit des Quartiers ermöglicht. 
Zudem ermöglicht die Konzentration auf 2 größere Parkhäuser, den durchgängigen Verzicht 
auf Tiefgaragen in den Innenhöfen bzw. unter den Freiflächen der Baugebiete, was wesentli-
chen ökologischen Aspekten wie der Innenhofbegrünung, der Regenwasserversickerung und 
der Bodenqualität zu Gute kommt. Schließlich werden vor allem die östlich, westlich und süd-
lich angrenzenden, bislang privaten Flächen, als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt und 
können nicht mehr als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.  

Sicherstellung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse und ausgleichende Umstände und Maßnahmen: 

Aus städtebaulicher Sicht ist die Überschreitung der GFZ-Obergrenze in den Sondergebieten 
zu vertreten, da die Wandhöhen des Parkhauses sich an denen der angrenzenden beste-
henden und geplanten Bebauung orientieren und durch die östlich und westlich unmittelbar 
angrenzenden breiten Straßenzüge (vgl. Schnitt Planstraße A und Planstraße B) mit teilwei-
se Boulevardcharakter, Vorplatzsituation und Begrünung ausreichend Freiflächen im Umfeld 
vorhanden sind, die zu einem gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnis beitragen. Hinzu 
kommt noch dass die Parkhäuser aufgrund niedriger Geschoßhöhe letztendlich bei der städ-
tebaulichen Wirkung nicht so ins Gewicht fallen wie Gebäude mit Wohn-, gewerblicher oder 
gemeinbedarfsorientierter Nutzung. So ermöglichen nach vorgelegter Funktionsplanung die-
se Parkhäuser bei etwa gleicher Höhenentwicklung wie beim geplanten westlich benachbar-
ten Wohngebäude an der Werftstraße mindestens ein Geschoß mehr. 
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Ausgleichende Umstände und Maßnahmen bestehen zudem darin, dass das Plangebiet von 
einem landschaftsarchitektonisch gestalteten, zentralen Grünzug geprägt wird, der das 
Raumgefühl aufweitet und unmittelbar an die betreffenden Bereiche mit Überschreitungen 
der GFZ anschließt. Für die Bewohner und Beschäftigen der in den geplanten Gebäuden 
ergibt sich durch die angrenzende öffentliche Grünfläche/Parkanlage ein attraktives Erho-
lungspotential. Im Bebauungsplan sind entsprechende Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmungen festgesetzt worden. Die Festsetzung von Parkhäusern und der nahezu voll-
ständige Ausschluss von motorisiertem Verkehr innerhalb des Plangebietes trägt zur Erho-
lungsfunktion der Grün- und Freiflächen und zu gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen 
bei im Plangebiet bei.  

Sonstige öffentliche Belange dürfen nicht entgegenstehen: 

Derzeitig sind keine entgegenstehenden öffentlichen Belange erkennbar. Da mit dem Be-
bauungsplan eine seit vielen Jahren brach gefallene Industrie- bzw. Gewerbefläche wieder 
genutzt und zu dringend benötigten Wohnbauentwicklung herangezogen werden soll, stehen 
Ziele der Raumordnung der Planung nicht entgegen. Naturschutzfachliche Belange stehen 
der baulichen Entwicklung ebenfalls nicht entgegen. Das Orts- und Landschaftsbild wird sich 
durch die geplante bauliche Entwicklung zwar verändern, die geplante Bebauung der Park-
häuser wird sich jedoch in die angrenzende Wohn- und Gewerbebebauung einfügen. Die 
Anlage und landschaftsarchitektonische Gestaltung des zentralen Grünzugs sowie die Öff-
nung und Renaturierung des Kayenmühlengrabens werden das Landschaftsbild zudem auf-
werten.   

Das vorhandene Baudenkmal innerhalb des Geltungsbereichs (ehemalige Handelsschule) 
wird erhalten und durch die Planung nicht beeinträchtigt.  
 

3.2.3 Höhe bauliche Anlagen (Hmax) 
 

Die festgesetzten maximalen Höhen der baulichen Anlagen orientieren sich an der im Juli 
2017 von der Albert Wimmer ZT-GmbH vorgelegten und mit den Fachämtern der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock abgestimmten Funktionsplanung. Zur Höhenentwicklung siehe 
nachfolgenden Punkt 3.2.4. 
 

3.2.4 Zahl der Vollgeschosse  
 

Hier sind es v.a. die Anforderungen des Immissionsschutzes, die sich zum Teil erheblich auf 
die Festsetzungen zur Geschossigkeit auswirken. So wurde zum Beispiel die Geschossigkeit 
der geplanten Wohngebäude entlang der Lübecker Straße als zwingend festgesetzt (IV Ge-
schosse), da die Gebäude als „Lärmschutzriegel“ für die dahinter liegenden Grün- und Frei-
flächen und auch die dahinterliegenden Wohngebäude fungieren.  

Darüber hinaus werden für die in der Funktionsplanung gekennzeichneten Höhenakzente, 
um die dort angelegte Höhenakzentuierung planungsrechtlich abzusichern, verbindliche Ge-
schossigkeiten festgesetzt und zwar für die beiden geplanten 7- und 8-Geschosser im nörd-
lich an die Lübecker Straße angrenzenden Gebäuderiegel und den Hochpunkt der westlich 
an den Platz des 17. Juni anschließt. Bei letzterem wird im Sinne der gebotenen Flexibilität 
in der Objektplanung eine Bandbreite von mindestens 8 und höchstens 10 Geschossen fest-
gesetzt. Bei den übrigen Gebäuden wird auf eine zwingende Festsetzung der Geschossig-
keiten zugunsten einer Bandbreite mit jeweils aus der städtebaulichen Situation abgeleiteten 
Mindest- und Höchstgeschosszahl bewusst verzichtet, um dem Entwicklungsträ-
ger/Grundstückseigentümer auch für die Zukunft den erforderlichen Gestaltungsspielraum zu 
ermöglichen. So bleibt die Möglichkeit auf heute unvorhersehbare zukünftige Entwicklungen 
am Wohnungsmarkt zu reagieren (z.B. eine ggf. zurückgehende Wohnungsnachfrage), ohne 
den Bebauungsplan später ändern zu müssen.  
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Ähnlich verhält es sich auch bei der Festsetzung der Geschossigkeit der Parkhäuser, die den 
mit der avisierten Wohnbebauung einhergehenden Stellplatzbedarf, vollständig decken sol-
len. Für das „Parkhaus West“ als auch das „Parkhaus Ost“ die als Sonstige Sondergebiete 
nach §11 BauNVO, festgesetzt sind, werden ausschließlich Geschossigkeiten als Höchst-
maß definiert. Damit wird bezweckt, auf den ggf. sich in Zukunft reduzierenden Stellplatzbe-
darf3 adäquat reagieren zu können, ohne die Festsetzungen des Bebauungsplans ändern zu 
müssen. 

 

3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 

Die Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sind ebenfalls von der im Juli 2017 
vorgelegten Funktionsplanung abgeleitet. In der Funktionsplanung werden detaillierte Aus-
sagen zu der Kubatur der geplanten Gebäude sowie zur Grundrissgestaltung getroffen. Ins-
besondere die vorgenommene Festsetzung von Baulinien zu den Straßenräumen sowie zu 
den Fußgänger- und Freibereichen mit öffentlichem Charakter hin beruht auf den im Rahmen 
des städtebaulichen Wettbewerbs und der anschließenden Funktionsplanung herausgearbei-
teten, städtebaulich wichtigen Raumkanten. Diese berücksichtigen sowohl die städtebauliche 
Funktion der Raumbildung nach Außen und zum inneren Grünzug hin als auch, insbesonde-
re was die geschlossene Bebauung an den Rändern aller Baugebiete zu den stark befahre-
nen Straßen hin betrifft, als „Abwehrlinie“ zur Reduzierung des Eindringens von Lärmimmis-
sionen ins „Innere“ des Baugebiets die immissionsschützende Komponente. Dagegen wer-
den an den nicht zum zentralen Grünzug orientierten Fassaden im Baugebiet MU1, zu den 
Wohnhöfen in den Baugebieten MU2 bis MU 8 hin orientierten Fassaden sowie an den seitli-
chen Fassaden, welche die Öffnungen in die Innenhöfe hinein begrenzen, die überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen begrenzt. Dabei gehen die Tiefen der Baufenster in 
sämtlichen Bereichen teilweise bis zu 2 m über die im Funktionsplan vorgeschlagenen Bau-
tiefen hinaus, wodurch eine hinreichende Flexibilität im Hinblick auf die Gestaltung der kon-
kreten Bauprojekte und in diesem Zusammenhang auf ggf. kommende besondere Wohn- 
und Nutzungskonzepte gewährleistet wird. Die über die Vorschläge des Funktionsplans hin-
ausgehende Dimensionierung der Baufenster erfolgt allerdings dort nicht, wo zu geringe Hof-
tiefen oder Gebäudeabstände zu einer ungebührlichen Beeinträchtigung der Belichtung und 
Belüftung führen würden. Dies ist insbesondere an einigen Gebäuden der Baugebiete MU1 
bis MU3 und darüber hinausgehend bei einem Teil der die Blocköffnungen bildenden Seiten-
fassaden der Fall. 

In den Baugebieten MU2, 4 und 6 werden die Baufenster längs der Werftstraße zu den Hof-
flächen hin in den Erdgeschossen um 3 m erweitert, um die Einordnung von Nutzungen aus 
Gewerbe und Dienstleistung, besser zu ermöglichen.  

Im Bereich der Bestandsgebäude, hier ist die ehemalige Handelsschule und heutige EUFH 
MED (festgesetztes Kerngebiet, Werftstraße 5) anzuführen, wurden aus denkmalpflegeri-
schen Gesichtspunkten die Baugrenzen eng an den bestehenden Gebäudekanten festge-
setzt. Eine Änderung oder Erweiterung des Gebäudes ist nicht Bestandteil der Planung und 
wäre entsprechend § 7 Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) genehmigungspflichtig. Der 
"Ehrenhof" mit der Treppenanlage, der sich nördlich zwischen Gebäude und Werftstraße 
erstreckt, ist ein konstituierender Bestandteil des Denkmals. Eine Überbauung dieses Berei-
ches ist nach Abstimmung mit der zuständigen Unteren Denkmalbehörde denkmalrechtlich 
ausgeschlossen. 

Im Bereich der Bestandsgebäude südlich der Lübecker Straße (festgesetztes Allgemeines 
Wohngebiet) wurde eine durchgehende Baugrenze festgesetzt, die sich an der nördlichen 

                                                      
3
 Da das Planungskonzept der WIRO für die Zukunft ein möglichst „autofreies Quartier“ vorsieht und sich dem 

Thema Carsharing und Nutzung von öffentlichen Nahverkehr sowie E-Mobilität verstärkt annehmen will, ist von 
einem veränderten bzw. reduzierten Stellplatzbedarf auszugehen.  
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Gebäudefront der einzelnen Wohnhäuser orientiert. Ziel dieser Festsetzung ist, einen Lü-
ckenschluss zwischen den Wohngebäuden planungsrechtlich vorzubereiten, der eine Redu-
zierung der Lärmbelastung (durch den Straßen- und Schienenverkehr) ermöglichen soll. 
Diese Maßnahme ist Bestandteil des Maßnahmenkonzepts des Lärmaktionsplans (LAP) der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock (vgl. Kapitel 3.10 Immissionsschutz). Alternativ zur 
Einordnung von Lärmschutzwänden würde vorstehende Festsetzung auch eine Verbindung 
einzelner Gebäuderiegel ermöglichen.  

In Ableitung von Wettbewerbsentwurf und Funktionsplan erfolgt weiterhin für die Baugebiete 
MU1 bis MU9 eine Regelung zur Zulässigkeit von Überschreitungen der Baulinien und Bau-
grenzen durch Balkone und Loggien. An den Fassaden, an denen Schallschutzloggien ge-
plant sind, sind diese bei der Bemessung der Baufenstertiefen bereits berücksichtigt, sodass 
eine weitere Überschreitung hier nicht zugelassen wird. Zur Ermöglichung einer den Schall 
absorbierenden Fassade wird zudem an den entsprechenden zur Lübecker Straße hin orien-
tierten Fassaden das anteilige Zurückbleiben von Fassadenabschnitten hinter der Baulinie 
bis zu einem Meter zugelassen. Ansonsten wird die Überschreitung für Balkone und Loggien 
zu den Hauptfußgängerwegen am zentralen Grünzug bis zu 1,0 m und ansonsten bis zu 1,7 
m zugelassen. Weiterhin erfolgt eine Beschränkung auf 1/3 der Fassadenfläche und der ma-
ximalen Breite einzelner Vorsprünge auf 15,0 m. Durch vorstehende Beschränkungen soll 
einerseits zu den Straßen- und Freiräumen mit öffentlichem Charakter hin die in der Regel 
durch die Baulinien gesicherte städtebauliche Grundstruktur erkennbar bleiben und zu den 
rückwärtigen Bereichen eine zu starke Verengung der Gebäudeabstände bzw. Innenhöfe 
vermieden werden. 
 

3.4 Flächen für den Gemeinbedarf 
 

Die festgesetzte Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ 
dient der Errichtung von Gebäuden und Einrichtungen mit diesem Nutzungszweck, ein-
schließlich der zugehörigen Freibereiche.  

Ziel der Festsetzung ist, den mit der umgesetzten Wohnbauentwicklung einhergehenden 
Kinderbetreuungsanspruch ortsnah abzudecken und die entsprechende soziale Infrastruktur 
der angrenzenden Kröpeliner-Vorstadt nicht zusätzlich zu belasten. Der Standort eignet sich 
aufgrund gegebener Straßenverkehrsanbindung durch Planstraße E in dem ansonsten ver-
kehrsfreien Quartier sowie aufgrund der Lage direkt am zentralen Grünzug vorrangig. 

 

3.5 Nebenanlagen 
 
Kleinwindenergieanlagen, Antennenmasten sowie Einrichtungen zur Tierhaltung einschließ-
lich Kleintierhaltungszucht im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO vertragen sich nicht mit den 
Qualitätsanforderungen an ein verdichtetes innerörtliches Quartier mit hohem Wohnanteil. 
Die mit diesen Anlagen verbundenen baulichen Ausformungen sind nicht im Sinne der ange-
strebten hochwertigen städtebaulichen und architektonischen Gestaltung. Weiterhin lassen 
vorgenannte Einrichtungen durch Lärm-, optische (bei den Kleinwindenergieanlagen) sowie 
auch Geruchsimmissionen (bei der Tierhaltung) Konflikte mit den Mitbewohnern im Quartier 
erwarten und werden daher ausgeschlossen. 

Mit der Beschränkung der Installation von PV-Anlagen auf den Bereich der Dächer von Ge-
bäuden wird bezweckt, dass auf den wohnungsnahen bzw. den Gebäuden zugeordneten 
Freiflächen keine entsprechenden Anlagen erstellt werden sollen. Damit stehen die Freiflä-
chen erforderlichen Aufenthalts- und Erholungszwecken der Bewohner bzw. der im Quartier 
Arbeitenden zur Verfügung. Zudem wird auf dieses Weise auch eine angemessene Begrü-
nung der unbebauten Flächen mit gesichert. 
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3.6 Verkehrserschließung 
 

Wie bereits im Bestandskapitel dargestellt, sind die im Plangebiet bestehenden Strukturen 
der Straßenverkehrserschließung aber auch diejenigen des ÖPNV wesentlicher Bestandteil 
des gesamtstädtischen Verkehrssystems. Der Mobilitätsplan Zukunft MOPZ stellt Neuord-
nungserfordernisse insbesondere für die Straßenverkehrserschließung dar. Um diesen An-
forderungen gerecht zu werden und zugleich die Verkehrserschließung für das Plangebiet 
sicherzustellen, ist das bestehende, allseitig an den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 10.W.63.1 angrenzende Straßensystem, bestehend aus Werftstraße, Lübecker Straße 
und Max-Eyth-Straße (entfällt im Rahmen der verkehrlichen Neuordnung), sowie das parallel 
nördlich zur Lübecker Straße verlaufende Gleisbett der Straßenbahn neu zu ordnen. Ent-
sprechend der Verkehrsuntersuchung der BDC Dorsch Consult (08/2017, aktualisiert 
02/2018) sind die bedeutsamsten Veränderungen der bestehenden Verkehrserschließungs-
anlagen neben dem Rückbau der Max-Eyth-Straße und deren Knotenpunkt-LSA (für den 
Kfz-Verkehr), die abschnittsweise Umverlegung des Gleisbetts der Straßenbahnschienen im 
Bereich der Planstraße A und der Rückbau des Abschnitts der Maßmannstraße im östlichen 
Plangebiet. Innerhalb des Plangebietes ist ein gänzlich neues Straßen- und Wegenetz pla-
nungsrechtlich zu sichern und herzustellen. Neben der Festsetzung von Verkehrsflächen zur 
Erschließung des Plangebietes ist eine Trasse für den geplanten Radschnellweg planungs-
rechtlich zu sichern, die parallel zur Lübecker Straße verläuft und auf Höhe des Holbeinplat-
zes in nördliche Richtung, entlang der Geltungsbereichsgrenze abzweigt.  

Anlagen des ruhenden Verkehrs sind innerhalb der Plangebietsgrenzen ebenfalls neu herzu-
stellen und planungsrechtlich zu sichern. Der mit der Umsetzung der Planinhalte einherge-
hende, stark steigende Stellplatzbedarf für ca. 750 neue Wohneinheiten sowie Geschäfte, 
sonstige gewerbliche und öffentliche Nutzungen ist im Plangebiet zu decken. Im Hinblick auf 
den im BauGB verankerten sparsamen Umgang mit Grund und Boden und im Sinne einer 
ökologisch orientierten Stadtentwicklung, wird eine Beschränkung auf das erforderliche Mi-
nimum an Fläche angestrebt und notwendige Stellplätze auf Sammel- bzw. Gemeinschafts-
anlagen konzentriert.  

Als rechtliche Grundlage für die Neuordnung der übergeordneten Verkehrsstrukturen der 
Lübecker Straße samt ihrem Knotenpunkt mit der Werft-/Maßmannstraße sowie der Entfall 
des Knotens mit der Max-Eyth-Straße wird ein Planfeststellungsverfahren erforderlich (siehe 
dazu Punkt 1.3). 

 
3.6.1 Fließender Verkehr 
 
Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Umsetzung der Bebauung des Bereichs Werft-
dreiecks erzeugten Mehrverkehrs und der gleichfalls erfolgenden verkehrlichen Neuordnung, 
wird mit Prognosehorizont 2030 für die Werftstraße von einer Verkehrsbelastung von 17.800 
Kfz/Tag nordwestlich des Plangebiets von 20.000 auf Höhe des Plangebiets nordwestlich der 
Planstraße A (neue Anbindung an Lübecker Straße) und von 7.500 Kfz/Tag südöstlich Plan-
straße ausgegangen. Für die Planstraße A beträgt die prognostizierte Belegung 13.500 
Kfz/Tag und für die Lübecker Straße ergeben sich hier 37.500 Kfz/Tag für den Abschnitt zwi-
schen Holbeinplatz und Planstraße A, 44.000 für den Abschnitt zwischen den Abzweigen 
von Planstraße A und Maßmannstraße. Der prognostizierte Schwerverkehrsanteil beträgt 
3,0 % für die Lübecker Straße sowie 3,5 % für Werftstraße und Planstraße A. 

In Vorbereitung des Bebauungsplans Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ bzw. des 
diesem zu Grunde liegenden Funktionsplan wurde bereits eine Verkehrsuntersuchung er-
stellt (BDC Dorsch-Consult, überarbeiteter aktueller Stand 02.2018). Diese Untersuchung ist 
neben dem Funktionsplan Grundlage nachfolgender Erläuterung. 

Um den Verkehrsfluss auf der Lübecker Straße nicht zu stören, wird das gesamte Baugebiet 
ausschließlich von der Werftstraße aus erschlossen. Die einzig neue Anbindung an die 
Lübecker Straße, welche als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt ist, erfolgt durch den 

Aktenmappe - 76 von 125



Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ - 
Begründung Vorentwurf 

 

 

Seite - 55 - 

neuen Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage (LSA) KP 4 in Form der Planstraße A. Zur Herstel-
lung des neuen Knotenpunkts wird eine Aufweitung der Lübecker Straße in diesem Bereich 
notwendig, um Linksabbiegerspuren anzuordnen. Die Lage der einzelnen Fahrspuren der 
öffentlichen Verkehrsflächen ist in den Querschnitten dargestellt.  

Im Zusammenhang mit der Neuanbindung der Planstraße A ist zudem eine abschnittsweise 
Verlegung (Verschwenkung) der Straßenbahngleise zwischen den beiden Haltestellen Hol-
beinplatz und Maßmannstraße durchzuführen. Im Rahmen der Neuorganisation werden die 
Max-Eyth-Straße und der bisherige Knotenpunkt mit LSA zurückgebaut. Zudem wird eine 
Fußgänger–LSA über die L 22 wird an dieser Stelle eingerichtet, um den fuß- und radläufi-
gen Verkehr zum S- und Straßenbahnhalt „Holbeinplatz“ zu sichern. Auch der nördliche Ab-
schnitt der Maßmannstraße wird zurückgebaut.  

Die Planstraßen B und E werden ebenfalls als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 
Das Ausfahren aus der Planstraße B und E ist in beide Fahrtrichtungen möglich. In den Re-
gelquerschnitten auf der Planzeichnung ist zu erkennen, dass die festgesetzte Verkehrsflä-
che sowohl die zwei Fahrspuren mit einer jeweiligen Breite von 3,25 m als auch die Gehwe-
ge, Ladezonen, Stellplätze und Grünstreifen beinhaltet.  

Die Planstraßen C und D werden als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Aus-
fahrtsstraße Liefer- und Entsorgungsfahrzeuge“ (V1) und „Unterhaltungsweg Kayenmühlen-
graben“ (V2) festgesetzt. Deren Nutzungsfrequentierung soll durch versenkbare Poller auf 
den erforderlichen Verkehr durch Anliefer- und Rettungsfahrzeuge ggf. noch zur Anfahrt von 
wenigen Behindertenstellplätzen beschränkt werden. Bei diesen Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung wird bewusst auf die Unterteilung Fahrbahn, Gehweg, Grünstreifen etc. 
verzichtet, da diese Straßenabschnitte zum einen verkehrsberuhigt sein sollen und hier 
grundsätzlich ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Fußgängern, Radfahrern und dem 
eingeschränkten Kreis an Kraftfahrern auf einer niveaugleichen Mischfläche vorgesehen ist. 
Die Festsetzung als verkehrsberuhigter Bereich dient der Unterstreichung der vorrangigen 
Aufenthaltsfunktion des jeweiligen Straßenraumes. Die restlichen Verkehrsflächen besonde-
rer Zweckbestimmung sollen, bis auf die gelegentliche Nutzung durch Liefer-, Wartungs-, 
Entsorgungs- und ggf. Lösch- und Rettungsfahrzeuge, ausschließlich für den Fußgänger- 
und Radverkehr freigegeben werden. Dementsprechend sind die Mindestbreiten der ent-
sprechenden Verkehrsflächen auf 3,50 m beschränkt (vgl. Kapitel 3.6.3). Sa die quartiersin-
terne Erschließung durchgängig durch die Allgemeinheit genutzt werden soll, erfolgt entspre-
chend auch eine durchgängige Festsetzung als öffentliche Verkehrsflächen. 

Um den Verkehrsfluss im Bereich der Werftstraße sowie der Planstraße A bis E nicht zu stö-
ren und ein unkontrolliertes Abbiegen durch unzählige Grundstücksein- und -ausfahrten zu 
vermeiden werden für die entsprechenden Abschnitte außerhalb der abgestimmten notwen-
digen Zu- und Ausfahrten Grundstückszufahrten ausgeschlossen. Ein- und Ausfahrten sind 
einzig für den durch die EUFH MED genutzten Bereich (MK) und einem Besucherparkplatz 
im MU 9b sowie für die Parkhäuser zulässig, ein entsprechender Ausschluss von Grund-
stückszufahrten wurde gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 festgesetzt. Gleiches gilt auch für die an die 
zentrale Fußgängerpromenade (Werftpromenade), den Platz des 17. Juni und den daran 
westlich anschließenden Fußgängerbereich; hier sollen Fußgängerverkehr und Aufenthalts-
funktion nicht gestört werden. Entlang des Radschnellwegs ist aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit ebenfalls ein Ausschluss für Grundstückseinfahrten festgesetzt. 

 
3.6.2 Ruhender Verkehr  
 

Der Ausschluss von ebenerdigen Stellplätzen und Garagen im nahezu gesamten Plangebiet 
dient der Sicherung der angestrebten hochwertigen städtebaulichen Gestaltung des innerört-
lichen Wohnquartiers samt seiner Freiflächen. Zudem trägt vorstehende Einschränkung dem 
mit der Planung verfolgten strategischen Ansatz, eines nahezu autofreien Quartiers, Rech-
nung. Denn Ziel des Planungskonzepts ist es, wie bereits dargelegt, den motorisierten Quell- 
und Zielverkehr auf die beiden Parkhäuser zu konzentrieren und durch den weitgehenden 
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Ausschluss von motorisiertem Verkehr im sonstigen Plangebiet in Funktionseinheit mit einer 
geschlossenen Bebauung entlang der stark befahrenen Lübecker Straße und Werftstraße im 
Inneren des Plangebietes eine weitläufige Ruhezone von hoher Aufenthaltsqualität zu schaf-
fen.   

Ausgenommen von dem Verbot zur Einrichtung von ebenerdigen Stellplätzen sind aus-
schließlich die Bereiche, die in der Planzeichnung durch eine Umgrenzung von Flächen für 
Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen entsprechend § 9 Abs. 1 
Nr. 22 BauGB gekennzeichnet sind. Hierbei handelt es sich um die bereits bestehenden 
Stellplätze (für Angestellte und Besucher) auf dem Gelände der heutigen EUFH MED (fest-
gesetzt als MK) sowie um einen Besucherparkplatz (für Kurzzeitparker) im MU 9b. Beide 
Stellplatzflächen sind für die am Ort bereits befindlichen bzw. geplanten Nutzungen zwin-
gend notwendig und daher planungsrechtlich zu sichern.  

Der Umfang der herzustellenden privaten Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 22.06.2017. Nach den zugehörigen Richtzah-
len sind für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern bis zu einer Größe von 50 m² Wohnfläche 
0,7 Stellplätze und ab 50 bis 120 m² 1,0 Stellplätze, für Gebäude mit Büro, Verwaltungs- und 
Praxisräumen 1 Stellplatz je 35 m² Nutzfläche und für Verkaufsstätten 1 Stellplatz je 35 m² 
Verkaufsfläche vorgegeben. Für Versammlungsstätten ohne überörtliche Bedeutung, wie 
den Bürgertreff wird 1 Stellplatz je 7 Sitzplätze vorgegeben; es werden 150 Sitzplätze für die 
Einrichtung angenommen. Der durch den Betrieb der Hochschule verursachte Stellplatzbe-
darf (laut Stellplatzsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 1 Stpl. je 10 Studieren-
de bzw. Mitarbeiter) wird, wie bisher, auf dem Grundstück selbst abgedeckt. Hierfür werden 
die bestehenden Stellplatzflächen bauplanungsrechtlich gesichert. Der mit dem Betrieb der 
Kindertagesstätte verbundene Stellplatzbedarf, laut Stellplatzsatzung sind dies 1 Stellplatz 
pro 20 Kinder, kann entweder durch das Parkhaus „West“ abgedeckt werden. Da die Art und 
der Umfang an weiteren Nichtwohnnutzungen noch nicht genau feststehen, werden für diese 
zunächst pauschal 50 Stellplätze in Ansatz gebracht. 

Die bestehende Wohnbebauung südlich der Lübecker Straße, die lediglich teilweise vom 
Geltungsbereich des BP Nr. 10.W.63.1 erfasst ist, wird in der Stellplatzberechnung nicht be-
rücksichtigt, da für diese bestehende Bebauung bereits Stellplätze existieren, welche sich 
außerhalb der Geltungsbereichsgrenzen befinden.   

Somit ergibt sich auf Grundlage der aktuellen Stellplatzsatzung für das Baugebiet folgender 
Mindeststellplatzbedarf: 

Bezeichnung Baufeld Schlüssel Abzug, da Baugebiet 
in Zone II  

Anzahl erforderli-
cher Stellplätze  

Wohnungen bis 50 m² (20%) =150 WE 0,7 / WE -50% 53 

Wohnungen ab 50 bis 120 m² (80%) = 600 WE 1,0 / WE -50% 300 

Wohnungen gesamt   353 

Besucherstellplätze für das Wohnen 1 Stpl. pro 10 WE  75 

Einzelhandel 1 / 35 m² VKF -25% 29 

WIRO Kundencenter 1 / 35 m² Bürofläche -25% 15 

Kita/Kindergarten, Annahme 150 Kinder 1/20 Kinder -25% 6 

Bürgertreff; Annahme 150 Plätze 1 / 7 Plätze -25% 16 

Sonstiges (Mobility-Points Kleingewerbe, 
weitere Büros etc.) 

50 (pauschal)  50 

gesamt   544 

Die erforderliche Mindestanzahl von 544 Stellplätzen wird in den beiden Parkhäusern vorge-
halten, deren Standorte in der Planzeichnung (Teil A) entsprechend gekennzeichnet sind. 
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Insgesamt ermöglichen die beiden Parkhäuser, bei vollständiger Auslastung der Flächen und 
Geschossigkeit, alleine für das Parken die Einrichtung von bis zu 878 Stellplätzen.  

Diese Anzahl an möglichen Stellplätzen wird auch aufgrund der nahe gelegenen Einkaufs-
möglichkeiten sowie Schul- und Kinderbetreuungseinrichtungen, der Anbindung des Stand-
orts an den öffentlichen Personennahverkehr, der bereits bestehenden Infrastruktur für Rad-
fahrer (deren Ausbau zudem geplant ist) sowie der für die Zukunft erwarteten rückläufigen 
Bedeutung des PKW und entsprechend für die Zukunft erwarteter rückläufiger durchschnittli-
cher PKW-Anzahl pro Haushalt als ausreichend eingestuft. Es ist vorgesehen, orientiert an 
den vorgesehenen Baustufen, jeweils ein Bedarfsgerechtes Stellplatzangebot zu realisieren. 

Flächen für das Abstellen von Fahrrädern und Kinderwagen können im Bereich der Mehrfa-
milienhäuser durch entsprechende ebenerdige Abstell- oder Kellerräume gesichert werden. 
Zudem besteht die Möglichkeit in den Eingangsbereichen der Gebäude ein hinreichendes 
Angebot an Kinderwagen- und Fahrradstandplätzen zu schaffen. Im Bereich des Zuganges 
bzw. der Vorzonen von Wohnhäusern und anderen Nutzungen werden zudem Besucherfahr-
radabstellplätze angeordnet. Weitere Fahrradstellplätze sind in den Parkhäusern (an den 
Mobility-Points) und im Umfeld der S-Bahnhaltestelle vorgesehen. 

 
3.6.3 Fuß- und Radwege 
 
Dem Grundkonzept des Funktionsplans folgend, werden für den Fuß- und Radverkehr um-
fangreiche Flächenausweisungen im Bebauungsplan vorgenommen. Die aufgezeigten Ach-
sen, die den öffentlichen Park in Nord-Süd bzw. Ost-West-Richtung queren, wurden als Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit „Fußgängerbereich Promenade“ bzw. „Fuß- 
und Radwege“ festgesetzt. Ungeachtet der Zweckbestimmung ist die Befahrbarkeit der für 
Fahrzeuge der Feuerwehr sowie für Entsorgungsfahrzeuge sicherzustellen (vgl. Kapitel 3.8.2 
„Löschwasser Brandschutz“); ebenso für den Lieferverkehr. Vorstehende Flächen sind auf-
grund ihrer vorgesehenen allgemeinen Fußgänger- und Radfahrernutzung als öffentliche 
Verkehrsflächen festgesetzt. 

Unmittelbar nördlich der Straßenbahnanlage sowie im weiteren westlichen Verlauf nordöst-
lich der Eisenbahnanlage ist eine Trasse für einen Radschnellweg geplant, der ebenfalls als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzt wird und seiner Zweckbestim-
mung entsprechend als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt ist.  

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ entlang des Kayen-
mühlengrabens “ (V2) weist hinsichtlich deren Nutzung als Verkehrsfläche/Trasse für Werk-
zeuge und Maschinen für die Unterhaltung der Kayenmühlengrabens Besonderheiten auf. 
Die befestigte Verkehrsfläche muss hier eine Mindestbreite von 5,00 m aufweisen und für 
entsprechende Unterhaltungsfahrzeuge befahrbar sein.   

Die geplanten Fuß- und Radwegeverbindungen ergänzen die bestehende Straßenerschlie-
ßung und verknüpfen das neu hinzukommende Quartier mit den umliegenden Siedlungsbe-
reichen. Insgesamt entsteht durch die Kombination von geplanten separaten Fuß- und Rad-
wegen (Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Promenade“, „Fuß- und Radweg“, 
„Radschnellweg“), bestehenden straßenbegleitenden Fußwegen (z.B. bei der Werftstraße 
und der Lübecker Straße) sowie den verkehrsberuhigten Bereichen (Planstraße B bis E) ein 
engmaschiges Netz für den nicht motorisierten Individualverkehr.  

 

3.7 Flächen/Standorte für Ver- und Entsorgungsanlagen 
 

Die gemäß Funktionsplanung (07/2017) geplanten Sammelstellen für Entsorgungsbehälter 
befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den öffentlichen Verkehrsflächen (Planstraße A, B 
und E bzw. Werftstraße) und sind als Ver- und Entsorgungsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB festgesetzt.  
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Die Standorte der Sammelcontainer für Altglas und Papier sind so platziert, dass Vorfahren 
mit Entsorgungsfahrzeugen und Entleeren problemlos möglich ist. 

 

3.8 Technische Infrastruktur 
 
Aufgrund der Lage und Vornutzung des Plangebiets sind für alle Medien der technischen 
Infrastruktur die Grundvoraussetzungen zur Erschließung eines neuen Baugebiets gegeben. 
Der Bestandsbereich ist bereits vollständig über die in den Straßenraum verlaufenden Lei-
tungssysteme erschlossen, neu hinzukommende Vorhaben können hier entsprechend ange-
schlossen werden. 

Zur Sicherstellung der Versorgung des neu zu entwickelnden Siedlungsgebiets bedarf es 
des durchgehenden Aufbaus entsprechender neuer Anlagen und Leitungssysteme. Dabei 
werden die neuen Leitungssysteme ausschließlich im Bereich der festgesetzten Verkehrsflä-
chen verlegt.  

 
3.8.1 Wasserversorgung 
 

Das Plangebiet ist zum Teil trinkwasserseitig erschlossen (vgl. Kapitel 2.4.3). Für die Umset-
zung des Bebauungsplans ist die Erweiterung des bestehenden Trinkwassernetzes erforder-
lich.  

Grundsätzlich kann das benötigte Trinkwasser aus den vorhandenen öffentlichen Leitungen 
bereitgestellt werden. Die konkrete technische Lösung der Wasserversorgung ist mit der Eu-
rawasser GmbH im Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. 

 

3.8.2 Löschwasser / Brandschutz 
 

Löschwasserversorgung 

Laut Stellungnahme des Brandschutz- und Rettungsamts der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock vom 01.03.2017 ist zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung gemäß Arbeits-
blatt des DVGW W 405 eine Löschwassermenge von mindestens 96 m³/h über 2 Stunden 
bereitzuhalten. Der Nachweis hierzu ist zu erbringen. Rechtzeitig vor Baubeginn (in der Pla-
nungsphase) sind mit dem Amt für Verkehrsanlagen und dem Brandschutz- und Rettungs-
amt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock die notwendigen Einzelheiten abzustimmen.  

Im Rahmen der internen Erschließung wird ein Trinkwasserleitungsringsystem hergestellt, 
das zur Bereitstellung der erforderlichen Menge Löschwasser (siehe vorstehender Absatz) 
herangezogen werden kann. Der Abstand zwischen Löschwasserhydranten und jeweiligen 
Hauseingang darf 75 m (Luftlinie) nicht überschreiten. Der Abstand der Hydranten unterei-
nander beträgt ≤ 100 m. Bei der Planung der Hydranten-Standorte ist darauf zu achten, dass 
diese nicht Zu- oder Ausfahrten von Feuerwehrfahrzeugen in Anbindungsbereichen beein-
trächtigen.  

Die bestehenden Hydranten in der Werftstraße sind zu optimieren und teilweise zu ergän-
zen. Laut Stellungnahme des Brandschutz- und Rettungsamt ist jeweils auf Höhe der Plan-
straße A bis E und der Max-Eyth-Straße ein entsprechender Hydrant vorzusehen. 
 
Rettungswege, Verkehrsflächen, Aufstellflächen 

Die Zufahrt für Rettungs- und Löschfahrzeuge erfolgt über die Werftstraße, über die Plan-
straßen A bis E, ins Quartiersinnere. Da sämtliche Verkehrsflächen (besonderer Zweckbe-
stimmung) eine Mindestbreite von 3,50 m aufweisen und entsprechende Kurvenradien ge-
mäß Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr im Zuge der Funktionsplanung als befahrbare 
Flächen mit entsprechender Befestigung berücksichtigt und in den Vorentwurf übernommen 
wurden, ist das gesamte Plangebiet mit Rettungs- und Löschfahrzeugen befahrbar (vgl. fol-
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gende Abbildung blaue Flächen). Das Wenden und/oder Rückwärtsfahren von Rettungs- 
und/oder Löschfahrzeugen ist aufgrund des vorgesehenen Erschließungskonzepts und des 
entsprechenden Ausbaus der Verkehrsflächen somit nicht notwendig. In den späteren Pla-
nungsphasen ist darauf zu achten, dass das Stadtmobiliar (Parkbänke, Papierkorbständer 
etc.) die Nutzbreite der festgesetzten Verkehrsflächen nicht beeinträchtigen.  

Um den Begegnungsfall von zwei Großfahrzeugen der Feuerwehr zu ermöglichen, sind bei 
den Verkehrsflächen, die lediglich eine Breite von 3,50 m aufweisen, in Abständen von 
100 m Bewegungsflächen für Fahrzeuge der Feuerwehr gemäß „Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr“ Punkt 13, Bild 4 vorzuhalten und zu beschildern.  

Die Aufstellflächen für die Feuerwehr befinden sich laut Funktionsplan umlaufend der Außen-
fassaden bzw. in den Innenhöfen, die ca. 70 cm erhöht ausgebildet werden. Die Feuerwehr-
zufahrten, die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet sind, werden über eine 
Rampe mit einer Neigung von 5 % und einer befestigten wassergebundenen Oberfläche rea-
lisiert. Die Aufstellflächen werden i.d.R. parallel zur Außenwand angeordnet (vgl. rote Flä-
chen in der folgenden Abbildung).  

 

Abbildung 14: Auszug Funktionsplanung (06/2017) "Befahrung Feuerwehr" 

 
3.8.3 Schmutzwasserableitung 
 

Schmutzwasserseitig ist das Plangebiet nur zum Teil erschlossen. Netzerweiterungen sind 
im Rahmen der Neuerschließung bzw. -bebauung des Gebietes erforderlich. Das anfallende 
Schmutzwasser kann den vorhandenen Schmutzwassersammlern zugeleitet werden. Die 
konkrete technische Lösung der Schmutzwasserableitung ist mit dem zuständigen Entsor-
gungsträger, der EURAWASSER Nord GmbH, im Rahmen der Erschließungsplanung abzu-
stimmen. 

 

3.8.4 Regenwasserableitung  
 
Für das Plangebiet wurde ein hydrologisches Konzept von WASTRA-PLAN (Stand 09/2016) 
erarbeitet, welches sich u.a. mit der Wiederherstellung des Kayenmühlengrabens und der 
Nutzbarmachung/Einspeisung des anfallenden Regenwassers auseinandersetzt.  
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Demzufolge ist es geplant, das anfallende unbelastete Regenwasser, das nicht örtlich versi-
ckern kann (z.B. in Versickerungsmulden im Werftpark, parallel zu den Gehwegachsen des 
Werftparks verlaufende Sickerbände oder extensiven Dachbegrünungen), durch teils ober- 
und unterirdische Kanäle abzuführen und über Einläufe in die vier Hauptkanäle in Richtung 
Kayenmühlengraben abzuleiten. Insbesondere bei Starkregenereignissen wird das über-
schüssige Wasser über die ober- und unterirdischen Kanäle in den Kayenmühlengraben ab-
geleitet und trägt somit zur naturnahen Wasserspeisung des renaturierten Gewässers bei.  

An das neue Regenentwässerungssystem sind sämtliche öffentliche und private Grün- und 
Freiflächen gleichermaßen angebunden.  

Detaillierte (technische) Ausführungen zum geplanten Regenwassermanagement sind dem 
„Hydrologischen Konzept zur Wiederherstellung des Kayenmühlengrabens“ (WASTRA-
PLAN 09/2016) zu entnehmen.  

 
3.8.5 Elektroenergieversorgung 
 

Die Stromversorgung des Baugebietes ist aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz der 
Stadtwerke Rostock AG grundsätzlich möglich. Im Zuge der Erschließung des Plangebietes 
ist die Stromversorgung neu zu ordnen und zu ergänzen.  

Grundsätzlich besteht die Forderung, sämtliche Versorgungsleitungen im öffentlichen Be-
reich (Gehweg, Grünstreifen) entsprechend DIN 1998 zu verlegen. 

Die Kabelverlegung erfolgt unter Berücksichtigung der DIN 18920 - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen - sowie der RAS - Richtlinie 
für die Anlage von Straßen. Dabei ist ein Abstand von mindestens 2,50 m zwischen dem 
geplanten Kabel und der geplanten Begrünung (Bäume) unbedingt einzuhalten. 

 

3.8.6 Straßenbeleuchtung 
 

Die notwendige Straßenbeleuchtung ist innerhalb der Straßenverkehrsflächen bzw. der Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sicherzustellen.  

Laut Funktionsplan sind für die Beleuchtung der Fuß- und Radwege Beleuchtungselemente 
mit einer Masthöhe von 4,50 m vorgesehen, die einen Abstand von ca. 13 m zueinander 
aufweisen. Für die Straßenbeleuchtung mit Fußwegausleger (im südlichen Bankettbereich 
des nordwestlichen Teilabschnitts der Werftstraße) sind Beleuchtungselemente mit einer 
Lichtpunkthöhe von 8 m und einem Abstand untereinander von 20 bis 25 m geplant.  

 

3.8.7 Wärmeversorgung 
 
Das Plangebiet ist Bestandteil des Geltungsbereichs der Fernwärmesatzung (FWS) der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Nicht zuletzt aufgrund bereits angrenzender, an das 
Fernwärmeversorgungsnetz angeschlossener Gebiete, ergibt sich die Möglichkeit des Aus-
baus des FW-Leitungsnetzes im Bereich des B-Plans. Die Möglichkeit des Ausbaus der 
Fernwärme stellt eine erwägenswerte Variante zur umwelt- und klimaschonenden, ressour-
censparenden und zukunftssicheren Wärmeversorgung des Gebietes dar, insbesondere, da 
die Rostocker Fernwärme als Ersatzmaßnahme für den Einsatz erneuerbarer Energien ge-
mäß EEWärmeG anerkannt ist. Das Plangebiet kann grundsätzlich auch an das Erdgasver-
sorgungsnetz angeschlossen werden. 

Um die grundsätzlichen Versorgungsmöglichkeiten und deren umweltfachliche und wirt-
schaftliche Vor- und Nachteile zu untersuchen, wird aktuell für das gesamte Plangebiet ein 
Energiekonzept erstellt. Sobald dieses vorliegt, wird die Begründung um eine Zusammenfas-
sung der Ergebnisse sowie im Falle abzuleitender normativer Regelungen um deren Erläute-
rung ergänzt. 
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3.8.8 Anlagen der Telekommunikation 
 
Der Standort ist fernmeldetechnisch erschlossen. Das Fernmeldenetz innerhalb des Plange-
bietes muss jedoch im Rahmen der planmäßigen Erschließung neu aufgebaut und großflä-
chig erweitert werden. Eine Koordinierung mit anderen leitungsgebundenen Versorgungssys-
temen sollte möglichst vorgenommen werden. 

 
3.8.9 Müllentsorgung/Abfallwirtschaft 
 

Die Abholorte für die Müllabfuhr sind außerhalb der Gebäude an den öffentlichen Planstra-
ßen A bis E, längs der Verkehrsfläche für Fußgänger und Radfahrer nördlich des Rad-
schnellwegs, der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung nordöstlich des Parkhauses 
West, sowie im südlichen Bankettbereich der Werftstraße zu platzieren. Die Standorte für die 
Sammelcontainer für Glas und Papier sind wie in Kapitel 3.7. kurz beschrieben, in unmittel-
barer Nähe zu den öffentlichen Verkehrsflächen (Planstraße A, B und E) durch entsprechen-
de Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB planungsrechtlich gesichert und für die 
Entsorgungsfahrzeuge gut erreichbar. Grundsätzlich ist gerade an Stellen mit wenig Raum 
auch der Einsatz von Unterflur-Systemen denkbar.  

Die Zufahrtmöglichkeiten für die Entsorgungsfahrzeuge erfolgen laut Funktionsplanung 
(07/2017) schleifenförmig über die Planstraße B bzw. E (vgl. folgende Abbildung). Dies er-
möglicht eine Erschließung für die Müllentsorgung aller Baublöcke, ohne das die Müllfahr-
zeuge rückwärtsfahren oder wenden zu müssen. Voraussetzung für diese Erschließungs-
möglichkeit, ist ein entsprechender Ausbau/eine entsprechende Befestigung der relevanten 
Verkehrsflächen (vgl. Kapitel 3.6.1 und Textliche Festsetzung „Verkehrsflächen“).  

 

Abbildung 15: Auszug Funktionsplanung (06/2017) "Müllentsorgung" 

 

3.9 Grünordnung, Natur- und Artenschutz 
 

3.9.1 Freiraumstruktur und Grünflächen  
 

Dem Bebauungsplan liegt ein differenziertes Freiraum- und Grünflächenkonzept zu Grunde, 
welches ebenfalls vom vorliegenden Funktionsplan abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich 
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aufgrund der Ausmaße der Grünbereiche und der Tatsache, dass ineinander übergehen, der 
Eindruck eines größeren innerstädtischen Parks. 

Kernstück ist ein reich strukturierter, bis zu 60 m breiter, zentraler öffentlicher Grünzug, zu 
dem sich begrünte Innenhöfe der geplanten mehrgeschossigen Bebauung nördlich und süd-
lich des Grünzugs öffnen. Der landschaftsarchitektonisch gestaltete, öffentlich zugängliche 
Grünzug soll im Falle der angedachten Neustrukturierung und funktioneller Aufwertung des 
westlich anschließenden, bisher gewerblich geprägten Bereichs, fortgeführt werden.  

Ein weiteres Kernelement ist die Schaffung einer neuen Grün- und Wegeverbindung zwi-
schen Holbeinplatz und Werftstraße, die in Verbindung mit der Wiederherstellung (Öffnung) 
des Kayenmühlengrabens steht. Der Graben sowie dessen Uferbereiche sollen, soweit nicht 
zum Aufenthalt vorgesehen, naturnah gestaltet werden. 

Das von Funktionsplan übernommene Spielplatzkonzept sieht nach Altersgruppen differen-
zierte Angebote vor. In den an den zentralen Grünzug anschließenden Innenhöfen bzw. 
wohnungsbezogenen Freibereichen sind in direktem Blickfeld der angrenzenden Wohnun-
gen Spielplatzflächen für die Altersgruppe bis 6 Jahren auf den nicht überbaubaren Flächen 
der Baugebiete eingeordnet. Diese sind gemäß Bauordnung M-V ohnehin vorgeschrieben. 
Zudem bestehen für Spielplätze dieser Altersgruppen keine beachtlichen Vorgaben im Hin-
blick auf einzuhaltende Mindestabstände zur Wohnnutzung im Sinne des Immissionsschut-
zes. Daher erfolgt auch im Sinne einer größtmöglichen Flexibilität im Rahmen der Baureali-
sierung keine gesonderte Festsetzung dieser Flächen. Der im Bereich des zentralen Grün-
zugs vorgesehene größere Spielplatz für die Altersgruppe von 7 bis 13 Jahren mit einer Flä-
che von ca. 1.400 m² sowie der in diesem zentralen Bereich ebenfalls geplante Mehrgenera-
tionenspielplatz erfordern dagegen die Einhaltung von hinreichenden Abständen zur nächst-
gelegenen schutzbedürftigen Nutzungen (insbesondere Wohnen). Nach aktueller Rechts-
meinung beträgt dieser Abstand für Spielplätze der Altersgruppe 7 bis 13 Jahre mindestens 
20 m. Da für den Mehrgenerationenspielplatz von einer Mitnutzung auch durch vorstehende 
Altersgruppe und damit von vergleichbarer Lärmkulisse ausgegangen wird, erfolgt dessen 
Einordnung ebenfalls mit einem Abstand von 20 m zur schutzbedürftigen Wohnnutzung. Für 
die Altersgruppe 14 bis 19 Jahre kann eine Indoor-Skaterhalle im obersten Geschoss des 
Parkhauses West vorgesehen werden sowie weitere Spielflächen auf den Dächern der 
Parkhäuser; Kletterwände an den Fassaden der Parkhäuser sind ebenfalls optional ange-
dacht. Damit verbundene Anforderungen an den Immissionsschutz sind im Rahmen der ver-
tiefenden Fachbegutachtung im Laufe des weiteren Planverfahrens mit abzuklären. 

Zum Freiflächen- und Grünkonzept gehört ebenfalls die planerische Auseinandersetzung mit 
dem historischen Erbe des Standortes. Zentrales Element ist hier die zeitgenössische 
(Neu)Interpretation der abzureißenden Heinkel-Wand (vgl. Kapitel 2.2 „Denkmalschutz“) in 
Form einer Reihe aus ca. 10 m hohen Stelen aus Cortenstahl und ein in den Boden einge-
lassenes Cortenstahlband; im Rahmen dieses Bauwerks wird durch geeignete Maßnahmen 
zum Beispiel Schautafeln und Vitrinen die wechselhafte Geschichte des Standorts dokumen-
tiert. 

Sobald der Planungsstand eine detailliertere Gestaltung der einzelnen Bereiche wiedergibt, 
erfolgt eine entsprechende Ergänzung diese Begründung. 

 

3.9.2 Naturschutzfachlicher Eingriff und Kompensation 
 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 wird, was die maßgebliche Fläche 
östlich der Max-Eyth-Straße betrifft, ein älterer rechtskräftiger Bebauungsplan (B-Plan 
10.W.63) und damit bestehendes Baurecht überplant. Die Fläche westlich der Max-Eyth-
Straße dagegen ist nicht Bestandteil dieses rechtskräftigen B-Plans; aufgrund der örtlichen 
Rahmenbedingungen, nach der diese gegenüber dem Ursprungsplan erweiterte Fläche als 
Außenbereich im Innenbereich einzustufen ist, lässt sich hier auch kein bestehendes Bau-
recht anderswertig ableiten. 
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Aufgrund dieser differenzierten Ausgangslage ist im Zuge der Eingriffsbilanzierung differen-
ziert nach vorgenannten Teilbereichen zu prüfen, inwieweit durch die Neuaufstellung Bau-
recht geschaffen wird, das über die bereits vorhandene bzw. durch die getroffenen Festset-
zungen mögliche Bebauung hinausgeht. Denn § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB legt dar, dass „Ein 
Ausgleich […] nicht erforderlich [ist], soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“ Insofern wird die Eingriffsbilanzierung zur Neu-
aufstellung des Bebauungsplans auf die Eingriffe bezogen, welche durch die geänderten 
Planinhalte der Neuaufstellung bzw. der Erweiterung des Geltungsbereichs neu hervorgeru-
fen werden.  

Für den bereits im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan enthaltenen Teil des Geltungsbe-
reichs ist nachzuweisen, dass die im B-Plan Nr. 10.MK.63 ursprünglich festgesetzten Kom-
pensationsmaßnahmen umgesetzt wurden bzw. sicherzustellen, dass diese zukünftig noch 
umgesetzt werden. Dagegen ist für den Teil des Geltungsbereichs, welcher über den Gel-
tungsbereich des Ursprungsbebauungsplans (B-Plan Nr. 10.MK.63) hinausgeht, eine 
(Neu)Bilanzierung des voraussichtlichen Eingriffs in Natur und Landschaft anhand der Flä-
chenbilanz des Bebauungsplans vorzunehmen. Die Methodik dieser Eingriffsbilanzierung 
basiert auf den aktualisierten „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (LUNG M-V 2016). Das Maß 
der Beeinträchtigungen wird anhand der Festsetzungen des B-Planes unter Annahme der 
maximal nach Baurecht möglichen Ausnutzung der Grundstucke ermittelt.  

Die Bilanzierung wird im weiteren Verfahren, sobald der genaue Umfang des Eingriffs fest-
steht und geeignete Ausgleichmaßnahmen mit den zuständigen Fachämtern abgestimmt 
sind, entsprechend ergänzt. 

 
3.9.3 Begründung der Grünordnerischen Festsetzungen 
 

Auf Grundlage des vorliegenden Baumkatasters und einer ergänzenden Bestandsaufnahe 
vor Ort wurden die zum Erhalt geeigneten und auch aus städtebaulicher Sicht erhaltenswer-
ten Großbäume ermittelt. Danach erfolgte ein Abgleich mit den geplanten Gebäude- und 
Erschließungsstrukturen; so wurde der bereits im Siegerentwurf und im Funktionsplan ent-
haltene Vorschlag aufgegriffen, die Bebauung nördlich der Lübecker Straße und östlich des 
Holbeinplatzes zurückzunehmen, um den hier existierenden größeren Baumbestand zu er-
halten. Soweit auch ansonsten eine Integration des erhaltenswerten Bestands möglich ist, 
werden diese Bäume zum dauerhaften Erhalt entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB fest-
gesetzt.  

Die Begründung zu den grünordnerischen Festsetzungen wird im weiteren Verlauf der 
Planaufstellung jeweils entsprechend des erreichten ergänzt. 

 
3.9.4 Artenschutz 

 

Im Rahmen der Erstellung des Grünordnungsplans wird auch eine spezielle Artenschutz-
rechtliche Prüfung erarbeitet, welche die Anforderungen von § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) erfüllt. 

Demnach ist durch die gegebene Vorbelastung aufgrund der innerstädtischen Lage, der in-
dustriell-gewerblichen Vornutzung bzw. den anthropogenen Einwirkungen infolge der Be-
räumung der Fläche mit dem Vorkommen besonders seltener bzw. störempfindlicher Tierar-
ten nicht zu rechnen. Zu dieser Einschätzung kommt auch das zuständige Amt für Stadtgrün, 
Naturschutz und Landschaftspflege in seiner Stellungnahme vom Oktober 2016. Das Erfor-
dernis der Kartierung spezieller Artengruppen wird entsprechend nicht gesehen. 

Im Ergebnis der erstellten artenschutzrechtlichen Beurteilung steht zum Schutz der Brutvögel 
bei der Baufeldberäumung das Erfordernis einer Bauzeitenregelung. Aus artenschutzrechtli-
chen Gesichtspunkten hat die Baufeldfreimachung bzw. der Beginn vorbereitender Maß-
nahmen außerhalb der Brutzeit zu erfolgen, d.h. das Baufeld ist nicht in der Zeit von Mitte 
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März bis Ende August zu räumen. Abweichungen von diesem Zeitraum sind nur zulässig, 
wenn die Baufläche bzw. die angrenzenden Bereiche (Pufferstreifen von 50 m um das Bau-
feld) direkt vor Beginn der Arbeiten durch einen anerkannten Fachgutachter abgesucht wer-
den. Das Ergebnis ist zu dokumentieren und der zuständigen Fachbehörde vorzulegen. 
Wenn keine genutzten Nester vorhanden sind, kann die Baufeldfreimachung beginnen. Falls 
genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhanden sind, und mit den Arbeiten vor dem 
Ende der Nutzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten begonnen werden soll, ist ein Aus-
nahmeantrag an die zuständige Fachbehörde zu stellen. Die Bescheidung ist für das weitere 
Vorgehen maßgeblich. Bei der Baumfällung ist neben den Anforderungen aus dem Schutz 
der Avifauna der zulässige Fällzeitraum gemäß § 39 (5) BNatSchG zu beachten. Danach 
sind Baumfällungen nur zwischen dem 01.10. und dem 29.02. zulässig.  

Durch die Umsetzung der Bauzeitenregelung wird aus heutiger Sicht erreicht, dass es durch 
das geplante Vorhaben zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen faunistischer Funktionen 
kommt. Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um eine Angebotsplanung handelt, 
deren Realisierung sich ggf. über Jahre erstrecken kann, ist eine Änderung der Nutzung von 
Bäumen durch Vögel und Fledermäuse nicht auszuschließen. Deshalb sollten vor Beginn der 
Fällarbeiten die Altbäume nochmals fachgutachterlich untersucht werden. Wenn dabei Fun-
de oder konkrete Anhaltspunkte für Fledermausquartiere oder längerfristig genutzte Vogel-
brutstätten (z.B. von Höhlenbrütern) bestehen, ist darüber die zuständige Naturschutzbehör-
de zu informieren und deren Stellungnahme ist dann für das weitere Vorgehen maßgeblich. 
Zur Sicherung der Einhaltung der festgesetzten Rodungszeiträume sowie den fachgerechten 
Ablauf der Rodung ist eine ökologische Baubegleitung durch ein qualifiziertes Fachbüro bzw. 
einen anerkannten Fachgutachter erforderlich.  

Weitere Details können dem zugehörigen GOP entnommen werden. 

 

3.10 Immissionsschutz 
 

3.10.1 Schallschutz 
 

Während des Aufstellungsverfahrens zu vorliegendem Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 ist zu 
prüfen, welche immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen sich durch die mit diesem verfolg-
te Planung ergeben und inwiefern Festsetzungen bzw. sonstige Maßnahmen im Sinne des 
Immissionsschutzes erforderlich werden. Entsprechend wurde bereits frühzeitig, auf Ebene 
des dem Bebauungsplan-Vorentwurfs zu Grunde liegenden Funktionsplans, eine Schalltech-
nische Untersuchung erstellt, deren Aussagen nachfolgend zusammengefasst und auf die 
dem Vorentwurf zu Grunde liegende Zielstellung, die Baugebiete, abgesehen von dem der 
bestehenden Hochschule (MK) und der beiden Parkhäuser (Sonstige Sondergebiete), als 
Urbane Gebiete festzusetzen, bezogen werden.  

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-
hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städ-
tebau“, wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Anderer-
seits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den 
Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren. Die DIN 18005, 
Teil 1 verweist für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA Lärm, so dass die 
Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage der TA Lärm beurteilt werden. Die Beurteilung 
des Freizeitlärms erfolgt gemäß DIN 18005, Teil 1 auf Grundlage länderspezifischer Richtli-
nien. Dementsprechend wird die Freizeitlärm-Richtlinie des Landes Mecklenburg-
Vorpommern herangezogen.  
 
Gewerbelärm 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastung aus Gewerbelärm innerhalb des Plangebietes wur-
den die Beurteilungspegel an der vorgesehenen Bebauung innerhalb des Plangebietes er-
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mittelt. Dabei wurden die an den Geltungsbereich des B-Plans angrenzenden gewerblich 
genutzten Flächen mit flächenbezogenen immissionswirksamen Ansätzen berücksichtigt. Für 
den Geltungsbereich des nordöstlich angrenzenden Bebauungsplans Nr. 10.MI.138 „Ehema-
lige Neptunwerft“ wurden die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente be-
rücksichtigt.  

Bei einer Festsetzung als Urbanes Gebiet werden die jeweiligen Immissionsrichtwerte (63 
dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) eingehalten bzw. nicht mehr als das gemäß TA Lärm unter 
Berücksichtigung der Vorbelastungen zulässigem Maß von 1 dB(A) überschritten, so dass 
die Anforderungen der TA Lärm zum Schutz vor Gewerbelärm erfüllt werden können. 
 
Verkehrslärm  

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslärm 
berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm auf den maßgeblichen Straßenab-
schnitten sowie die Bahnstrecke und die Straßenbahnstrecke berücksichtigt. Für den Ansatz 
der Straßenverkehrszahlen wurden aktuelle Prognose-Zahlen sowie Zahlen aus einer Ver-
kehrsuntersuchung verwendet. Für die Straßenbahn wurden Angaben des Betreibers und für 
die Bahnstrecke Angaben der Deutschen Bahn AG verwendet. Für die Lübecker Straße 
wurde im Prognose-Planfall ein lärmarmer Belag (SMA 8) berücksichtigt. Die Berechnung 
der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90 für den Stra-
ßenverkehrslärm und der Anlage 2 der 16. BImSchV (2014) für den Schienenverkehrslärm.  

Da für Urbane Gebiete derzeit noch keine Orientierungswerte in der DIN 18005 verankert 
sind und dies in absehbarer Zeit nach gutachterlicher Einschätzung auch nicht zu erwarten 
ist, wird zunächst ersatzweise vom Gutachter auf die tatsächlich geplante Nutzungsstruktur 
abgezielt. Da der Funktionsplan dem Gutachten zu Grunde liegt und dieser, zumindest was 
den Teilbereich westlich der Planstraße A betrifft, einen deutlich überwiegenden Wohnanteil 
aufweist, wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung hilfsweise auf die Orientierungs-
werte für Allgemeine Wohngebiete abgestellt. Da die Orientierungswerte für ein Allgemeines 
Wohngebiet deutlich niedriger sind als diejenigen für ein Urbanes Gebiet, bewegt sich das 
Ergebnis der Begutachtung in jedem Falle auf der sicheren Seite. 

Für den Zusatzverkehr des Plangebiets sowie die Verlegung der Max-Eyth-Straße wird fest-
gestellt, dass aufgrund der weiteren bzw. erstmaligen Überschreitungen der Anhaltswerte 
der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts entlang der Lübecker 
Straße und vereinzelt auch an der Werftstraße sowie der Zunahmen um mehr als 1 dB(A) 
durch die Verlegung der Max-Eyth-Straße, die damit verbundene Verlegung der Lichtsignal-
anlage und die zu erwartenden Mehrverkehre grundsätzlich der Tatbestand einer Erfordernis 
zur Lärmsanierung vorliegt. Zur Lösung dieses städtebaulichen Konfliktes wird empfohlen, 
ein Lärmsanierungsprogramm für die Bereiche, in denen Zunahmen von 1 dB(A) und mehr 
zu erwarten sind, durchzuführen. An der vorgesehenen Bebauung innerhalb des Plangebie-
tes längs der Schienenstrecke, ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 74 dB(A) tags und 
71 dB(A) nachts. Südlich der Lübecker Straße werden Beurteilungspegel von bis 77 dB(A) 
tags und 69 dB(A) nachts erreicht. Insgesamt ist festzustellen, dass in weiten Bereichen der 
Straßenverkehrslärm maßgebend ist. Lediglich im Westen des Plangebietes bestimmt der 
Schienenverkehrslärm den Beurteilungspegel.  

Der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags wird überwiegend und 
von 45 dB(A) nachts fast überall überschritten. Lediglich in den Innenhöfen und an einigen 
Fassaden am Park wird der Orientierungswert tags eingehalten. Die Immissionsgrenzwerte 
für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts werden laut Gutachten 
im Gebiet östlich der Planstraße A an allen Fassaden überschritten. Da im östlichen Bereich 
aber laut Funktionsplan eine gewerbliche Nutzung überwiegt und dies auch laut aktuellem 
Stand der Planung verfolgt wird, werden hier alternativ die Immissionsgrenzwerte für ein MI 
(64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts) zu Grunde gelegt. Nimmt man die ermittelten Werte für 
den Gesamtverkehrslärm im ungünstigsten Geschoss, so werden selbst diese Tags nur an 
den von der Lübecks Straße abgewandten Fassaden eingehalten bzw. bis max. 1dB(A) 
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überschritten und nachts auch hier deutlich überschritten (Anmerkung des Verfassers). Im 
Gebiet westlich der Planstraße werden der Immissionsgrenzwert für allgemeine Wohngebie-
te von 59 dB(A) tags an den meisten vorgesehenen Gebäuden an der jeweils lärmzuge-
wandten Fassade und teilweise auch an Seitenfassaden überschritten. 

Der Anhaltwert für Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags wird im Südosten entlang der 
Lübecker Straße sowie im Südwesten an der Bahnstrecke und der Anhaltwert für Gesund-
heitsgefährdung von 60 dB(A) nachts entlang der angrenzenden Straßen überwiegend über-
schritten. Weiterhin werden in vielen Bereichen des Plangebiets die Richtwerte aus der 
Lärmaktionsplanung von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) überschritten.  

Die Umsetzung von aktivem Lärmschutz entlang der Straßenzüge wird als nicht wirkungs-
voll angesehen, da aktiver Lärmschutz zum Schutz der Obergeschosse aufgrund der Ge-
schossigkeit der Wohngebäude eine erhebliche Höhe aufweisen müsste. Weiterhin soll die 
Erschließung des Plangebiets über mehrere neue Planstraßen und Fußwege erfolgen, so 
dass ein geschlossener Lärmschutz entlang der Straßen nicht möglich ist. Daher ist im Sü-
den eine durchbrochene Blockrandbebauung zum Schutz des Plangebiets vorgesehen. Für 
diese Riegelbebauung entlang der Lübecker Straße, sollen die Wohnungen überwiegend zur 
lärmabgewandten Seite ausgerichtet bzw. durch verglaste Vorbauten (Laubengänge, Loggi-
en) geschützt werden. Ein Abrücken der Bebauung entlang der Lübecker Straße in Richtung 
Norden führt lediglich zu einer geringen Verbesserung an der ersten Baureihe. Allerdings 
bewirkt das Abrücken der Gebäude von der Lübecker Straße eine Verschlechterung im 
rückwärtigen Bereich in den Innenhöfen und Parkbereichen, da durch das Abrücken die 
schallmindernde Wirkung der ersten Baureihe für die rückwärtigen Bereiche deutlich redu-
ziert wird.  

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde geprüft, ob mit anderen Maßnahmen 
eine Verbesserung der Situation innerhalb des Plangebietes realisierbar ist. Insgesamt wird 
festgestellt, dass mit einer gegliederten Hausfassade zwar die  größten Verbesserungen 
erreicht werden, aber diese Verbesserungen lediglich im Bereich der Wahrnehmbarkeits-
schwelle von 1 dB(A) liegen. Mit den übrigen Maßnahmen können zwar teilweise deutlichere 
Verbesserungen erreicht werden, aber diese beziehen sich dann lediglich auf einzelne Fas-
sadenbereiche. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können aufgrund der Bauweise 
durch Grundrissgestaltung (Verlegung der schützenswerten Nutzungen auf die lärmabge-
wandte Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen werden. Aufgrund der Überschreitung 
des Orientierungswertes für allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) nachts sind zum Schutz 
der Nachtruhe im gesamten Plangebiet für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüf-
tungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeigne-
te, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann.  

Bezüglich der Außenwohnbereiche wird festgestellt, dass der Orientierungswert für allge-
meine Wohngebiete von 55 dB(A) tags an allen straßenzugewandten Seiten und gebietswei-
se auch an den Seitenfronten überschritten wird. Dieser wird nur teilweise in den Innenhöfen 
und in Richtung der Parkanlage eingehalten. Geplante Außenwohnbereiche (Terras-
sen/Balkone/Loggien) sollten in den von Überschreitungen des Orientierungswerts für All-
gemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags betroffenen Fassadenbereichen auf der lärmab-
gewandten Seite der Gebäude ausgeführt bzw. in geschlossener Bauweise realisiert werden. 
Diese Außenwohnbereiche können laut Gutachter auch offen zugelassen werden, wenn mit 
Hilfe einer Immissionsprognose nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen Außen-
wohnbereichs der Orientierungswert gemäß DIN 18005, Beiblatt 1 für allgemeine Wohnge-
biete von 55 dB(A) tags eingehalten wird. 

Im weiteren Planverfahren wird diese Untersuchung im Hinblick auf die Anforderungen des 
Bebauungsplans fortgeschrieben, insbesondere was die Empfehlung für die Formulierung 
der Festsetzungen angeht. Entsprechend werden dann auch vorstehende Ausführungen der 
Begründung aktualisiert. 
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3.10.2 Luftschadstoffe 
 

Die Lübecker Straße gehört zu den am stärksten frequentierten Hauptverkehrsstraßen 
Rostocks. Entsprechend sind eine Prüfung der bestehenden Luftschadstoffbelastung und 
mögliche Auswirkungen der bei Umsetzung des Bebauungsplans hinzukommenden Nutzun-
gen geboten. 

In diesem Rahmen wurde nach Abstimmung mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
seitens des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) M-V eine Erstein-
schätzung vorgenommen (siehe Schreiben LUNG vom 11.12.2017). Dazu wurde mittels des 
Programms IMMIS-Luft eine Berechnung der Jahreskenngrößen zur Beurteilung der Luftbe-
lastung durch Stickstoffdioxid (NO2), Schwebstaub (PM10) und Feinstaub PM2.5) mit den 
von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock prognostizierten Verkehrszahlen (DTV) 
durchgeführt. Betrachtet wurden Lübecker Straße, Werftstraße und Max-Eyth-Straße. Die 
genannten Straßen wurden für die Berechnungen in Abschnitte unterteilt. Neben den Ver-
kehrszahlen sind in die Berechnungen auch die Höhen der bestehenden Gebäude und an-
hand des erreichten Planungsstands auch diejenigen der geplanten Bebauung eingeflossen.  

Die Modellrechnung ergibt, dass eine Überschreitung der aktuell verbindlichen Grenzwerte 
bezogen auf den Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid, Schwebstaub und Feinstaub mit den 
verwendeten Eingangsdaten nicht zu erwarten ist. Grundlage der Beurteilung ist die 39. Ver-
ordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengenzur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (39. BImSchV). Betrachtet werden dabei nicht die Belas-
tungen durch die Bautätigkeit selbst.  

Das LUNG gibt zu dieser Ersteinschätzung den Hinweis, dass Modellrechnungen immer mit 
Unsicherheiten verbunden sind und dass mit dem verwendeten Programm IMMIS-Luft keine 
Detaillierte Abschätzung möglich ist. Um Bebauungseffekte genauer beurteilen zu können, 
wäre zur Prognose ein Programm zur mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsrechnung 
erforderlich, das dem LUNG nicht zur Verfügung steht. Weiterhin wird darauf hingewiesen, 
dass die betrachteten Beurteilungswerte sich auf die aktuelle Gesetzeslage beziehen. Es 
wäre möglich, dass sich die Beurteilungsmaßstäbe bis zum Jahr 2030 verschärfen. In die-
sem Zusammenhang wird auf die aktuellen Publikationen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hingewiesen (z. B. Word Health Organisation 2016. Available evidence for the future 
update of the WHO Global Air Quality Guidelines). 

 

3.11 Nachrichtliche Übernahmen 
  

Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Handelsschule (heutige EUFH MED) wird auf 
Grundlage von § 2 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) als Einzeldenkmal in den Be-
bauungsplan nachrichtlich übernommen.  

Die erfolgten Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie zur überbaubaren 
Grundstücksflächen wurden zur Berücksichtigung der denkmalrechtlichen Belange mit der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. 
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4 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 

4.1 Umweltbericht 
 

4.1.1 Darstellung der wesentlichen untersuchten anderwärtigen Lösungsalternativen 
sowie der Gründe für die letztendlich erfolgte Auswahl 

 

Im Rahmen des durchgeführten städterbaulich-freiraumplanerischen Realisierungswettbe-
werb wurden letztendlich 17 Wettbewerbsbeiträge mit teilweise recht unterschiedlichen Lö-
sungsansätzen eingereicht, sodass davon auszugehen ist, dass die wesentlichen grundle-
genden alternativen Ansätze hinsichtlich funktionaler und Bebauungsstruktur, Freiraumkon-
zept sowie der Verkehrserschließung untersucht wurden. 

So schlägt der 2. Preisträger, wie auch der Siegerentwurf, eine blockweise Bebauung vor, 
schließt die einzelnen Baublocks aber auch nach innen. Weiterhin wird eine große öffentliche 
Grünfläche im südwestlichen Bereich mit Öffnung zum Hohlbeinplatz hin vorgeschlagen, was 
einen Erhalt eines (gegenüber dem Siegerentwurf) noch größeren Teils des Großbaumbe-
stands ermöglicht, sowie eine stärkere interne Verkehrserschließung mittels eines Netzes 
von allgemein befahrbaren Straßen. 

Eine der beiden Arbeiten mit Anerkennung setzt ebenfalls auf zur Mitte hin sich öffnende 
Baublocks, schlägt allerdings anstelle eines zentralen Freibereichs zwei  öffentliche Räume, 
eine Grünfläche und eine Platzfläche vor und belässt es bei einer konventionellen Ver-
kehrserschließung mit einem durchgängig befahrbarem internen Straßennetz. 

Die andere Arbeit mit Anerkennung setzt auf eine Grundstruktur mit vollständig geschlosse-
ne Baublocks, öffnet einen zentralen öffentlichen Freiraum zur Lübecker Straße hin und 
schlägt im Rahmen der Wiederherstellung des Kayenmühlengrabens die Schaffung einer  
größeren Teichanlage vor. Die Verkehrserschließung bindet nicht alle Gebäude an, durch-
schneidet aber dennoch das Quartiersinnere in wesentlichen Achsen. 

Im Gegensatz zum 1. Preisträger setzten die übrigen prämierten Arbeiten in Sachen ruhen-
dem Verkehr auf Tiefgaragen. Die bauliche Silhouette ist zudem in sämtlichen übrigen Arbei-
ten weniger differenziert als im Siegerentwurf. 

Bei den übrigen Wettbewerbsbeiträgen werden an zusätzlichen Planungsansätzen in der 
Quartiersstruktur ein Abrücken der Bebauung von der Lübecker Straße, eine durchgehende 
Freiraumschneise zwischen Werft- und Lübecker Straße, eine Ausbildung von Solitärbauten 
anstelle von Gebäudeblocks sowie eine höhenmäßige Akzentuierung der Quartiersmitte 
durch Hochhäuser vorgeschlagen. 

Betrachtet man nun die Gründe, warum die erstplatzierte Arbeit der weiteren Planaufstellung 
zu Grunde gelegt wurde, so sind dies insbesondere der große zusammenhängende öffentli-
che Freiraum und der auf das Quartier wirkende integrative Ansatz sowie die sowohl räum-
lich als auch funktionale Anknüpfung der Teilquartiere an diese grüne Mitte. Wichtige, sich 
von den übrigen Arbeiten absetzende Qualitäten, sind aber auch die im Sinne des erforderli-
chen Immissionsschutzes geschlossene äußere Quartierskante, die gestaffelte, Identität 
schaffende Gebäudeentwicklung sowie das konsequent auf Verkehrsvermeidung und inno-
vative Mobilitätsprinzipien setzende Verkehrskonzept.  

Vorstehende Qualitäten lassen den auf Basis des Siegerentwurfs weiter verfolgten städte-
baulichen Ansatz aber auch im Rahmen der Alternativbewertung der Umweltprüfung positiv 
abschneiden. So wirken das Verkehrskonzept und hier insbesondere die Reduzierung der 
internen Befahrbarkeit sowie der Verzicht auf Tiefgaragen sich positiv auf die Beschränkung 
der Bodenversiegelung aus. Der verfolgte verkehrsreduzierende Mobilitätsansatz bringt ei-
nen Beitrag zur Reduzierung von Lärm- und Luftschadstoffimmissionen auch über das Quar-
tier hinaus und die Verhinderung des Lärmeintrags durch die nach außen geschlossene 
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Randstruktur sowie die hohe Qualität des großen zentralen Grünzugs, auch zur Versorgung 
der benachbarten Quartiere, zeigen erhebliche positive Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch. 

Der sonstige Umweltbericht ist noch in Erarbeitung. Sobald dieser vorliegt wird die Begrün-
dung entsprechend um diesen ergänzt. 
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5 FLÄCHENBILANZ 
 

Auf der Grundlage vorliegender Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz: 
 

Tabelle 3: Flächenbilanz 

Gebiet 
Flächengröße 

in m² 
Anteil an Gesamtfläche 

in % 

Allgemeines Wohngebiet 6.319 4,78 

Urbanes Gebiet (MU) 42.233 31,98 

Kerngebiet (MK) 3.803 2,88 

Sonstige Sondergebiete „Parkhaus West/Ost“ 5.471 4,14 

Abfallflächen  60 0,05 

Baugebiete gesamt 57.885 43,83 

Gemeinbedarfsfläche „Kita“ 2.635 2,00 

Straßenverkehrsfläche 34.459 26,09 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung:    

Ausfahrtstraße Anlieferfahrzeuge 1.344 1,01 

Unterhaltungsweg Kayenmühlengraben 3.601 2,72 

Fuß- und Radweg F+R 7.387 5,58 

Fußgängerbereich 5.036 3,80 

Radschnellweg 3.651 2,76 

Bahnanlage (Straßenbahn) 4.197 3,17 

Verkehrsflächen gesamt 59.674 45,19 

Öffentliche Grünflächen  11.213 8,49 

Kayenmühlengraben (Wasserfläche) 1.015 0,77 

Gesamtfläche Bebauungsplan 132.422 100,00 
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6 SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG 
 

6.1 Bodenordnende Maßnahmen 
 

Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich, was den neu zu erschließenden Teil betrifft, 
weit überwiegend im Eigentum der WIRO, lediglich im östlichen Teilbereich besteht sonstiger 
Privatbesitz (Grundstück Hochschule, und diejenigen zum Platz des 17. Juni hin, Details sie-
he Punkt 2.4.4). 

Für die Herstellung der Erschließungsanlagen, insbesondere für den Bau der öffentlichen 
Straßen sowie von Fuß- und Radwegen, ist die Einbeziehung privater Grundstücksflächen in 
geringem Umfang erforderlich. Dies betrifft Teile des Flurstücks 439/4 mit einer Fläche von 
33 m² zur Herstellung der Planstraße A.  

Ergänzend zur Aufstellung des Bebauungsplans wird zur ergänzenden Regelung von Pla-
nungsinhalten und Fragen der Planungsdurchführung mit den betroffenen privaten Eigentü-
mern ggf. der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags nach § 11 BauGB erforderlich. 
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7 DURCHFÜHRUNGSRELEVANTE HINWEISE 
 

7.1 Denkmalschutz 
  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans besteht ein Baudenkmal in Gestalt der ehemaligen 
Handelsschule, Werftstraße 5, die heutige EUFH MED. Das Baudenkmal "ehemalige Han-
delschule" ist nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen worden. Die Beseitigung 
eines Denkmals und alle Veränderungen am Denkmal und in seiner Umgebung sind gemäß 
§ 7 Abs. 1 DSchG M-V durch die Untere Denkmalschutzbehörde bzw. § 7 Abs. 7 DSchG M-
V durch die zuständige Behörde zu genehmigen.  

Die Heinkel-Wand an der Lübecker Straße, als Teil einer ehemaligen Industriehalle, wurde 
Anfang 2018 in Anbetracht akuter Baufälligkeit abgebrochen. Dazu lag eine Abbruchgeneh-
migung (Aktenzeichen 00272-15) vom 15.05.2017 vor. Eine nachrichtliche Übernahme in 
den Bebauungsplan ist somit nicht (mehr) notwendig. Die historischen Spuren der Heinkel-
Wand und deren Abmessung werden nach aktuellem Planungsstand an dem ehemaligen 
Standort, innerhalb der festgesetzten Baugrenzen, in Form von ca. 10 m hohen Stelen aus 
Cortenstahl nachempfunden. Die Stelen werden durch ein in den Boden eingelassenes Cor-
tenstahlband verbunden, welches Informationen und Beschreibungen zum historischen Kon-
text beinhaltet.  

 

7.2 Schutz von zu erhaltenden Einzelbäumen  
 
Die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans zu erhaltenden Gehölze sind während  
der Durchführung von Bauarbeiten vor Beeinträchtigungen durch Maßnahmen gemäß DIN 
18920 zu schützen. Abgrabungen und Aufschüttungen innerhalb einer um 1,50 m über den 
Traufbereich hinausgehenden Fläche sind unzulässig.  

 

7.3 Baumschutz und Begrünung 
  
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die Baumschutzsatzung der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock vom 29. November 2001 (Städtischer Anzeiger Nr. 25 vom 12. 
Dezember 2001) und der gesetzliche Baumschutz gemäß § 18 NatSchAG M-V. Sollten 
Baumfällungen vorgenommen werden, so sind diese ordnungsgemäß bei der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock zu beantragen und gemäß § 5 der Baumschutzsatzung bzw. 
Baumschutzkompensationserlass auszugleichen.   

Es gilt die Grünflächengestaltungssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 
09. Oktober 2001 (Städtischer Anzeiger Nr. 21 vom 17. Oktober 2001).  

 

7.4 Altlasten 
 
Im Bebauungsplan sind Flächen gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind (Altlastenstandorte). Bei Tiefbauarbeiten ist mit schadstoffbe-
lasteten Bodenaushub zu rechnen. Tiefbaumaßnahmen haben aus diesem Grunde baube-
gleitend durch ein Ingenieurbüro mit Erfahrung bei der Altlastenbearbeitung zu erfolgen. Zu 
entsorgender Bodenaushub ist chemisch zu analysieren und entsprechend dem Abfallrecht 
zu verwerten.  
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7.5 Kampfmittelbelastung 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde grundsätz-
lich nicht auszuschließen sind. Gemäß § 52 LBauO M-V ist der Bauherr für die Einhaltung 
der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen 
Pflichten als Bauherr hingewiesen. Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen 
sind, soweit wie möglich, auszuschließen. Dazu gehört die Pflicht, vor Baubeginn Erkundun-
gen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. Konkrete und ak-
tuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede 
stehenden Fläche sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V er-
hältlich. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfoh-
len. 

 

7.6 Externer Ausgleichsbedarf 
 
Im Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 wird ein Bedarf für externe Aus-
gleichsmaßnahmen ermittelt. Zum Ausgleich des Eingriffs wird gem. § 1a Abs. 3 BauGB 
.....................vorgesehen.  

Die Maßnahmen werden im Laufe des Verfahrens ergänzt  

 

7.7 Artenschutz 
 
Die Rodung von Gehölzen sowie die flächige Beseitigung von Vegetationsbeständen, sind 
auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar, außerhalb der Brutzeit von Vögeln, zu 
beschränken. Sollten die Beräumungsmaßnahmen in die Brutzeit hineinreichen, ist durch 
Vergrämungsmaßnahmen sicherzustellen, dass keine Brutplätze im Baubereich besetzt sind. 
Eine Ausnahme vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach erfolgter Begutachtung 
der Gehölze durch einen anerkannten Fachgutachter und vorheriger Zustimmung der zu-
ständigen Fach- und Aufsichtsbehörde statthaft. 

Die Fällung von potentiellen Höhlenbäumen (Altbäumen mit einem Stammdurchmesser von 
≥ 30 cm und geeigneter Höhlenbildung) ist außerhalb der Reproduktionszeit (Ende Mai bis 
Mitte August) und außerhalb der Winterschlafphase von Fledermäusen zu terminieren. Eine 
Ausnahme vorstehender Bauzeitenbeschränkung ist nur nach erfolgter Begutachtung der 
Gehölze durch einen anerkannten Fachgutachter und vorheriger Zustimmung der zuständi-
gen Fach- und Aufsichtsbehörde statthaft.  

Bei Abriss oder Umbau der Bestandsgebäude ist unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten, 
der Gebäudebestand durch einen anerkannten Fachgutachter auf Vorkommen geschützter 
Vogel- und Fledermausarten hin zu untersuchen.  

Zur Straßen- und Gehwegbeleuchtung sind ausschließlich LED-Leuchten einzusetzen. 

Die Maßnahmen werden im Laufe des Verfahrens ergänzt bzw. konkretisiert.  

 

7.8 Befahrbarkeit der Verkehrsflächen durch Entsorgungs- und Rettungsfahr-
zeuge 

 

Sämtliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind so anzulegen, dass 
Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge ungehindert fahren können. Die Brücke über 
den Kayenmühlengraben ist gemäß "Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" 
Punkt 1 auszuführen. 
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8 ANLAGEN 
 

8.1 Anlage 1 - Untersuchungsrahmen B-Plan 10.W.63.1 „Wohnen am Werft-
dreieck“ 

 

Anlage 1 - Untersuchungsrahmen B-Plan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ - ist der 
Begründung nachfolgend angefügt. 
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Anlage 1 - Untersuchungsrahmen B-Plan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“  
 
Festlegung des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens entsprechend der Anforderungen des § 2a BauGB (Scoping)         Stand 19.09.17 

 
Tabelle 4: voraussichtlicher Untersuchungsrahmen 

Umweltbericht nach § 2a BauGB Vorhandene Unterlagen Untersuchungsbedarf 
Art der Ermittlung; 

Untersuchungsrahmen 
Ansprechpartner/ Gutachter 

A)  

Kurzdarstellung des Inhalts und der 
wichtigsten Ziele des B-Plans, 
Beschreibung der Festsetzungen 
mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an 
Grund und Boden der geplanten 
Vorhaben 

- Luftbilder aktuell vorliegender Stand 

- Realnutzungskartierung auf der Basis 
der vorliegenden Luftbilder  

- Strukturkonzept „Rostocker Oval“, 
Stand 2011 

- Landschaftsplan HRO, 1. Aktualisie-
rung 2013, beschlossen 2014 

- Altlastsituation 

- Immissionsschutz gegenüber 
Straßen-, Straßenbahn-, und Ei-
senbahnverkehr sowie Gewerbe 

- Berücksichtigung der kommunalen 
Klimaschutzbelange / beispielhaf-
tes energetisches Bauen 

- Besonders geschützte Arten 

- Erholung (bestehende Grünflä-
chen) 

Untersuchungsraum: 

- Innerhalb der B-Plangrenze, sowie 
ggf. gesonderte Festlegungen für 
die Schutzgüter 

Untersuchungszeit: 

- Parallel zum Aufstellungsverfah-
ren  

Bewertungsgrundlage  

- der Ist-Situation: Entspr. UQZK 
und nach Abstimmung mit 67,  

- der Auswirkungen: UQZK u. GOP 

61, 67, 73, 82, 83, StALU 

beauftragtes GOP-Büro:  

Wagner Planungsgesell-
schaft, Rostock 

Artenschutz:  

Wagner Planungsgesell-
schaft, Rostock 

Schallgutachter: 

LAIRM Consult GmbH, 
Bargteheide 

 

B)  

Darstellung der in einschlägigen 
Fachgesetzen und Fachplänen 
festgesetzten Ziele des Umwelt-
schutzes, die für den B-Plan von 
Bedeutung sind; und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange 
bei der Aufstellung des B-Plans 
berücksichtigt wurden 

- Regionales Raumentwicklungspro-
gramm Mittleres Mecklenburg/Rostock, 
Amt für Raumordnung und Landespla-
nung, 2011 

- Landschaftsplan HRO, Erste Aktualisie-
rung, Beschluss 2014 

- Luftreinhalte- und Aktionsplan für die 
Hansestadt Rostock, LUNG, Neuaufla-
ge 2015 

- Lärmaktionsplan (LAP), 2. Stufe für den 
Ballungsraum HRO, 2014 

- UQZK, HRO, Beschluss 2005 

 - Auswertung vorhandener Fachge-
setzte/Fachpläne 

Gutachterbüro, 67, 73 

C) 

Auswirkungen auf: 
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(a) Tiere und Pflanzen - geschützte Biotope; LUNG, 2004 

- aktualisierte Biotoptypenkartierung; Amt 
67, 2006 

- Baumkataster HRO, fortlaufend aktuali-
siert 

- Baumschutzsatzung und Grünflächen-
gestaltungssatzung; Hanse- und Uni-
versitätsstadt Rostock, 2001 

- Baumschutzkompensationserlass M-V, 
2007 

- Landschaftsplan HRO, erste Aktualisie-
rung, Beschluss 2014 

- Biotoptypenkartierung, M 1:1.000 

- Erfassung des vorhandenen 
Baumbestandes 

- spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung und Abarbeitung der ar-
tenschutzrechtlichen Belange  

- Erarbeitung eines GOP 

- Auswertung vorhandener Unterla-
gen 

- Ortsbegehungen 

67, beauftragtes GOP-Büro 

 

 

 

 

(b) Boden - Geotechnischer Bericht, 1998 (Bau-
grund, orientierende Altlastenuntersu-
chung für Fläche B-Plan 10.W.63)  

- Auskunft durch Amt für Umweltschutz, 
Abt. Wasser und Boden zum Altlasten-
kataster vom 30.09.2014 

- Digitales Bodenschutz- und Altlastenka-
taster  

- Bodentypenkartierung 

- Versiegelungskartierung  

- Erstbewertung Altlastensituation; Bau-
grund Stralsund, 09.2016 

- Orientierende Altlastenerkundung; 
HSW GmbH, 11.2017 

-  

- Art und Ausmaß bestehender 
Bodenbelastungen sowie Ab-
schätzung von Handlungserfor-
dernissen im Hinblick auf die ge-
plante Nutzung (Detailerkundung 
für Teilbereiche) 

- Maß der Flächeninanspruchnah-
me/-Versiegelung 

- Beurteilung betroffener Bodenty-
pen 

- Schutz des Oberbodens 

- Auswertung vorhandener und 
noch zu erstellender Unterlagen 
hinsichtlich Bodenbelastungen 
und hinsichtlich ggf. erforderlicher 
Sanierungsmaßnahmen, insbe-
sondere Vorliegende und noch zu 
erstellende Baugrundgutachten 

73, Gutachterbüro 

(c) Wasser     

 Oberflächenwasser - Gewässerkataster, Hanse- und Univer-
sitätsstadt Rostock 2012 

- Bewirtschaftungsplanung Unterwarnow; 
biota GmbH, 2008 

- Integriertes Entwässerungskonzept 

- Einfluss auf WRRL-Gewässer 
Unterwarnow 

- Berücksichtigung 50 Meter Ge-
wässerschutzstreifen nach LNatG 
M-V 

- Auswertung der Unterlagen 

 

73, StALU, ggf. Gutachter 
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(ITEK) HRO; biota GmbH, 2013 

- ILEP HRO, 2016 

- Hydrologisches Konzept Wiederherstel-
lung Kayenmühlengraben; WASTRA-
Plan, 09.2016 

- Umgang mit anfallendem Regen-
wasser 

- Darlegung Funktionalität Kayen-
mühlengraben 

 Grundwasser 
 
 
 
 

- Grundwasserkataster, Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock, 2012 

- Hydrologisches Konzept Wiederherstel-
lung  Kayenmühlengraben; WASTRA- 
Gutachterbüro Plan, 09.2016 

- Aussagen zu Grundwasserdarge-
bot und 

- Grundwasserbildung und -
Belastung 

- Auswertung der Unterlagen 

 

 

-  

73, ggf. Gutachter 

 

 

-  

Überflutungsgefährdung/ 
Sturmflut 
 

 

- INTEK HRO, 2013 

- ILEP HRO, 2016 

- Veränderung der Gefahrensituati-
on im Plangebiet in Folge der be-
absichtigten Bebauung 

- Auswertung vorhandener Unterla-
gen 

- StALU MM/R 

(d) Luft - Messstation Holbeinplatz ( ggf. als 
Referenz Stationen „Am Strande“, Stut-
hof), LUNG M-V 

- Verkehrsmengen IGVK 

- Luftreinhalte-Aktionsplan Rostock, 
LUNG 2008 

- Ersteinschätzung zur Luftschadstoffbe-
lastung im Plangebiet; LUNG M-V, 
12.2017 

- Vertiefende Aussagen zur Luft-
qualität 

- Auswertung der Messwerte und 
der Verkehrszahlen 

73, LUNG M-V 

(e) Klima - Klimafunktionskarte, Hanse- und Uni-
versitätsstadt Rostock, 2004 

- Aussagen zum Lokalklima unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Land-See-Windzirkulation 

- Aussagen zu Starkwind 

- Auswertung der Unterlagen 73 

(f) Landschaft(sbild) - Landschaftsplan HRO, 1. Aktualisie-
rung 2013, beschlossen 2014 

- Erfassung der sinnlich wahrnehm-
baren Erscheinungsform der 
Landschaft/wesensbestimmende 
Merkmale der Landschaft 

- Einfluss der Wassernutzung auf 
das Landschaftserleben 

- Gestaltungserfordernisse 

- GOP 

- Ermittlung auf Grundlage des 
Landschaftsplanes und örtlicher 
Begehungen; 

- Verbale Beschreibung 

- Fotodokumentation 

67, beauftragtes GOP-Büro 

Aktenmappe - 99 von 125



Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Bebauungsplan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ - Begründung Vorentwurf 

 

 

Seite - 78 - 

(g) biologische Vielfalt - Biotoptypenkartierung 

- Informationen zu einzelnen Artenvor-
kommen Biotopverbundentwicklungs-
konzept 

- Angaben zu Biotoptypen und ihre 
Bedeutung für den Landschafts-
haushalt und für Arten 

- Artenvorkommen, insbesondere 
besonders geschützte Arten  

- GOP  

- Auswertung vorhandener Unterla-
gen 

- Artenschutzrechtliche Prüfung 

67, beauftragtes GOP-Büro 

(h) menschliche Gesundheit und 
Bevölkerung 

- Emissions- und Immissionskataster 
HRO 

- Lärmaktionsplan HRO, 1. Stufe; SUV, 
08.2008 

- Lärmkartierung 2. Stufe, 2012 

- Lärmaktionsplan HRO, 2. Stufe; LK 
Argus GmbH, 08.2014  

- Schalltechnische Untersuchung zum 
Funktionsplan „Wohnen am Werftdrei-
eck“, LAIRM Consult GmbH, 09.2017  

- Verkehrsangaben aus dem IGVK 

- Spielbereichsentwicklungskonzeption, 
Satzung der HRO über die Beschaffen-
heit und Größe von Spielflächen für 
Kleinkinder bis 6 Jahre, Stand 2016 

- Darstellung der Ist-Situation (u. a. 
Lärm und Luftqualität)  

- Ermittlung von Lärmauswirkung 
auf Nutzungen und Empfehlungen 
für Festsetzungen 

- Beeinflussung der Lufthygiene 
innerhalb des B-Plangebietes und 
daran angrenzend  

- Bedarf an naturgebundenen und 
siedlungsbezogenen Erholungs-, 
Freizeitnutzungen und Spielplät-
zen, Wegebeziehungen, Grünver-
bindungen, insbesondere Bedeu-
tung der Warnownähe für die Er-
holung 

- Auswertung schalltechnische 
Untersuchung 

- Auswertung sonstige vorhandene 
Unterlagen 

- GOP 

73, 67, beauftragtes Akustik- 
und beauftragtes GOP-Büro 

(i) Kultur- und Sachgüter - Denkmalliste, archäologische Fundkar-
tierung, Krausesche Fundchronik, Bo-
dendenkmalliste 

- Vorkommen archäologischer 
Funde oder von Denkmalen 

- Auswertung sonstige vorhandene 
Unterlagen 

41, Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege 

(j) Wechselwirkungen  - Ermittlung der Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern 

- verbal argumentativ 73, 61, 66, 67, ggf. weitere 
Ämter 

D) 

Erhaltungsziele und der Schutz-
zweck der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete 
im Sinne des BNatSchG 

 

 

bei Vorliegender Planung wahrscheinlich 
keine Relevanz! 

   

E) 

Vermeidung von Emissionen sowie 
der sachgerechte Umgang mit 

- Abfallsatzung HRO, 2015 

- WWAV-Fachsatzung (Abwasser) 

- Anforderungen Abfall-/ Abwasser-
entsorgung 

- Standort für Wertstoffsammelbe-

- Abstimmung 73 
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Abfällen und Abwässern hälter 

- Mindestfahrbreiten und Wende-
möglichkeit für Müllfahrzeuge 

F) 

Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie/Anpassung 
an den Klimawandel 

- Wärmeschutzsatzung 

- Fernwärmesatzung HRO, 26.04.2017 

- Karte der Fernwärmevorranggebiete 

-  „Der Energetische Kompass“ (Energe-
tisches Gesamtkonzept für das Vorha-
ben Werftdreieck); Timo Leukefeld, 
Freiberg, 08.2015 

- Quartiersbezogenes Energiekonzept (in 
Arbeit) 

- Masterplan 100% Klimaschutz HRO, 
2014 

- Einsatzmöglichkeit erneuerbarer 
Energienutzung 

- Wärmedämmung, Kühlung / Be-
schattung; Energiestandards 

- Starkwind 

- Auswertung vorhandener Unterla-
gen 

- Abstimmung 

73 

 

 

G) 

Darstellungen von Landschaftsplä-
nen sowie von sonstigen Plänen, 
insbesondere des Wasser-, Abfall- 
und Immissionsschutzrechts 

- Entwicklungskonzeption des Land-
schaftsplans HRO, 1. Aktualisierung 
2013, beschlossen 2014 

- Spielbereichsentwicklungskonzeption, 
Satzung der HRO über die Beschaffen-
heit und Größe von Spielflächen für 
Kleinkinder bis 6 Jahre, Stand 2016 

- Lärmaktionsplan HRO, 1. Stufe; SUV, 
08.2008 

- Lärmaktionsplan HRO, 2. Stufe; LK 
Argus GmbH, 08.2014  

- Luftreinhalte- und Aktionsplan HRO; 
LUNG M-V, 10.2008 

- Integriertes Entwässerungskonzept 
(ITEK) HRO; biota GmbH, 2013 

- Präzisierung der Entwicklungs-
konzeption 

- Präzisierung der Grüngestaltung 

- Im Rahmen des GOP 67, beauftragtes GOP-Büro 

73 
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H) 

Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen die 
durch Rechtsordnung zur Erfüllung 
von bindenden Beschlüssen der 
Europäischen Gemeinschaften 
festgesetzten Immissionsgrenzwer-
te nicht überschritten werden 

- Messstation Holbeinplatz ( ggf. als 
Referenz Stationen „Am Strande“, Stut-
hof), LUNG M-V 

- Verkehrsmengen IGVK 

- Ersteinschätzung zur Luftschadstoffbe-
lastung im Plangebiet; LUNG M-V, 
12.2017 

- Vertiefende Aussagen zur Luft-
qualität 

- Auswertung der Messwerte und 
der Verkehrszahlen 

73, LUNG M-V 

I) 

Auswirkungen auf die Schutzgüter, 
die aufgrund der Anfälligkeit der 
nach dem Bebauungsplan zulässi-
gen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen zu erwarten 
sind 

- Vorentwurf B-Plan Nr. 10.W. 63.1 - Gegenwärtiges Vorhaben mit 
Anfälligkeit für schwere Unfälle 
und Katastrophen im Geltungsbe-
reich ist auszuschließen (da WA, 
MU, MK sowie SO Parkhaus) 

- verbal argumentativ 73  

J) 

Sparsamer und schonender Um-
gang mit Grund und Boden; Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung, 
Begrenzung der Bodenversiege-
lung auf das notwendige Maß 

- Flächennutzungskartierung (Nutzungs-
art, Versiegelungsgrad), HRO, 2014 

- Variantenvergleich des 1. 2. sowie der 
2 Anerkennungen des Wettbewerbes 
zum Werftdreieck 

- Bewertung der geplanten Nutzung 
und Flächeninanspruchnahme 

- Möglichkeit der Versieglungsmi-
nimierung 

- Auswertung vorhandener Unterla-
gen, verbal argumentativ  

73 

K) 

Vermeidung und Ausgleich / Ein-
griffsregelung nach BNatSchG 

- Ausgleichsflächenkataster, Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock, 2012 

- Eingriffsregelung entsprechend 
der Hinweise zur Eingriffsregelung 
M-V von 1999/Heft 3 

- Eingriffsbilanzierung, getrennte 
Ermittlung für öffentliche Ver-
kehrserschließung/Grünflächen  
und private Bauflächen 

- Festlegung von Vermeidungs-, 
Minimierungs-, Schutz-, Aus-
gleichs-, Ersatz- und Gestal-
tungsmaßnahmen (GOP) 

- Bewertung der Ausgleichbarkeit 
des Vorhabens (GOP) 

67, beauftragtes GOP-Büro 

L) 

a) Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung 

 

- Flächennutzungsplan HRO, 2009 

- Entwicklungskonzeption des Land-
schaftsplans; Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock 2013, Beschluss 2014  

- Landschaftsplan HRO, erste Aktualisie-
rung, Beschluss 2014 

- Bewertung der Umweltauswirkun-
gen aus den vorangegangenen 
Beschreibungen 

 

- verbal argumentativ 73 
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b) Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustandes bei Durch-
führung der Planung, unter ande-
rem infolge: 

    

aa) des Baus und des Vorhan-
denseins der geplanten Vorhaben 
(soweit relevante Abrissarbeiten) 

- Aussagen aus den Fachgutachten und 
mittels UQZK 

- Bewertung der Umweltauswirkun-
gen infolge des Baus und des Be-
triebes der geplanten Vorhaben 

- verbal argumentativ 73 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insb. Fläche, Boden, 
Wasser, Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

- Aussagen aus den Fachgutachten und 
mittels UQZK 

- Bewertung der Umweltauswirkun-
gen aus den vorgegangenen Be-
schreibungen, insb. Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Bo-
den, Wasser, biologische Vielfalt 
(siehe Pkt. C (a) – (c), (g))  

- verbal argumentativ 67, 73 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, Er-
schütterungen, Licht, Wärme und 
Strahlung sowie Verursachung von 
Belästigungen 

- Aussagen aus den Fachgutachten und 
mittels UQZK 

- Bewertung der Umweltauswirkun-
gen aus den vorangegangenen 
Beschreibungen, insb. Auswirkun-
gen auf den Menschen (siehe Pkt. 
C (h)) 

- verbal argumentativ 73 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseitigung 
und Verwertung 

- Aussagen aus dem Fachgutachten und 
mittels UQZK 

- Bewertung der Umweltauswirkun-
gen aus den vorangegangenen 
Beschreibungen (siehe Pkt. E) 

- verbal argumentativ 73 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z. B. durch Unfäl-
le und Katastrophen) 

- Liste der Störanfallbetriebe in Rostock, 
StALU MM/HRO, 2016 

- Vorentwurf B-Plan Nr. 10.W. 63.1 

- Überprüfung Abstand zu vorhan-
denen Störanfallbetrieben in 
Rostock und Umgebung sowie 
Einschätzung des durch die Pla-
nung induzierten Störfallrisikos 
(Zulässigkeit von Störanfallbetrie-
ben) 

- verbal argumentativ 73, StALU 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete  

- Flächennutzungsplan HRO, 2009 - Überprüfung Vorhandensein be-
nachbarter Plangebiete/ Planun-
gen und ggf. Abschätzung kumu-
lierender Wirkungen  

- verbal argumentativ 61, 73 
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gg) der Auswirkungen der geplan-
ten Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß CO2- Emissionen); 
Anfälligkeit gegenüber Folgen des 
Klimawandels 

- Aussagen aus den Fachgutachten und 
mittels UQZK 

- Bewertung der Umweltauswirkun-
gen aus den vorangegangen Be-
schreibungen, insbesondere Be-
schreibungen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien und Auswirkun-
gen durch Klimawandel (siehe 
Pkt. F und C (c)) 

- verbal argumentativ 73 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe 

- Aussagen aus den Fachgutachten und 
mittels UQZK 

- Bewertung der Umweltauswirkun-
gen aus den vorangegangen Be-
schreibungen, insbesondere be-
triebsbedingte Auswirkungen (u. 
a. Lagerung/ Einsatz umweltge-
fährdender Stoffe) 

- verbal argumentativ 73 

M) 

Beschreibung von Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verhinderung und 
Verringerung erheblicher nachteili-
ger Umweltauswirkungen sowie 
ggf. von Überwachungsmaßnah-
men  

- Aussagen aus den Fachgutachten (u. 
a. GOP, Schallgutachten) und mittels 
UQZK 

- Bewertung der Umweltauswirkun-
gen aus den vorangegangenen 
Beschreibungen und ggf. Ablei-
tung von Vermeidungs-, Verhinde-
rungs- und Verringerungsmaß-
nahmen sowie ggf. von Überwa-
chungsmaßnahmen 

- verbal argumentativ 67, 73, beauftragtes GOP-
Büro sowie beauftragtes Büro 
für das Schallgutachten 

N) 

wichtigste geprüfte anderweitigen 
Lösungsmöglichkeiten und Angabe 
der wesentlichen Auswahlgründe 
im Hinblick auf die Umwelt 

- Eingereichte Beiträge städtebaulich-
landschaftsplanerischer Ideenwettbe-
werb, 03.2017 

- Funktionsplan zum B-Plan; Atelier 
Wimmer, 07.2017 

- Mögliche Varianten zur Baustruk-
tur im Hinblick auf die Immissions-
schutzanforderungen  

- großflächiger Einzelhandel (bishe-
riges Planungsrecht) 

 

 73, 61, 66, 67, ggf. weitere 
Ämter 

O) 

technische Verfahren bei der Um-
weltprüfung 

- Kartierungen im Rahmen des GOP, Hinweise zur Eingriffsregelung M-V von 1999/Heft 3 

- Berechnungen im Zuge der schalltechnischen Untersuchung 

- vereinfachte ökologische Risikoeinschätzung (dreistufig; GIS- Bewertung der Umweltauswirkungen überwiegend auf 
der Basis vorhandener Daten);  

- permanente direkte Abstimmung mit den jeweiligen städtischen Ämtern / sonstigen Behörden 

73 mit allen Partnern 

  
Bezeichnungen:  73 - Amt für Umweltschutz, 67 - Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege, 66  

–Amt für Verkehrsanlagen, 61 - Amt für Stadtplanung, 82 - Amt für Kultur und Denkmalpflege 
 
Abkürzungen:  GOP - Grünordnungsplan; UQZK - Umweltqualitätszielkonzept; StALU - Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt; HRO - Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock; KGA - Kleingartenanlage; LUNG - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie; IGVK - Integriertes Gesamtverkehrskonzept5 
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8.2 Anlage 2 - Ausschnitt der Planzeichnung BP Nr. 10.MK.63 Kerngebiet „Werftdreieck“ 
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8.3 Anlage 3 - Strategie Urbanes Gebiet 
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